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ORDNUNG DER BERUFLICHEN BILDUNG 

Hermann Senner und Kari-Josef Uthmann 

Zur Ordnung der beruflichen Erstausbildung Jugendlicher 

Unter der Ordnung der Berufsausbildung versteht man die 
Regelung der anerkannten Ausbildungsberufe. Die Ordnungs­
befugnis für die betriebliche Berufsausbildung obliegt dem 
Bund aufgrundvon Artikel 74 Nr. 11 und 12 GG, während die 
Regelung der schulischen Berufsausbildung - entsprechend 
der Kulturhoheit der Länder- Aufgabe der Länder ist. 

Die Rechtsgrundlage fur d1e konkreten Ordnungsmaßnahmen 
der betrieblichen Berufsausbildung ist der § 25 BBiG und 
HwO. Diese Paragraphen sehen vor, daß als Grundlage für 
eine geordnete und einheitliche Berufsausbildung sowie zur 
Anpassung der Berufsausbildung an die technischen, wirt­
schaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren 
Entwicklung Ausbildungsordnungen 1n Form von Rechtsver­
ordnungen zu erlassen Sind. 

Als Mmdestnormen der betrieblichen Berufsausbildung be­
stimmen insofern die Ausbildungsordnungen die Qualität der 
Berufsausbildung und wirken gleichzeitig durch das Anfor­
derungsniveau als Regulativ für die Ausbildungsmöglichkei­
ten und -grenzen der Betriebe. 

ln einer Reihe früherer Ausgaben dieser Zeltschrift wurden 
Veröffentlichungen zum Thema Ausbildungsordnungen unter 
verschiedenen Aspekten gebracht, beispielsweise Überlegun­
gen zur Entwicklung von Ausbildungsordnungen aus der 
Sicht des BBF [1] oder des zustandigen Referates im BMBW 
[2]. unter dem Gesichtspunkt gesellschaftspolitischer Ziel­
setzung [3] oder einzelner fachlicher Bereiche [4]. 

Dieses Heft ist speziell den Problemen der Ordnung der Be­
rufsbildung gewidmet. Fragen der Abhängigkeit von Form und 
Inhalt der Ausbildungsordnungen, der Beziehungen von Tä­
tigkeitsstruktur und Ausbildungsmöglichkeiten, der Errich­
tung besonderer Erstausbildungsgänge für Absolventen der 
Sekundarstufe II werden in den nachfolgenden Beiträgen re­
flektiert. 

Die Berufsausbildung, die an der Nahtstelle von Bildungs­
und Beschäftigungssystem steht, soll den Jugendlichen fach­
liche und soziale Kompetenzen vermitteln. Sie hat, bezogen 
auf die Auszubildenden, einmal einen Beitrag zur Verwirk­
lichung des sozial begründeten Rechtsanspruches auf Bil· 
dung zu leisten und zum anderen die Jugendlichen durch 
den Erwerb von fachlichen Fertigkeiten und Kenntnissen zu 
befahigen, eine qualifizierte berufliche Tätigkeit auszuuben. 
Bezogen auf das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hat 
die Berufsausbildung nach Anzahl und Qualifikation diejeni­
gen Fachleute hervorzubringen, die in der Lage sind, die 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Ziele zu realisieren. 

ln dem Maße, wie das Berufliche als Bildungskategorie aner­
kannt wurde, hat sich die zentralstaatliche Bildungspolitik 
darum bemuht, die Ordnung der Berufsausbildung auch un­
ter dem Aspekt gleicher Bildungschancen zu sehen und ent­
sprechende Voraussetzungen dafur zu schaffen. 

Hierzu gehoren die mit dem BBiG eingeführten rechtlichen 
Bestimmungen, die zur Verbesserung der Berufsausbildung 

beitragen, die Bemühungen um die Abstimmung und Koordi­
nierung der Ziele und Inhalte der schulischen und betrieb­
lichen Berufsausbildung, d1e Förderung überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten zur Ergänzung unvollständiger betrieb­
licher Ausbildungsangebote. 

Der Bildungsauftrag der Berufsschulen ist in den von den 
Kultusministenen der Lander erlassenen Rahmenlehrplänen 
artikuliert. Ihrer Rechtsqualitat nach sind Rahmenlehrpläne 
interne Verwaltungsvorschnften Dadurch, daß die Berufs­
schule das Berufliche als Medium oder didaktisches Zen­
trum für die Verwirklichung ihres Bildungsauftrages erwählt 
hat, ist sie mit ihren Zielen und Inhalten auf die betriebliche 
Berufsausbildung bezogen. Der Grad der Bezogenheil der 
Rahmenlehrpläne und der Ausbildungsordnungen hängt von 
der didaktischen Entscheidung ab, welche Ausbildungsinhalte 
zur Verwirklichung des schulischen Bildungsauftrages not­
wendig und/oder geeignet sind. 

Die Einsicht in die gemeinsame Verantwortung für einen sich 
ergänzenden beruflichen Bildungsauftrag veranlaßte Beauf­
tragte des Bundes und der Kultusministerkonferenz in einem 
"Gememsamen Ergebnisprotokoll" vom 30. 5. 1972 zu ver­
abreden, ein Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungs­
ordnungen und Rahmenlehrplänen zu entwickeln. 

Dieses am 8. 8. 1974 beschlossene Abstimmungsverfahren 
[5] sieht vor, daß in getrennten Gremien Ausbildungsord­
nungen und Rahmenlehrplane erarbeitet und in gememsamen 
Sitzungen dieser Arbeitsgruppen die Entwürfe beider Aus­
bildungsvorschritten aufeinander abgestimmt werderj. 

Für das Abstimmungsverfahren hat das BBF ein Projekt­
Abstimmungsraster [6] entworfen, nach dem die Lernziel­
abstimmung systematisiert und für die bei der Entwicklung 
der Ausbildungsvorschriften beteiligten Sachverständigen ver­
einheitlicht werden soll. Dieses Abstimmungsraster wird z. Z. 
an zwei Ausbildungsberufen, dem Tischler und dem Ver­
kehrskaufmann, konkret erprobt. 

Den Umfang der dem BBF gestellten neuen Aufgaben im 
Rahmen des Abstimmungsverfahrens mögen die folgenden 
Hmweise verdeutlichen: Beschlossen und z. T. schon in die 
Wege geleitet wurden in der letzten Zeit die Abstimmungs­
verfahren für über 40 Ausbildungsberufe. Dazu gehören u. a. 
die Handwerksberufe Augenoptiker, Uhrmacher (gleichzeitig 
lndustneberuf), Werkzeugmacher, Schlosser, Karosserie­
bauer, Maschinenbauer, Landmaschinenmechaniker, Schmied, 
Dreher, Klempner, Gas- und Wassennstallateur, Zentralhei­
zungs- und Lüftungsbauer, Kupferschmied, Feinmechaniker, 
Tischler, Buchbinder, Schornsteinfeger, Böttcher und Vulkanl­
seur. Eingeleitet wurde ferner im Bereich von Industrie und 
Handel das Abstimmungsverfahren für den Schaufenster­
gestalter, die feinschlossensehen Ausbildungsberufe, d1e 
Werkzeugmaschinenberufe, den Rohrleitungsinstallateur, den 
Textilveredler, den Pharmakant sow1e für alle wichtigen kauf­
mannischen Ausbildungsberufe und die gastgewerblichen 
Ausbildungsberufe. 
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Für weitere noch in Vorbereitung befindliche Vorhaben soll, 
soweit nicht schon geschehen, noch in diesem Jahr das Pro­
jektververfahren (Vorbereitung des Projektantrags) in Angriff 
genommen werden. Dies gilt für die Neuordnung der gieße­
reitechnischen Ausbildungsberufe und der flugzeugtechni­
schen Ausbildungsberufe, das Dachdeckerhandwerk, die 
Ausbildungsberufe des Elektrohandwerks und das Konditor­
handwerk. 

Unter dem Gesichtspunkt des gemeinsamen Bildungsauftra­
ges lassen sich d1e Ausbildungsinhalte in solche einteilen, 
die schwerpunktmäßig vom Betrieb und die schwerpunktmä­
ßig von der Berufsschule zu vermitteln sind sowie solche, 
die sowohl Gegenstand der betrieblichen als auch der schu­
lichen Berufsausbildung sind. 

Die Obernahme der zuletzt genannten Gruppe von Ausbil­
dungsinhalten in die Ausbildungsordnung und die Rahmen­
lehrplane bedeutet nicht, daß alternativ Betrieb oder Schule, 
sondern daß Betrieb und Berufsschule diese Inhalte zu ver­
mitteln haben. Seide Institutionen haben an denselben Aus­
bildungsinhalten in betriebs- oder schulbezogener Weise 
ein spezifisches Ausbildungsziel zu verfolgen und bedienen 
sich arteigener Vermittlungsmethoden. 

Die Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmen­
lehrplänen besteht nicht in einer Zuweisung von Ausbildungs­
inhalten zu den Lernorten in dem Sinne, daß Inhalte der 
Ausbildungsordnung einem Rahmenlehrplan zugeordnet wer­
den oder umgekehrt. Seide Pläne, die speziell für den je­
weiligen Lernort zu entwickeln sind, werden vielmehr im 
Bezug auf ihre Bildungswirksamkeit, ihren didaktischen 
Aufbau, ihre zeitliche Anordnung, koordiniert. 

Es ist deshalb davon auszugehen, daß Betrieb und Berufs­
schule, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, jeweils 
Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln haben, weil Fer­
tigkeiten ohne Kenntnisse und Kenntnisse ohne Anwen­
dungsbezug in der Berufsausbildung nicht bildungsrelevant 
sind. 

Bei der Entwicklung von Ausbildungsordnungen ist von der 
tätigkeitsbezogenen Berufspraxis auszugehen, denn beruf­
liche Handlungsfähigkeit und Fachkompetenz sind zweifellos 
an den Anforderungen qualifizierter Berufstätigkeiten zu mes­
sen. D1e durch Tätigkeitsanalysen, Expertenbefragungen usw. 
gewonnenen Berufsinhalte sind auf ihre Ausbildungsrelevanz 
zu untersuchen, d. h. aus der Summe der Tätigkeitsinhalte 
sind Ausbildungsinhalte zu bestimmen. 

Die Entscheidung, welche Berufsinhalte als Ausbildungsziele 
zu übernehmen sind, liegt bei den Fach- und Ausbildungs­
experten, die als Fachdidaktiker aufgrund ihrer Kenntnisse 
der beruflichen und padagogischen Gegebenheiten entschei­
den müssen. 

Die Ordnung der Berufsausbildung wird wesentlich durch 
bildungspolitische Vorgaben best1mmt. Hierzu gehören neben 
den Eckdaten zur Ausbildungsdauer der formale Aufbau 
einer Ausb1ldungsordnung, Vorgaben für die curriculare Ge­
staltung und die Organisation der Ausbildungsgänge u. a. m. 
Nicht immer ist es möglich, die zum Teil sich entgegenste­
henden Forderungen miteinander in Verbindung zu bringen. 
So ist beispielsweise das Problem des Berufsgrundbildungs­
jahres und das der Stufenausbildungsordnungen nur schwer­
lich zu vereinbaren. Das Berufsgrundbildungsjahr, das in 
seiner ursprünglichen Zielsetzung als Gelenkfunktion zwi­
schen Schule und Arbeitswelt gedacht war, erfuhr dadurch 
eine Zieh.iberfrachtung, daß gleichzeitig allgemeinbildende, 
berufspropädeutische und berufliche Ausbildungsziele ange­
strebt wurden. 

Mit der Stufenausbildungsordnung sollte durch eine Syste­
matisierung der Ausbildungsinhalte und Straffung der Aus­
bildungszeiten eine verkürzte Ausbildungsdauer fLir eine 
Ausbildung auf dem Niveau eines qualifizierten Facharbei­
ters angestrebt werden sowie eine darüber hinausgehende 
Qualifikation bei einer darauf aufbauenden Ausbildungsstufe. 

Der Anrechnungszwang des Berufsgrundbildungsjahres als 
erstes Jahr der Berufsausbildung forderte Konsequenzen für 
die curriculare Gestaltung des Berufsgrundbildungsjahres 
und der Stufenausbildungsordnungen, um zu einem problem­
losen Obergang der beruflichen Grund- und Fachbildung zu 
gelangen. Die bislang ungelösten Probleme von Berufs­
grundbildungsjahr und Stufenausbildung verhinderten den 
Erlaß verschiedener metallgewerblicher Stufenausbildungs­
ordnungen. 

Gerade weil in der Berufsausbildung nicht nur Fertigkeiten 
und Kenntnisse zu vermitteln sind, sondern die berufliche 
Sozialisation wesentlich weitergehende Fähigkeiten beinhal­
tet, erscheint eine einjähnge Fachausbildung zu kurz, um 
ein Qualifikationsniveau zu erreichen, das dem des Fach­
arbeiters entspricht. 

Ein weiteres Problem der Berufsausbildung besteht darin, 
daß die staatlich verordneten Ausbildungsreglemente durch 
Ausbildungsbetriebe zu realisieren sind, die in ihrer Beschäf­
tigungs- und Ausbildungsstruktur unterschiedlich geartet 
sind. Seitens der Ausbildungsbetriebe besteht ein Span­
nungsverhaltnis zwischen den Polen einer möglichst allge­
meinen Berufsausbildung - unter dem Aspekt des An­
spruchs - und einer möglichst speziellen unter dem Aspekt 
der Anforderungen. 

Die Ordnung der Berufsausbildung wird insofern dem indi­
viduellen und sozialen, den einzel- und gesamtwirtschaft­
lichen Interessen Rechnung tragen müssen, wobei die Be­
rufsausbildung den bildungs- und verwendungsbezogenen 
Forderungen gerecht zu werden hat. 

Ein ausreichend differenziertes Angebot an Ausbildungsberu­
fen ist bildungspolitisch notwendig, um sowohl den unter­
schiedlichen Begabungen und Neigungen der Auszubilden· 
den als auch dem differenzierten Bedarf von Wirtschaft und 
Verwaltung Rechnung zu tragen, unbeschadet dieser Tat­
sache muß dennoch eine weitere Konzentration der Ausbil­
dungsberufe angestrebt werden. Ziel sollte dabei sein, mög­
lichst allen Jugendlichen eine qualifizierte Erstausbildung zu 
vermitteln. 

Auf längere Sicht stellt sich für die Berufsbildungsforschung 
vor allem auch das Problem einer neuen Abstimmung zwi­
schen den Phasen der beruflichen Erstausbildung und der 
beruflichen we;terbildung. ln diesem Zusammenhang wird 
vor allem zu klären sem, welche Inhalte kunftig als notwen­
dig und unabdingbar für die berufliche Erstausbildung an­
gesehen werden und welche unter der Voraussetzung eines 
stärker ausgebauten Systems der Weiterbildung Gegenstand 
einer beruflichen Weiterbildung sein können. 
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Walter Ferner, Sigrid Rüger und Karl Stolze 

Zur Neuordnung von Ausbildungsgängen und Entwicklung 
von Ausbildungsordnungen einleitende Arbeiten 

1. Einleitung 

Dem gesetzlichen Auftrag des BBF folgend, Grundlagen für 
eme geordnete und einheitliche Berufsausbildung vorzube­
reiten und die Berufsbildung an die technischen, wirtschaft­
lichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren Ent­
wicklung anzupassen (vgl. BBiG § 25.1 und § 60.2), ist es 
Aufgabe der Forschungshauptabteilung 3 des BBF, die Neu­
ordnung von Ausbildungsgängen systematisch anzugehen. 
Laut Forschungsprogramm des BBF 1975/77 sieht daher die 
Forschungshauptabteilung 3 zur Entwicklung neuer Ausbil­
dungsordnungen vier Arbeitsschritte vor: 

Problemaufriß (Problemanalyse) 

Durchführung von Tätigkeltsanalysen als Fallstudien 

- Tätigkeitsanalysen auf repräsentativer Bas1s 

- curriculare Aufbereitung. 

Im Rahmen dieses Beitrags wird auf den ersten Schritt, die 
Problemanalyse, näher eingegangen 

2. Allgemeine Zielsetzung der Problemanalyse 

D1e Problemanalyse soll durch Sammlung und Interpretation 
von Daten einen Überblick uber technische, ökonomische und 
gesellschaftliche Entwicklungen in den Bereichen beruflicher 
Erwachsenentatigkeiten geben, auf die die neuzuordnenden 
Ausbildungsgange traditionellerweise vorbereitet haben; dar­
uber hinaus soll sie Einblicke in die konkreten Arbeits- und 
Ausbildungssituationen dieser beruflichen Tätigkeiten er­
moglichen. Sie stellt eine Entscheidungshilfe dafür dar, ob 
und in welcher Weise Aktivitaten zur Konzeption beruflicher 
Bildungsgange eingeleitet werden müssen und liefert das 
Material zu ersten Arbeitshypothesen für die Novellierung, 
Zusammenlegung oder Entwicklung gänzlich neuer Ausbil­
dungsgänge. 

3. Aufbereitung von statistischem Material 

Um die Problematik gestellter Ordnungsaufgaben zu erfas­
sen, ist es smnvoll, s1ch zunächst emen statistischen Über­
blick der zahlenmäßigen Entwicklung der angesprochenen 
Erwachsenentatigkeiten (nach der Klassifizierung der Berufe 
durch die Bundesanstalt für Arbeit von 1970) zu verschaf­
fen. Dazu liefern erste Hmwe1se Wirtschaftszweig-Berufs-Ma­
tnzen - in der Regel auf der Ebene der Berufsgruppen und 
Berufsordnungen. 

Wirtschaftszweig-Berufs-Matrizen sind Schemata (Tabellen), 
m denen die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen geordnet 
nach Berufen (Berufsgruppen, -Ordnungen) in den einzelnen 
Wirtschaftszweigen dargestellt w1rd 

Als Beispiel nebenstehend ein Auszug aus der Tabelle "Der 
Bedarf an Elektrikern - strukturiert nach Wirtschaftszwei­
gen" [1]. 

Wirtschaftszweig-Berufs-Matrizen geben wirtschaftszweigspe­
zifische Hinweise und Informationen: 

a) über die quantitative Verteilung einer Berufsgruppe (-ord­
nung) auf die einzelnen Wirtschaftszweige, 

b) über die Wachstumsraten einer Berufsgruppe (-ordnung) 
in den einzelnen Wirtschaftszweigen, 

c) über das Wachstumstempo der jeweiligen Berufsgruppe 
(-ordnung) in den einzelnen Wirtschaftszweigen, 

Der Bedarf an Elektrikern - strukturiert nach Wirtschaftszweigen 
1950 bis 1967 

Land- und Forstwirtschaft 

Energiewirtschaft und 
Wasserversorgung 

Bergbau 

Chem1sche lndustne und 
Mineralölverarbeitung 

Kunststoff-, Gummi- und 
Asbestverarbeitung 

Gew1nnung von Stemen und 
Erden, Keramik und Glas­
gewerbe 

E1sen- und Metallerzeugung, 
Gießerei und Stahlverformung 

Stahl-, Maschinen- und 
Fahrzeugbau 

Elektrotechnik, Feinmechanik 
und Optik, EBM-Waren 

Holz-, Papier- und 
Druckgewerbe 

Leder-, Textil- und 
Bekleidungsgewerbe 

Nahrungs- und 
Genußm1ttelgewerbe 

Bauhauptgewerbe 

1950 1957 1961 1964 1967 

100 200 300 400 400 

35 700 39 1 00 42 300 43 800 44 900 

13 200 21 200 19 100 18 000 15 100 

6 100 9 200 10 900 11 700 12 600 

500 1 200 1 900 2 300 2 400 

1 400 5 600 5 600 6 400 6 300 

12 500 19 600 21 800 21 300 19 400 

18 200 37 900 49 100 55 400 58 700 

104100 223 300 271 700 279 400 272 200 

2100 3900 4800 5400 5700 

3 300 4 700 5 1 00 5 300 5 200 

1 600 3 400 4 400 5 000 5 700 

2 000 3 700 5 200 6 200 6 000 

Ausbau- und Bauhilfsgewerbe 57 200 72 100 64 700 73 100 65 900 

Großhandel und 
Handelsvermittlung 1 600 3 800 4 800 4 800 5 400 

Einzelhandel 12 000 20 900 26 900 31 600 33 000 

Deutsche Bundespost 22 700 28 000 29 400 30 600 30 200 

Eisenbahnen 8 700 11 200 11 700 12 400 11 900 

Straßen-, Wasser- und 
Luftverkehr 900 2 300 3 400 3 900 4 200 

Kred1!- und 
Versicherungsgewerbe 

Gastslatten und 
Seherbergungsgewerbe 

Reinigungs- und Korperpflege 

Wissenschaft, Bildung und 
Kultur 

Gesundheitswesen 

Rechts- und Wirtschafts­
beratung, Vermagensver­
waltung und Wohnw 

Sonst1ge Dienstleistungen 

Kirchen, Organisationen 
ohne Erwerbscharakter 

Pnvate Haushalte 

Verte1d 1gung und 
offentliehe Sicherheit 

Gebietskörperschaften, 
SozialverSICherung 

Alle Wirtschaftsbereiche 

100 100 

100 200 

100 200 

900 1 500 

500 800 

100 

200 

100 

300 

100 

300 

300 

100 

300 

400 

100 

400 

500 

900 2 300 2 800 

1 000 1 200 1 400 

200 

400 

200 

400 

100 

500 

1500 4800 4800 6100 7900 

1 900 2 600 2 900 3 500 3 800 

309 000 521 700 595 000 631 300 622 700 

d) über die Bedeutung der Wirtschaftszweige für die jewei­
lige Berufsgruppe (-ordnung), 

e) uber die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Neuordnung 
oder Streichung von Ausbildungsberufen, 
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f) für die Auswahl der Wirtschaftszweige, die auf ihre ökono­
misch-technische Entwicklung hin untersucht werden sol­
len, 

g) für die Entscheidung, in welchen Wirtschaftszweigen und 
in welchem Umfang Betriebsbesichtigungen und Exper­
tengespräche durchzufuhren sind, 

h) für die Entscheidung, in welchen Wirtschaftszweigen Tä­
tigkeltsanalysen (Fallstudien und/oder Repräsentativ­
untersuchungen) durchzuführen sind. 

ln einem nächsten Schritt ist der Versuch zu unternehmen, 
die Branchen, die in den Wirtschaftszweig-Berufs-Matrizen 
zahlenmilBig hoch besetzt sind und/oder stark ansteigende 
oder abfallende Beschaftigungszahlen zeigen, mit Hilfe der 
Statistiken der Statistischen Amter und der Unternehmeri­
schen und gewerkschaftlichen Organisationen auf ihre öko­
nomische und technische Entwicklung hin zu untersuchen. 
Untersuchungen der ökonomisch-technischen Branchenent­
wicklungen und -strukturen sind msofern notwendig, als sich 
Beschäftigungsentwicklung, Entwicklung der Ausbildungsver­
haltnisse, Ausbildungssituation, sich wandelnde berufliche 
Anforderungen nur vor dem Hintergrund technisch-organisa­
torischer Entwicklungen erklaren oder einschätzen lassen, 
wobei zu bedenken 1st, daß die Realisierung neuer techni­
scher Erkenntnisse in den Betrieben weitgehend von ökono­
mischen (betriebs- und gesamtwirtschaftlichen) Erwägungen 
und Bedingungen abhangt. 

Folgende Aspekte sollten nach Möglichkeit in die Untersu­
chung einer Branche einbezogen werden: 

Uberblick über die Entwicklung der Betriebs(Unterneh­
mens-)zahlen und -größen 

Überblick uber die Entwicklung der Beschaftigtenzahlen 

Uberblick über die Entwicklung der Leistungen und Um­
sätze 

Überblick uber die Produktivitatsentwicklung 

Überblick über die Investitionsentwicklung 

überblick über den Produktions-, Umsatz-, Leistungsanteil 
in der BRD/oder Weit 

Überblick über die Beschäftigungslage (Stellenangebot 
und -nachfrage) laut Statistiken des Statistischen Bundes­
amtes und der Bundesanstalt für Arbeit. 

Die ökonomisch-technische Analyse der Branchen ist dann 
vom Arbeitsaufwand her verhältnismäßig einfach zu bewälti­
gen, wenn das Zahlenmaterial der Wirtschaftszweig-Berufs­
Matrix(zen) nur wen1ge Wirtschaftszweige als hochbesetzt 
und/oder mit stark steigenden oder abfallenden Beschäftig­
tenzahlen ausweist - und/oder wenn die betroffenen unter­
nehmerischen und gewerkschaftlichen Organisationen stati­
stische Daten zentral sammeln und darstellen. Sollte die 
Ordnungsaufgabe aber ergeben, daß 

- die Wirtschaftszweig-Berufs-Matrix(zen), wie im Falle der 
Elektriker oder Technischen Zeichner, eine Vielzahl von 
zahlenmäßig hochbesetzten Branchen und/oder von Bran­
chen mit stark steigenden oder abfallenden Beschäftig­
tenzahlen aufweist/aufweisen und/oder 

- die Unternehmensehen und gewerkschaftlichen Organisa­
tionen keme zentral gesammelten statistischen Daten zur 
Verfügung stellen können, 

dann sollte bei der Erarbeitung der Problemanalyse aus 
pragmatischen Grunden die ökonomisch-technische Unter­
suchung auf eine zu begründende Auswahl von Branchen 
beschrankt werden. 

Ob es angesichts der differenzierten branchen- und ausbil­
dungsspezifischen Gegebenheiten generelle Kriterien für d1e 
Auswahl von Branchen gibt, werden die Ergebnisse der Un­
tersuchungen 1m Rahmen der anstehenden Neuordnungs­
aufgaben zeigen müssen. Auf jeden Fall sollten die Auswahl-

kriterien fachlich und sozio-ökonomisch so durchdacht sein, 
daß zu erwarten ist, daß die ausgewählten Wirtschaftszweige 
alle aus dem Beschaftigungssystem zu entnehmenden und 
für die Ausbildung wichtigen Qualifikationsanforderungen re­
präsentieren. Diese Erwartung sollte jedoch in den Phasen 
der Expertengespräche und Betriebsbesichtigungen - wie 
auch in dem der Problemanalyse folgenden Arbeitsschritt, 
den Fallstudien - uberprüft werden: Hinweisen der Exper­
ten auf noch nicht erlaBte, aber für die Konzeption der Aus­
bildung wesentlich erscheinende Qualifikationsanforderungen 
muß nachgegangen werden; in den Wirtschaftszweigen, die 
nicht 1n die Untersuchung der ökonomisch-technischen Ent­
wicklung embezogen wurden, sollten stichprobenartig Be­
triebsbeslchtigungen und Fallstudien durchgeführt werden. 

Um hier an das oben gewahlte Beispiel einer Wirtschafts­
zweig-Berufs-Matnx für die Berufsgruppe der Elektriker an­
zuschließen: 

Im Falle einer erneuten Ordnung der elektrotechnischen Aus­
bildungsberufe [2] müßte man z. B. die Auswahl der Bran­
chen für die ökonomisch-technische Analyse aus fachlichen 
und sozioökonomischen Grunden zumindest nach folgenden 
vier übergeordneten Kriterien treffen: 

- zahlenmäßig starkste Besetzung (Elektrotechnik, Fein­
mechanik und Optik, EBM-Waren; Stahl-, Maschinen-, 
Fahrzeugbau; Energiewirtschaft und Wasserversorgung) 

- direkter Bezug zur Herstellung eiekinscher Geräte, Ma­
schinen und Anlagen (Elektroindustrie) 

Einsatz (vor allem auch Einbau) von elektrischen Geräten, 
Maschinen, Anlagen und Steuerungselementen in der An­
lagenindustrie (Maschinenbau) 

infrastrukturelle Bedeutung hinsichtlich der Energie-, 
Nachrichten- und Verkehrsversorgung der Bevölkerung 
(Energiewirtschaft und Wasserversorgung; Deutsche Bun­
despost; Eisenbahn; Straßen-, Wasser- und Luftverkehr). 

Der (den) Wirtschaftszweig-Berufs-Matrix(zen) sollte - so­
weit möglich - die zahlenmäßige Entwicklung der in Be­
tracht kommenden Ausbildungsverhältnisse nach Ausbil­
dungsberufen und Branchen in Wirtschaftszweig-Ausbil­
dungsberufs-Matrizen gegenübergestellt werden. 

Der aus den Wirtschaftszweig-Ausbildungsberufs-Matrizen zu 
ersehende Trend der Ausbildungssituation kann zu folgen­
den Fragen führen, die später in den Phasen der Experten­
befragung und der Betriebsbesichtigungen zu klären sind: 

- Welche Ursachen sind für die in den Matrizen sichtbar 
gewordenen zahlenmilBigen Entwicklungen der Ausbil­
dungsverhältnisse ausschlaggebend? 

- Welche dieser Ursachen haben gegebenenfalls konzeptio­
nelle Konsequenzen für die Neuordnung des Bildungs­
ganges/der Bildungsgänge? 

- ln welcher Art und in welchem Umfang sind Ordnungs­
maßnahmen notwendig? 

4. Expertengespräche auf überbetrieblicher Ebene 

Auf der Basis der bisher gewonnenen statistischen Daten 
uber die ökonomisch-technische Entwicklung und die Ent­
wicklung der Ausbildungsverhaltnisse in den Branchen sind 
nun Expertengespräche auf überbetrieblicher Ebene zu füh­
ren, um we1tere Informationen für eine eingehende Interpre­
tation des Materials zu erhalten. 

Dazu ist es notwendig, über die Spitzenverbände und Orga­
nisationen Kontakte zu Experten aus z. B. Wlrtschaftsverban­
den, fachwissenschaftlich-technischen Instituten, Kammern 
und Gewerkschaften aufzunehmen. ln Einzelgesprächen und 
Diskussionen in Berufsbildungsausschüssen und Arbeitskrei­
sen der betroffenen Verbände und Organisationen sind fol­
gende Fragen zu klären: 

- Welche Ursachen sind ausschlaggebend für d1e aus den 
Tabellen, Matrizen, Kurven und sonstigen Informationen 
ersichtlichen Entwicklungen und Strukturen? 
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- Welchen Einfluß haben diese Ursachen auf die Arbeits­
und Ausbildungssituationen? 

- Welche dieser Ursachen haben gegebenenfalls konzeptio­
nelle Konsequenzen für die Neuordnung? 

Smd wesentliche Qualifikationsanforderungen in anderen 
als den untersuchten Wirtschaftszweigen zu erwarten? 

ln welcher Art und in welchem Umfang sind überhaupt 
Ordnungsmaßnahmen notwendig? 

5. Betriebsbesichtigungen 

Auf überbetrieblicher Ebene erarbeitetes Hintergrundwissen 
ist Voraussetzung für den folgenden Arbeitsschritt, durch 
Betriebs- und Arbeitsplatzbesichtigungen Einsicht in die kon­
kreten Erwachsenentätigkeiten (Arbeitsplätze) der Berufsbe­
reiche, -abschnitte, -gruppen, -Ordnungen und -klassen zu 
gewinnen, die 1n die Neuordnungsaufgabe einzubeziehen 
sind. 

Im einzelnen geben die Betriebsbesichtigungen und Exper­
tengespräche mit der Betriebsleitung, mit unmittelbaren Vor­
gesetzten, mit Arbeitsplatzinhabern, mit Arbeitsvorbereitern, 
mit der Konstruktionsabteilung, mit dem Betriebsrat sowie 
mit Ausbildern und Auszubildenden Aufschluß über 

Betriebs- und Arbeitsorganisationen/Arbeitsabläufe (Art 
und Zusammenarbeit der Betriebsabteilungen, Art der 
Kostenstellen, Abwicklung der Kundenaufträge, vorhan­
dene Arbeitsbegleitpapiere/Arbeitsunterweisungen usw.) 

Betriebsmittel und Arbeitstechniken (Apparate, Geräte, 
Maschinen und Anlagen sowie die damit verbundenen 
Techniken und Arbeitsverfahren wie z. B. Netzplantechnik, 
Kosten-Nutzen-Analyse, Buchungstechnik, Betriebsabrech­
nungsbogen, Kunststoffgranulatherstellung, Funkenero­
sions- und Elisierverfahren, Maschinensetzverfahren usw.) 

bisherige technische Entwicklung (Mechanisierungsgrade) 
[3) und sich abzeichnende Neuentwicklungen 

konkrete Tatigkeiten und damit einhergehende Anforde­
rungen an den Arbeitsplätzen (Fertigkeiten, Kenntnisse, 
Verhaltensweisen; auffällige physische Bedingungen am 
Arbeitsplatz wie Umgebungseinflusse, Lärm, Schmutz 
etc. einschließlich Gefährdungen; Kooperationszusammen­
hänge und Kommunikationsstrukturen) 

Ausbildungssituationen (Ausbildungsberufe, Ausbilder, 
Ausbildungspläne, Ausbildungseinrichtungen, Ausbil­
dungsplatzangebot und -nachfrage usw.). 

6. Aufstellen von Arbeitshypothesen 

Das bis zu diesem Zeitpunkt gewonnene Material ist zu sich­
ten und zu interpretieren, um daraus ein erstes Konzept von 
in einem Ausbildungsgang zu vermittelnden Qualifikations­
elementen und -komponenten [4) in Form von Arbeitshypo­
thesen zu erstellen. 

Dazu sind zunächst die an den Arbeitsplätzen festgestellten 
Arbeitsanforderungen nach übergeordneten Gesichtspunkten 
zu ordnen, und zwar nach 

Fertigkeiten im Umgang mit Arbeitsgegenständen (Produk­
ten) 

Kenntnissen über Beschaffenheit und Veränderungsbedin­
gungen des Arbeitsmaterials/Werkstoff 

Fertigkeiten im Umgang mit Arbeitsmitteln (Geräten, Ma­
schinen, Anlagen, Apparaten, Hilfsmitteln) 

Kenntnissen uber Aufbau und Funktion von Geräten, Ma­
schinen, Anlagen, Apparaten und Hilfsmitteln 

Kenntnissen über die notwendige und sachgemäße Be­
dienung von Geräten, Maschinen, Anlagen, Apparaten und 
Hilfsmitteln 

Kenntnissen über die rationelle Sammlung, Organisation 
und Verarbeitung (Auswertung, Anwendung und Weiter­
gabe) von Daten 

a) Kenntnissen über die Bearbeitung von Verträgen, Auf­
trägen, Formularen, Karteien, Tabellen 

b) Kenntnissen notwendiger Daten zur Bearbeitung von 
Aufträgen (eigener Kenntnisstand/Umsetzung von Da­
ten aus Arbeitsunterweisungen und Zeichnungen) 

Kenntnissen über allgemeine Zusammenhänge, Gesetze 
und Gesetzmäßigkeilen 

a) Kenntnissen über rechtliche Bestimmungen, über Re­
geln und Gepflogenheiten bei der Abwicklung von 
Aufträgen 

b) allgemeinen naturwissenschaftlichen Kenntnissen so­
wie Kenntnissen technischer Funktionszusammenhän­
ge oder Gesetzmäßigkeilen 

Kenntnissen über die Arbeitsorganisation des Betriebs/ 
der Abteilung (hierarchische Gliederung, Betriebsabteilun­
gen, Arbeitsablauf, Produktionsfluß) 

Kenntnissen über Arbeitsschutz-/ Arbeitssicherheitsgesetze 
sowie Arbeitssicherheitsvorschriften des Betriebs für die 
Arbeitsplatze 

- Verhaltenswelsen im kooperativen und kommunikativen 
Bereich 

- Verhaltensweisen im Bereich von Verantwortung und Zu­
verlassigkeit bei der Beachtung und Einhaltung von War­
tungsvorschriften, Genauigkeitsangaben, Informations­
pflichten etc. 

Verhaltensweisen im Bere1ch persönlich und fachlich be­
gründeter Kreativität und Flexibilität*). 

Aus den systematisierten Arbeitsanforderungen sind unter 
Hinzuziehung fachwissenschaftlicher Erkenntnisse und päd­
agogisch-didaktischer Überlegungen Qualifikationselemente 
zu entwickeln, zu Qualifikationskomponenten (Themenkom­
plexen) zu aggregieren und - sofern schon möglich - in 
eine hierarchische Ordnung zu bringen. Die aufgestellten 
Qualifikationselemente und -komponenten sowie ihre Anord­
nung stellen insofern erste Arbeitshypothesen dar, als sie 
durch Erkenntnisse aus den Fallstudien an Arbeitsplätzen, 
Erkenntnisse aus den repräsentativen Tätigkeitsanalysen so­
wie durch neuerliche Diskussionen mit Experten wesentliche 
Veränderungen und/oder Ergänzungen erfahren können. 

Anmerkungen 

[1] Vgl. F 1 n k, E : Prognosen im Bereich des Beschäftigungs- und 
Bildungssystems Darstellung und Diskussion der Methoden und 
Ergebn1sse der wichtigsten Modelle im Hinblick auf ihre Verwend­
barkeit für die Entwicklung von beruflichen Curricula. Berlm, Okto­
ber 1974, unveroffentllchtes Manusknpt, S. 186 f; dort berechnet 
nach· Je s c h e k, W.: ProJektion de1 Qualifikationsstruktur des 
Arbeitskräftebedarfs in den Wirtschaftsbereichen der Bundesrepu­
blik Deutschland bis 1985, Hrsg.: Deutsches lnst1tut für 
schaftsforschung, Beitrage zur Strukturforschung, Heft 28, Berlm 
1973, Verlag Duncker & Humblot, Anhang A 38--68. 

[2] D1e letzte Neuordnung der Elektro-Ausbildungsberufe fand ihren 
Abschluß in der Verordnung uber d1e Berufsausbildung m der 
Elektrotechnik vom 12. Dezember 1972 (BGBI Teil I, S. 2385). 

[3] Vgl. z. B. Kern, H. und Sc h u man n, M : lndustnearbeit 
und Arbeiterbewußtsein, Teil I, FrankfurtiMam 1970, S. 54 ff. 

[4] Unter Qualifikation wird hier verstanden: Die Summe der Voraus­
setzungen (Geschlcklichkeiten, Erfahrungen, Kenntnisse, Verhal­
tenswelsen - sowohl fachlicher als auch allgemeiner Art), d1e die 
Arbeitskräfte in die Lage versetzt, d1e 1m Arbeitsprozeß gestellten 
Aufgaben zu bewaltigen. (So kann als die Qualifikation emer Ar­
beitskraft z. B. Dreher oder Bankkaufmann genannt werden) Quali­
fikationskomponenten stellen gleichsam Themen(komplexe) von 
Fertigkeiten, Kenntnissen, Erfahrungen und Verhaltenswelsen dar 
(unter dem Aspekt fachlicher Kompetenz z. B. Messen und Prufen 
im Berufsfeld Metall; Kontofuhrung, Effekten ordern und abrech­
nen im kaufmännischen Bereich) Sie smd Aggregationen von 
Qualifikationselementen (für d1e Qualifikationskomponenten Messen 
und Prüfen smd z. B. fachliche Qualifikationselemente das Messen 
m1t Meßschieber, mit lnnenmikrometer, Kenntnis der ISO-Normen, 
Zeichnunglesen; fur d1e Qualifikationskomponenten Effekten ordern 
und abrechnen sind Elemente u a : Kenntnis der Effektenarten, 
Kenntnis der Notierungsformen von Kursen und Pre1sen, Kenntnis 
der Bearbeitungsgebühren, Prozentrechnen, Zinsrechnen). 

*) Die Systematisierung der Arbeitsanforderungen nach ubergeord­
neten Gesichtspunkten hat nicht nur den Zweck, das erschlossene 
Material im Hinblick auf die gerade vorliegende Neuordnungsauf­
gabe zu struktuneren, sondern 1st auch im Hmbl1ck auf spatere 
vergleichende Untersuchungen wichtig, die zum Z1el haben, we1tere 
Ausbildungsberufe zusammenzulegen oder andere Gruppierungen 
von Ausbildungsberufen vorzunehmen. 
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Hermann Benner 

Das Problem der Verbindlichkeit von Ausbildungsordnungen 

Ein spezielles Problem der Ordnung der Ausbildungsberufe, 
das in gleicher Weise die Entwicklung von Ausbildungsord­
nungen und deren Umsetzung in die betriebliche Ausbil­
dungspraxis betrifft, ist das der Verbindlichkeit von Ausbil­
dungsordnungen. Für die Auswahl, die Genauigkeit der For­
mulierung und Anordnung der Ausbildungsziele und -inhalte 
ist bei der Entwicklung einer Ausbildungsordnung die Kennt­
nis des Verbindlichkeitsgrades dieser Vorschrift ebenso eine 
unabdingbare Voraussetzung wie für die Anwendung der 
Ausbildungsordnung bei der Berufsausbildung. Schließlich 
werden durch den Verbindlichkeitsgrad einer Ausbildungs­
ordnung die individuellen und generellen Möglichkeiten und 
Grenzen der betrieblichen Berufsausbildung bestimmt. 

Ausbildungsordnungen sind nach § 25 BBiG und HwO 
Rechtsverordnungen, die die betriebliche Berufsausbildung 
als materielles Recht regeln. Sie werden als Grundlage für 
eine geordnete und einheitliche Berufsausbildung sowie zur 
Anpassung der Berufsausbildung an die technischen, wirt­
schaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren 
Entwicklung vom Bundesminister für Wirtschaft oder dem 
sonst zustandigen Fachminister im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft erlassen und 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Rechtsverordnungen ha­
ben die Qualität verbindlicher Rechtsnormen und binden alle 
an der betrieblichen Berufsausbildung beteiligten Personen 
und Institutionen unmittelbar, wie z. B. Ausbildende, Ausbil­
der, Auszubildende, zuständige Stellen, Ausbildungsberater, 
außerbetriebliche Bildungsstätten im Sinne des§ 27 BBiG. 

Vor dem Erlaß des BBiG waren die sog. Ordnungsmittel -
zu denen Berufsbild, Berufsbildungsplan, fachlicher Ausbil­
dungsplan, Prüfungsanforderungen gehörten - die Ord­
nungsgrundlage fur die betriebliche Berufsausbildung im 
nichthandwerklich-gewerblichen Bereich und die fachlichen 
Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens und der Ge­
sellenprüfung im handwerklichen Bereich. Diese Ordnungs­
mittel wurden vom Bundesminister für Wirtschaft im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialord­
nung auf dem Erlaßwege anerkannt. Ihrer Rechtsqualität 
nach hatten sie empfehlenden Charakter. Durch die Aufnah­
me des Berufsbildes in den Lehrvertrag - also aufgrund 
privater Vereinbarung - erhielt dieses Ordnungsmittel seine 
Verbindlichkeit. Mit der organisatorischen Regelung der 
Lehrverhaltnisse durch die Industrie- und Handelskammern 
war jedoch die allgemeine Anwendung der Ordnungsmittel 
weitgehend sichergestellt. 

Das BBiG sieht in § 108 vor, daß bis zum Erlaß von Ausbil­
dungsordnungen nach § 25 BBiG die Ordnungsmittel weiter­
hin anzuwenden sind. 

Die inhaltliche Gestaltung des Ausbildungsganges eines Aus· 
bildungsberufes wird vor allem durch das Ausbildungsberufs­
bild und den Ausbildungsrahmenplan festgelegt. Im § 25 
Abs. 2 Nr. 3 und 4 BBiG wird das Ausbildungsberufsbild als 
"die Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Be­
rufsausbildung sind" und der Ausbildungsrahmenplan als 
"eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der 
Fertigkeiten und Kenntnisse" beschrieben. Wesentlich fur 
die Entwicklung und Anwendung der Ausbildungsordnungen 
ist bei ihrer unmittelbaren Rechtsverbindlichkeit die Bezie­
hung von Ausbildungsberufsbild und Ausbildungsrahmen­
plan. Es erheben sich deshalb folgende Fragen: 

Bestimmt das Ausbildungsberufsbild ausschließlich die Fer­
tigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Berufsausbil­
dung sind, und ist der Ausbildungsrahmenplan lediglich eine 
Anleitung für deren sachliche und zeitliche Gliederung? 

Oder enthält das Ausbildungsberufsbild die Fertigkeits- und 
Kenntnisbereiche, die im Ausbildungsrahmenplan sachlich 
und zeitlich zu gliedern und damit auch inhaltlich weiter zu 
differenzieren sind? Befreit der Anleitungscharakter des Aus­
bildungsrahmenplanes von der Pflicht, ihn als Rechtsnorm 
unmittelbar übernehmen und anwenden zu müssen oder 
zwingt er zur unmittelbaren und vollinhaltlichen Übernahme? 
Zur Beantwortung dieser Frage läßt sich die Rechtsauffas­
sung des Verordnungsgebers wie folgt zusammenfassen: 

Das Ausbildungsberufsbild gibt die Ausbildungsinhalte in 
knapper Form zusammengefaßt, übersichtlich und genau 
wieder. Es handelt sich dabei um die globale Angabe der 
Lernbereiche und die Charakterisierung derjenigen Sachge­
biete, in denen während der Berufsausbildung Fertigkeiten 
und Kenntnisse zu erwerben sind. Nach dem Wortlaut der 
Einleitungsformel handelt es sich bei dem Ausbildungs­
berufsbild um einen Minimalplan, d. h. der Ausbildende ist 
verpflichtet, alle darin aufgeführten Fertigkeiten und Kennt­
nisse zu vermitteln. 

Der Ausbildungsrahmenplan, der eine Anleitung zur sach­
lichen und zeitlichen Gliederung der Fertigkeiten und Kennt­
nisse darstellt, konkretisiert die im Ausbildungsberufsbild 
angegebenen Ausbildungsinhalte und gliedert sie nach di­
daktischen Gesichtspunkten. Dabei werden die Ausbildungs­
inhalte, wie sie im Ausbildungsberufsbild angegeben sind, 
wortlieh wiederholt, inhaltlich differenziert und zeitlich ge­
ordnet. Der Ausbildungsrahmenplan ist Grundlage für den 
individuellen aufzustellenden Ausbildungsplan und damit für 
die betriebliche Berufsausbildung. Sie soll mit dem Ausbil­
dungsrahmenplan aber nicht in allen Einzelheiten festgelegt 
werden. Eine größere Klarheit über das anzustrebende Aus­
bildungsziel bietet die teilweise realisierte lernzielorientierte 
Gestaltung des Ausbildungsrahmenplanes. 

Mit dieser Charakterisierung von Ausbildungsberufsbild und 
Ausbildungsrahmenplan läßt sich die seit Erlaß des BBiG 
vertretene Auffassung der zustimdigen Ministrerien über die 
Funktion und Verbindlichkeit dieser beiden Bestandteile 
einer Ausbildungsordnung grob umreißen. Im einzelnen sind 
jedoch seither Interpretationsunterschiede bei der Kenn­
zeichnung dieser Bestimmungen zu verzeichnen, die Konse­
quenzen für die Entwicklung von Ausbildungsordnungen ha­
ben könnten. 

Zunachst ging der Verordnungsgeber von einer absoluten 
Bindung der Ausbildenden an das Ausbildungsberufsbild und 
den Ausbildungsrahmenplan aus, was durch die wortgleiche 
Wiederholung der Ausbildungsinhalte in der sachlichen und 
zeitlichen Gliederung des Ausbildungsrahmenplanes inner­
halb der Ausbildungsordnung zum Ausdruck kam. 

Die Zusammenfassung von sachlicher und zeitlicher Gliede­
rung und das Anfügen des Ausbildungsrahmenplanes in 
Form einer Tabelle als Anlage der Ausbildungsordnung mag 
ein erster Hinweis gewesen sein auf die unterschiedliche 
Bedeutung, die dem Ausbildungsberufsbild und dem Aus­
bildungsrahmenplan beigemessen wird, obwohl die Rechts­
verbindlichkeit des Ausbildungsrahmenplanes durch diese 
Tatsache nicht berührt ist. 

Der im Zusammenhang mit dem Rückgang des Ausbildungs­
platzangebotes aufgekommenen Kritik wegen der Starrheit 
von Ausbildungsordnungen begegneten der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft und der Bundesminister für 
Wirtschaft mit einer Erklarung zur Flexibilität der Ausbil­
dungsordnung. 

Danach sind die im Ausbildungsrahmenplan enthaltenen 
Ausbildungsziele und -inhalte vollständig zu vermitteln, je-
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doch kann von der zeitlichen Anordnung der Ausbildungs­
inhalte dann abgewichen werden, wenn individuelle und be­
triebliche Besonderheiten dies erfordern. Diese Auffassung 
hat auch bei einigen Ausbildungsordnungen in der soge­
nannten Flexibilitätsklausel ihren Niederschlag gefunden. Sie 
lautet: "Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende sach­
liche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist 
insbesondere zulassig, soweit eine berufsfeldbezogene 
Grundbildung vorausgegangen ist oder betriebspraktische 
Besonderheiten die Abweichung erfordern" [1]. Die Ausbil­
dungsinhalte und die von ihnen abgeleiteten Prüfungsanfor­
derungen sind danach kein Gegenstand einer flexiblen Hand­
habung, lediglich ihre zeitliche Abfolge, und zwar sowohl im 
Hinblick auf die Anordnung der Ausbildungsblöcke als auch 
1m Hinblick auf die dafür vorgesehenen zeitlichen Richtwerte. 
Schwierigkeiten, die bei der betrieblichen Ausbildung nach 
den neuerlassenen kaufmännischen Ausbildungsordnungen 
entstanden sind, weil eine Anzahl von Ausbildenden nicht in 
der Lage ist, alle Ausbildungsinhalte, insbesondere die 
Kenntnisse der automatisierten Datenverarbeitung zu vermit­
teln, veranlaßten die zuständigen Ministerien zu der Erkla­
rung, daß der Ausbildungsbetrieb von der Vermittlung solcher 
Ausbildungsinhalte absehen kann, die "zum Lehrstoff der 
Berufsschule gehören und in der Berufsschule auch tatsäch­
lich vermittelt werden" [2]. Diese Erklärung beinhaltet be­
reits eme, wenn auch bedingte inhaltliche Flexibilität. 

Für d1e Entwicklung von Ausbildungsordnungen ergibt sich 
aus der dargestellten Situation folgende Beziehung: 

Je mehr der An Ieitungs- oder Empfehlungscharakter des Aus­
bildungsrahmenplanes hervorgehoben wird oder bei der juri­
stischen Interpretation zur Geltung kommt, desto mehr De­
tailangaben über die als unabdingbar erachteten Ausbil­
dungsinhalte müssen in das Ausbildungsberufsbild aufge­
nommen werden. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei betont, es geht hier 
nicht um die Beurteilung der flexiblen Handhabung einer 
Ausbildungsordnung oder um die Wertung von juristischen 
Interpretationen, sondern lediglich um die Feststellung, daß 
die formaljuristischen Vorgaben sich unmittelbar auf die in­
haltliche Gestaltung der Ausbildungsordnungen auswirken. 
Eine unter anderen Prämissen entwickelte Ausbildungsord­
nung kann bei Interpretationsänderungen nicht im ursprüng­
lichen Sinne des Verordnungsgebers ausbildungswirksam 
werden. 

Insofern wäre sicherlich juristisch zu klären, ob der Anlei­
tungscharakter des Ausbildungsrahmenplanes stärker ist als 
der vollinhaltliche Anwendungszwang, der von der Tatsache 
ausgeht, daß der Ausbildungsrahmenplan Bestandteil einer 
Rechtsverordnung ist. 

Jörg-Rainer Gerlach 

Die Ausbildungsordnungen müssen zweifellos unter dem Ge­
sichtspunkt ihrer Rechtswirksamkeit und Verbindlichkeit kon­
zipiert werden. Das bedeutet aber auch, daß nur Ausbil­
dungsinhalte aufzunehmen sind, die betrieblich oder überbe­
trieblich vermittelt werden sollen. Das Problem der soge­
nannten Zuweisung von Ausbildungsinhalten zu den Lern­
orten kann sich dann nicht nach dem Erlaß einer Ausbil­
dungsordnung stellen, sondern müßte bereits bei der Ent­
wicklung der Ausbildungsordnung geklärt werden. in den 
Erläuterungen zum Schema einer Ausbildungsordnung für 
Monoberufe des Bundesausschusses für Berufsbildung heißt 
es u. a.: "Da eine grundsätzliche Trennung der Fertigkeiten 
und Kenntnisse, die in der Ausbildungsstätte und in der Be­
rufsschule vermittelt werden, nicht sinnvoll ist, sind in die 
Ausbildungsordnung alle Fertigkeiten und Kenntnisse aufzu­
nehmen, die Gegenstand der Berufsausbildung sind" [3]. 
Diese Aussage muß wegen der unmittelbaren Bindung der 
betrieblichen Ausbildung an die Ausbildungsordnung min­
destens als mißverständlich bezeichnet werden. Sie kann 
sich nicht auf alle Inhalte der Berufsausbildung beziehen, 
sondern nur auf solche, die sowohl vom Ausbildungsbetrieb 
als auch von der Berufsschule zu vermitteln sind. 

Zusammenfassung: 

- Ausbildungsordnungen sind Rechtsverordnungen, die die 
betriebliche Berufsausbildung regeln. 

- Ausbildungsordnungen binden die an der betrieblichen 
Berufsausbildung beteiligten Personen und Institutionen 
unmittelbar. 

Der Verbindlichkeitsgrad einer Ausbildungsordnung ist 
wesentlich fur die inhaltliche Gestaltung des Ausbildungs­
berufsbildes und des Ausbildungsrahmenplanes. 

- Die Flexibilität des Ausbildungsrahmenplanes betrifft nach 
Auffassung der zuständigen Ministerien lediglich die zeit­
liche Anordnung der Ausbildungsziele und -inhalte. 

- Ausbildende können - wie im Zusammenhang mit kauf­
mannischen Ausbildungsberufen erklärt wurde - von der 
Vermittlung solcher Ausbildungsinhalte absehen, die zum 
Lehrstoff der Berufsschule gehören und auch dort ver­
mittelt werden. 

Die Frage der sogenannten Lernortzuweisung von Ausbil­
dungsinhalten muß vor und nicht nach dem Erlaß einer 
Ausbildungsordnung geklart werden. 

Anmerkungen 
[1] Bundesminister fur Wirtschaft· Verordnung über die Berufsausbil­

dung zum Chemielaboranten vom 28. 6. 1974, in. Bundesgesetzblatt 
1974 Teil I, S. 1367 u. 1368. 

[2] Bundesminister für Bildung und Wissenschaft: Pressemitteilungen 
77/1975. s. 2. 

[3] Bundesausschuß fLir Berufsbildung: Empfehlungen eines Schemas 
fLir Ausbildungsordnungen der Monoberufe, m: Bundesarbeitsblatt, 
23. Jg. (1972), Heft 5, S. 341 II. 

"Kunststoff-Formgeber" - ein neuer Ausbildungsberuf 

Z. Z. befindet sich ein Ausbildungsordnungsentwurf mit dem 
Arbeitstitel "Kunststoff-Formgeber" im Abstimmungs- und Er­
Jaßverfahren. Dieser Entwurf ist von den Sozialpartnern in 
Zusammenarbeit mit dem zustandigen Fachminister (Bun­
desminister für Wirtschaft) und dem Bundesinstitut für Be­
rufsbildungsforschung entwickelt worden. Am Ende des Ver­
fahrens steht der Erlaß einer Rechtsverordnung durch den 
Bundesminister fur Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Bildung und Wissenschaft. Damit werden 

spätestens zum Ausbildungsbeginn 1976 die Schulabgänger 
einen neuen Ausbildungsberuf zur Auswahl haben. Die kunst­
stoffverarbeitende Industrie kann erstmals in einem Ausbil­
dungsberuf ausbilden, der unmittelbar für die Kunststoffver­
arbeitung relevant ist. 

Bei der Erarbeitung einer Ausbildungsordnung sollten bil­
dungspolitische, pädagogische, technische, Wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitische sowie gesellschaftspolitische Aspekte 
berücksichtigt werden. 



8 J.-R. Gerlach, "Kunststoff-Formgeber" - ein neuer Ausbildungsberuf BWP 6/75 

Dies konnte im vorliegenden Fall nur unvollkommen ge­
schehen. Die Ze1t, die der mit dem Bundesinstitut für Be­
rufsbildungsforschung arbeitenden Expertengruppe zur Ver­
fügung stand, war vom zuständigen Fachminister knapp be­
messen. Deshalb wurde pragmatisch vorgegangen. So konn­
te eine Tatigkeitsanalyse, die ein wesentliches Hilfsmittel zur 
Bestimmung von Qualifikationsanforderungen ist, nicht durch­
geführt werden. 

Daten zum Wirtschaftszweig Kunststoffindustrie 

Die Kunststoffindustrie insgesamt ist ein bedeutender Wirt­
schaftszweig für die Bundesrepublik Deutschland. Sowohl in 
der Kunststofferzeugung als auch in der -verarbeitung und 
im -verbrauch werden vordere Plätze in der Weltrangliste 
eingenommen. Erzeugung, Verarbeitung und Verbrauch ha­
ben sich wie folgt entwickelt (s. Tabelle 1). 

Struktur der kunststoffverarbeitenden Industrie 

Die kunststoffverarbeitende Industrie braucht, um ihren Nach­
wuchsbedarf decken zu können und um wirtschaftlich anpas­
sungsfähig zu sein, einen gewerblichen Ausbildungsberuf. 

Tabelle 2: Betriebe nach Betriebsgrößen [3] 

Jahr 

1966 
1969 
1970 
1971 
1972 

1-9 

1 529 
1 774 
1 889 
1 931 
1 948 

10-19 

463 
503 
541 
582 
600 

20-49 

495 
614 
651 
676 
726 

Tabelle 3: Beschäftigte nach Betriebsgrößen [3] 

Jahr 

1966 
1969 
1970 
1971 
1972 

1-9 

5 466 
6 811 
7 303 
7 497 
7 549 

II 
10-19 

6 472 
6 995 
7 506 
8 162 
8 400 

III 
20-49 

15 483 
19 097 
20 531 
21 651 
23 363 

50-99 

280 
338 
361 
365 
388 

IV 
50-99 

19 661 
24 110 
25 716 
25 656 
27 573 

Um sich ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten dieses 
Industriezweiges fl.ir den gewerblichen Ausbildungsberuf 
"Kunststoff-Formgeber" machen zu können, muß man zu­
nächst detaillierte Kenntnisse der Struktur haben (s. Tabel­
len 2, 3, 4). 

Tabelle 1: Kunststoffindustrie 1966-1973 

Kunststofferzeugung 
(in 1000 Tonnen) [1] 

Jahr Menge 

1966 2 293 
1967 2 629 
1968 3 256 
1969 3 938 
1970 4 326 
1971 4 780 
1972 5 472 
1973 6 436 

100-199 

167 
202 
216 
239 
250 

V 
100- 199 

23 709 
28 029 
30 222 
32 637 
34 440 

200-499 

104 
140 
144 
146 
152 

VI 
200-499 

30 153 
43 404 
43 121 
43 305 
44 969 

in v. H. 
derWeit 

13,9 
14,2 
15,5 
15,1 
14,9 
15,4 
14,8 
16,1 

500-999 

21 
23 
34 
36 
34 

VII 
500-999 

13 989 
15 599 
22 506 
24 449 
23 211 

Kunststoff­
verarbeitung 
(in Mio. DM) 

[2] 

Produktion 
insgesamt 

6 609 
6 637 
7 592 
9 367 

10 531 
11 662 
13 241 
15 356 

1 000 
und mehr 

13 
15 
15 
14 
15 

VIII 
1 000 

und mehr 

20 846 
22 997 
23 704 
22 786 
23 664 

Verbrauch von 
Kunststoffen 

(in kg) [2] 

pro Kopf der 
Bevölkerung 

30,9 
33,9 
41,9 
50,9 
55,9 
62,5 
70,2 
82,4 

insgesamt 

3 072 
3 609 
3 851 
3 989 
4113 

insgesamt 

135 957 
167 042 
180 609 
186 143 
193 169 

Tabelle 4: Personalstrukturen in der kunststoffverarbeitenden Industrie [4] 

Verteilung der Beschaftigten Gesamte Halbzeug Presserei Konsum- Fuß- Verstärkte Kunst- Montage-
auf Berufsgruppen Kunststoff- und und Kunst- boden- Kunst- stoff- Schaum-

Verarbei- Ver- Spritzguß stoff- Beläge stoffe Apparate- hersteiler 
tung packung techn. waren bau 

Teile 

I Anteil der erlaBten Beschäftigten % 100 46,9 20,6 13,6 10,2 6,5 1,8 0,4 
---

Gewerbliche Arbeitnehmer % % % % % % % % 

insgesamt 79,9 79,9 81,5 82,0 ca 80 74,8 69,0 67,1 
ungelernt und betnebsintern angelernt 65,8 65,2 63,7 68,1 ca. 71 59,6 27,4 56,6 
Werkstatt-Facharbeiter 11,8 12,8 13,4 10,8 ca 9 7,9 5,6 3,1 
Kunststoff-SchI osse r 1,0 0,4 0,3 - 36,0 -
beruflich nicht erlaßt 1,3 1,5 4,4 3,1 7,3 7,4 

Betriebs-Meister 3,0 3,0 3,1 3,3 2,3 2,8 3,3 8,4 

Sonstige technische Angestellte insges .. 5,1 5,2 3,6 2,7 5,3 10,4 16,9 12,2 

Laboranten und techn Assistenten . 0,8 1,0 0,1 0,4 3,2 0,2 -
Technische Ze1chner . 0,4 0,3 0,6 0,3 - 1,2 3,3 -
Techniker ohne Schulabschlußprufung 1,3 1,0 1,4 0,8 2,2 1,4 6,0 3,0 
Absolventen anerkannter Technikerschulen 0,8 0,7 0,4 0,8 0,6 2,3 0,8 5,4 
lngen1eure (graduiert) 1 '1 1 '1 0,8 0,5 0,8 1,7 5,6 2,3 
Dipl.-lng., Chemiker, Physiker 0,7 1 '1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,0 1,5 
beruflich nicht erlaßt . - - 0,3 - 0,9 - - I -

Kaufmannische Angestellte und nicht erhoben, als Durchschnittswert in allen Gruppen 12% angesetzt 
Betriebsinhaber 
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Tätigkeitsbereich und Qualifikation 
des "Kunststoff-Formgebers" 

Der künftige Facharbeiter [5] wird in erster Linie Maschinen­
bediener aber auch Einrichter sein. Er hat meist wertvolle 
Aggregate und Maschinen zu steuern und zu regeln. Dies 
sind Einrichtungen der Rohstofflagerung und -aufbereitung 
sowie mechanisch-hydraulisch, pneumatisch und elektrisch 
gesteuerte Verarbeitungsmaschinen und Geräte der Nach­
bearbeitung. Bei der Bedienung und Einrichtung der Ma­
schinen sind manuelle, sensorische und intellektuelle Quali­
fikationen erforderlich, außerdem Kenntnisse der Werk- und 
Hilfsstoffe, der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
sowie des Produktionsablaufs. Zur Verarbeitung gelangen 
hauptsächlich duroplastische und thermoplastische Kunst­
stoffe in Form von Pulver, Granulat oder Dispersionen, dazu 
kommen Härter und Farbstoffe. Durch Extrudieren, Kalan­
drieren, Pressen, Spritzgießen, Schaumen und andere Tech­
nologien werden sie zu Halbzeugen und Fertigprodukten 
verarbeitet. 

Inhalte der neuen Ausbildungsordnung 
Kunstsloff-Formgeber" 

in dem neuen Ausbildungsordnungsentwurf ist eine Ausbil­
dungsdauer von drei Jahren vorgesehen. ln den ersten bei­
den Jahren werden Grundkenntnisse und Fertigkeiten der 
Metall-, Holz- und Kunststoffverarbeitung vermittelt. Es fol­
gen fur die Produktion von Kunststofferzeugnissen wesent­
liche Kenntnisse und Fertigkeiten, wie z. B. Kenntnisse des 
Aufbaus, der Eigenschaften und der Verarbeitung von Kunst­
stoffen, 

Grundkenntnisse und Fertigkeiten an den Produktionsein­
richtungen und der Produktions- und Produktkontrolle, 

Kenntnisse der Wirkungsweise mechanischer, pneumatischer, 
hydraulischer und elektrischer Aggregate an Maschmen und 
Geräten, 

Grundkenntnisse der Meß-, Steuerungs- und Regelungstech­
nik, 

Unterweisungen in Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Um­
weltschutz sowie die Einführung in arbeits- und sozialrecht­
liche Vorschriften und Bestimmungen. 

Im dritten Ausbildungsjahr kann zwischen acht Fachrichtun­
gen gewählt werden. Diese sind 

Extrudieren von thermoplastischen Kunststoffen, 
- Kalandrieren von thermoplastischen Kunststoffen, 
- Pressen von Kunststoffen, 
- Spritzgießen von Kunststoffen, 
- Herstellen von Hohlkörpern aus thermoplastischen Kunst-

stoffen, 
- Beschichten von flexiblen Tragerbahnen, 
- Verstärken von duroplastischen Kunststoffen, 
- Schaumen von Kunststoffen. 

ln diesen Fachrichtungen wird das erforderliche Wissen und 
Können für die speziellen Verfahren vermittelt. 

Prognose 

Oft ist es sehr schwierig, für ordnungspolitische Maßnahmen 
exakte Daten zu ermitteln. Hier soll am Beispiel Arbeitsmarkt 
die Schwierigkeit einer Prognose von Ausbildungsplätzen in 

dem neuen Ausbildungsberuf "Kunststoff-Formgeber" darge­
stellt werden. Tabelle 2) zeigt, daß 1972 1948 Betriebe 1-9 
Beschäftigte hatten. Dies sind über 47% der Betriebe. Auf 
sie entfallen aber nur 7549 = 3,9 Ofo der Beschäftigten. Über 
91 % der Beschaftigten sind in Betrieben der Betriebsgrö­
ßenklassen 111-Vlll (2Q-1000 und mehr Beschäftigte) tätig. 
Dabei kann man feststellen, daß die Verteilung auf die Be­
triebsgrößenklassen 111, IV, VII und VIII relat1v homogen ist. 
in den Größenklassen V und VI sind zusammen 79 409 = 
über 41 % beschäftigt. 

Legt man ein Verhältnis von Auszubildenden zu Beschäftig­
ten von etwa 3 °/o zugrunde, wie es z. Z. in der Industrie 
besteht, so ergeben sich für 1972 folgende mögliche Aus­
bildungsplätze nach Betriebsgrößen (s. Tabelle 5). 

Rechnerisch kann man von etwa 5790 möglichen Ausbil­
dungsplätzen ausgehen, die auf drei Ausbildungsjahre zu 
verteilen sind. Dabei wird aber angenommen, daß alle Be­
triebe tatsächlich ausbilden können. Nach einer Erhebung 
von 1964 [6] (neuere Zahlen liegen nicht vor) haben aber 
66 % der Betriebe keine Lehrwerkstatt oder Lehrecke und 
38% keinen verantwortlichen Ausbildungsleiter. 

Auf die Ausbildungsmöglichkeiten wirkt außerdem die Art 
der Fertigung in der Kunststoffindustrie erschwerend, 1964 
waren 5 Ofo der Beschäftigten in der Einzelfertigung, jedoch 
jeweils 47,5% in der Serien- und Massenfertigung zu finden. 
Eine systematische Vermittlung von Fertigkeiten und Kennt­
nissen wird bei einer Serien- oder Massenfertigung auf 
Schwierigkeiten stoßen. 

Da auch ein direkter Zusammenhang zwischen den Kennt­
nissen und Fertigkeiten, die an den vorhandenen Arbeits­
plätzen erbracht werden müssen, und den möglichen Aus­
bildungsplätzen besteht, muß zu dieser Größe folgendes be­
nicksichtigt werden: 

80% der ungelernten oder betriebsintern angelernten Pro­
duktionsarbeiter (Extruderführer, Spritzgießer, Presser, Wal­
zer usw.) wurden bis zu drei Monaten bzw. bis zu sechs Mo­
naten eingearbeitet. Nur 20% hatten eine Anlernzeit von 
bis zu zwei Jahren. Sie wurden als Springer, Einsteller, Ein­
richter, Vorarbeiter und Schichtführer eingesetzt [7]. 

Es ist zu erwarten, daß der ausgebildete "Kunststoff-Form­
geber" an Arbeitsplätzen von heute kurzfristig und mittel­
fristig Angelernten zu finden sein wird. Aber erst auf der 
Grundlage von Tätigkeitsanalysen und Qualifikationsverglei­
chen mit anderen Ausbildungsberufen könnte eine befriedi­
gende Antwort auf die Frage gegeben werden, ob jene 20% 
Arbeitsplätze für ausgebildete Facharbeiter der kunststoffver­
arbeitenden Industrie vorzusehen sind, die jetzt mit zwei­
jährig Angelernten besetzt sind, ober ob auch die 80% der 
Arbeitsplätze, an denen jetzt bis zu sechs Monaten Einge­
arbeitete stehen, künftig von Facharbeitern eingenommen 
werden sollen. 

Auf der Basis von 1972 können unter Berücksichtigung der 
Ausbildungsmoglichkeiten der Betriebe und der Anzahl der 
Arbeitsplätze, deren Qualifikationsanforderungen eine beruf­
liche Erstausbildung gerechtfertigt erscheinen lassen, folgen­
de Zahlen errechnet werden: 

Beschäftigte 1972 
20% qualifizierte Arbeitsplätze 
Auszubildenden zu Beschäftigten 3% 
Betriebe mit Lehrwerkstatt oder -ecke 

193169 
3 863 

115 
1 398 

Tabelle 5: Beschäftigte und mögliche Ausbildungsplätze für 1972 nach Betriebsgrößen 

II 111 IV V VI VII VIII 
Betriebsgroße 1-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000 u. mehr insgesamt 

Beschäftigte 7 549 8 400 23 363 27 573 34 440 44 969 23 211 23 664 193169 
Auszu-
bildende 226 252 700 827 1 033 1 349 696 709 5 792 
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Auf der Basis aller Arbeitsplätze in der Kunststoffindustrie 
errechnen sich 5790 Ausbildungsplatze; auf der Basis der 
Arbeitsplätze mit Qualifikationsanforderungen, die bisher 
eine Ausbildung von mindestens zwei Jahren erfordern, nur 
115 Ausbildungsplatze. Beide Zahlen offenbaren eine große 
Diskrepanz. 

Um verläßliche Voraussagen machen zu können, reicht das 
greifbare statistische Material nicht aus. 

Dieses Beispiel macht deutlich, daß vor oder während der 
Erarbeitung neuer Ordnungsmittel für die berufliche Erstaus­
bildung eine Untersuchung des künftigen Arbeitsgebietes 
der Auszubildenden auf wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti­
sche Aspekte hin notwendig ist. 

Volker Paul 

Anmerkungen 
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lndustne, Frankfurt/M., 1966. 

[5] Vgl. R o h I 1 n g , E.: Zur Entwicklung des beruflichen Inhalts und 
der Struktur der Ausbildungsberufe "Facharbeiter für Elastverarbei­
tung" und "Facharbeiter fur Plastverarbeitung", in: Forschung der 
soz1al1stischen Berufsbildung, Nr. 4/1974, Berlm/DDR. 

[6] S a e c h t I i n g , H.: Bestand und Bedarf an Fachkräften für die 
Kunststoffverarbeitung, a. a. 0 

[7] ebda 

Oberlegungen zur Neukonzeption einer Ausbildungsordnung 
für Werkstoffprüfer *) 

1. Problemstellung und Projektplanung 

Für den als anerkannt geltenden Ausbildungsberuf "Werk­
stoffprüfer" existieren als für die Berufsausbildung verbind­
liche Unterlagen lediglich das Berufsbild und der Berufsbil­
dungsplan nach dem Stand von Januar 1940. 

Der Beruf ist insofern in starkem Umbruch begriffen, 

- als in der Folgezelt grundlegend neue - insbesondere 
zerstörungsfreie - Prüfmethoden entwickelt wurden, 

als die Anzahl der industriell verwendeten Werkstoffe 
stark zunahm. 

Das Fehlen einer dem derzeitigen technischen Stand ange­
paßten Ausbildungsordnung für "Werkstoffprüfer" findet sei­
nen Niederschlag in einer inhomogenen Ausbildung, d. h. 
nach Wirtschaftsbereichen und Betriebsstrukturen stark un­
terschiedlichen Ausbildungsgängen, die ihrerseits den von 
Pädagogen und Bildungspolitikern gleichermaßen geforder­
ten Grundsatz der Chancengleichheit verletzen. 

Im BBF-Forschungsprogramm 1975/77 ist unter der FP-Nr.: 
3 026 02 als Teilprojekt ein Arbeitsvorhaben zur Erstellung 
einer curricularen Ausbildungsordnung für "Werkstoffprüfer" 
mit folgender Planung ausgewiesen: 

1. Fallstudien (Faktensammlungen) in relevanten Wirtschafts­
zweigen. 

2. Erarbeiten von Fragebogen und Durchführen des Pretests 
für die Erhebung. 

3. Durchführen und Auswerten der Erhebung, Festlegen der 
Tätigkeitsmerkmale für den Ausbildungsberuf "Werkstoff­
prüfer". 

Zur Erfüllung dieses Arbeitsauftrages ist zunächst eine syste­
matische Auseinandersetzung mit dem gesamten Bereich der 
Werkstoffprüfung aus technischer Sicht und den korrelieren­
den personellen Anforderungen erforderlich. 

2. Aufgaben und Bedeutung der Werkstoffprüfung 

Der Werkstoffprüfung fällt die Aufgabe zu, die Eigenschaften 
der Vielzahl der in der Technik eingesetzten Werkstoffe zu 
erforschen und zu überprüfen, um den Konstrukteuren die 
notwendigen Kennwerte zur Verfügung zu stellen und die 
geforderten Werkstoffeigenschaften zu gewährleisten. Die 
einwandfreie Beschaffenheit der eingesetzten Werkstoffe 
ist unabdingbar für die hohe Qualität der Finalprodukte. 
Durch eingehende Untersuchungen vor und während der Er­
zeugung und Verarbeitung der Materialien kann der gefor­
derte Qualitätsstandard von der Werkstoffprüfung garantiert 
werden. 

Bedingt durch die ständige Entwicklung neuer Werkstoffe 
mit neuen Eigenschaften und die dadurch ausgelöste Wei­
terentwicklung der Prüfgeräte und Methoden wird das Auf­
gabengebiet des Werkstoffingenieurs so umfangreich, daß 
1hm fachlich ausgebildete Mitarbeiter zur Seite stehen mlis­
sen. Diese Tendenz führte bereits 1937 zur Anerkennung des 
Ausbildungsberufes "Werkstoffprüfer". 

3. Beschreibung des Ausbildungsberufes "Werkstoffprüfer" 

Der Aufgabenbereich des Werkstoffprüfers läßt sich wie folgt 
beschreiben: 

Prüfen und Messen der physikalischen Eigenschaften und 
Kennwerte der verschiedenen Werkstoffe wie Eisen, Stahl, 
NE-Metalle, Legierungen und Kunststoffe unter Anwen­
dung geeigneter Verfahren; 

- Kontrolle der Qualität und Verwendbarkeit von Werkstof­
fen; 

Durchführen einfacher Warmebehandlungen an metalli­
schen Proben; 

Herstellen und Auswerten makro- und mikrofotografischer 
Aufnahmen; 

- Einhalten der einschlägigen Normen (DIN) und Vorschrif­
ten (DVM); 

- Anfertigen und Beurteilen metallographischer Proben; 

- Anfertigen von Prüfprotokollen bzw. Prüfberichten sowie 

*) Eine detaillierte Problemanalyse zur Neukonzeption emer Ausbil- - Auswerten der Prüfergebnisse in Tabellen und Diagram-
dungsordnung für Werkstoffprüfer wurde inzwischen im BBF fertig-
gestellt. men. 
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Zur Durchflihrung dieser Aufgaben benötigt der Werkstoff­
prüfer gründliche theoretische Kenntnisse und handwerkliche 
Fertigkeiten: 

sichere Kenntnisse der Werkstoffherstellung und -eigen­
schatten; 

sichere Kenntn1sse der Eigenschaftsänderungen der Werk­
stoffe bei der Verarbeitung, Wärmebehandlung und unter 
anderen Einflüssen (z. B. klimatischer Art); 

sichere Kenntnisse auf dem Gebiet der Festkörperphysik; 

Grundkenntnisse der Mathematik; 

- sichere Kenntnisse und Fertigkeiten von Funktion, Hand­
habung, Wartung und Pflege der zur Materialprüfung er­
forderlichen Werkzeuge, Geräte, Prufeinrichtungen und 
Hilfsmittel. 

4. Im Bereich der Werkstoffprüfung angesiedelte Berufe 

Grundsätzlich können die in der Werkstoffprüfung Beschäf­
tigten drei sich im Qualifikationsniveau unterscheidenden Ka­
tegorien zugeordnet werden: 

1. Kategorie: 

Hier sind in den Bereich Werkstoffprüfung eingearbeitete 
Facharbeiter aus Metallberufen (z. B. Schlosser, Mechaniker, 
Schweißer) einzuordnen, die als "Angelernte" bzw. "Prüf­
werker" überwiegend für Routinearbeiten im Bereich "mecha­
nische und mechanisch-technologische Prüfverfahren" einge­
setzt werden, z. T. aber auch im Bereich "zerstörungsfreie 
Prüfverfahren" [1]. 

2. K a t e g o r i e : 

Mit der selbständigen Durchführung der im gesamten Bereich 
der Werkstoffprüfung anfallenden Prüfarbeiten ist der "Werk­
stoffprüfer" als "rechte Hand" des Ingenieurs betraut. Bei 
besonderer Qualifikation ubernimmt er auch die Auswertung 
und Beurteilung der Prufergebnisse und kooperiert mit Lie­
ferfirmen und/oder Kunden. 

Als Assistentin des Ingenieurs findet die "Metallographin" 
-korrekt als "Technische Assistentin für Metallographie und 
Werkstoffprüfung" zu bezeichnen - überwiegend im Bereich 
der metallographischen Prüfverfahren ihren Einsatz. Bei be­
sonderer Qualifikation wird die "Metallographin" auch mit 
den anfallenden Arbeiten zur Auswertung und Beurteilung 
der Prüfergebnisse betraut. 

Ein besonderes Gewicht erfahrt an dieser Stelle die Abgren­
zung des Ausbildungsberufes "Werkstoffprüfer" gegen den 
Ausbildungsberuf "Physiklaborant". Eine vergleichende Ge­
genüberstellung beider Ausbildungsberufe anhand der z. Z. 
zur Verfügung stehenden Ordnungsmittel (Berufsbilder, Be­
rufsbildungspläne, Prüfungsanforderungen) und der in Ex­
pertengesprächen gewonnenen Erkenntnisse ermöglicht es, 
die Diskussion einer Zusammenlegung beider Ausbildungs­
berufe zunachst abzuschließen: 

Aus der Gegenüberstellung geht hervor, daß der "Physik­
laborant" auf ausgeprägte theoretisch-naturwissenschaftliche 
Kenntnisse gestützt im Labor mit Arbeiten vor dem Hinter­
grund der gesamten Physik beschäftigt ist, der "Werkstoff­
prufer" hingegen lediglich auf dem Gebiet der Festkörperphy­
sik in dem Spezialbereich der Werkstoffkunde. Die flir die 
Werkstoffprufungen benötigten physikalischen und mathema­
tischen Kenntnisse sind wen1ger umfangreich als die diffe­
renzierten Kenntnisse in diesen Wissenschaften, die die La­
borarbeit des "Physiklaboranten" erfordert. Für den "Werk­
stoffprüfer" liegt der Schwerpunkt seiner Ausbildung und 
auch seiner Arbeit im Betrieb im handwerklichem Umgang 
mit Werkstoffen und Prüfmaschinen, für ihn sind umfang·· 
reiche Kenntnisse der verschiedenen Werkstoffe und Ferti-

gungstechniken entscheidend. Der direkte Praxisbezug zur 
Werkstatt bzw. zum Betrieb und zum Werkstoff selbst muß 
in der betrieblichen Werkstoffprüfung vorausgesetzt werden. 
Direkte Gemeinsamkeiten in der Ausbildung und Ausübung 
beider Ausbildungsberufe liegen lediglich im Bereich "phy­
sikalische Meß- und Prüfverfahren" vor, so daß eine vollstän­
dige Zusammenlegung beider Berufsausbildungen fragwür­
dig erscheint. Eine Verknüpfung beider Ausbildungsgänge 
sollte jedoch der nicht zu verleugnenden Verwandtschaft bei­
der Berufe Rechnung tragen [2]. 

Fur ein integriertes System der Berufsausbildung im natur­
wissenschaftlich-technischen Bereich sprechen weiterhin 
auch die Gemeinsamkeiten zwischen der Tätigkeit des Che­
mielaboranten und den Erfordernissen der im Bereich "me­
tallographische Prüfverfahren" (chemisches Ätzen) von 
Werkstoffprüfern zu leistenden Arbeiten. 

3 Kategorie: 

Prüftechniker und Prüfingenieur führen - neben der allge­
meinen Arbeitsorganisation - die Auswertungen und Beur­
teilungen der Prüfungen durch anhand der von den o. g. 
Mitarbeitern ermittelten Prüfergebnisse. Auch das Ausstellen 
bzw. Abzeichnen von Prüfbescheinigungen sowie die Koope­
ration mit Lieferfirmen, Werkstoffproduzenten und Kunden 
obliegt Beschäftigten des oberen Qualifikationsniveaus. 

5. Forderungen an die Konzeption einer Ausbildungsordnung 
für" Werkstoffprüfer" 

Organisatorisches Prinzip der Berufsausbildung ist die Glie­
derung in berufliche Grundbildung und berufliche Fachbil­
dung, wobei die berufliche Grundbildung in Form des Be­
rufsgrundbildungsjahres sowohl in vollzeitschulischer als 
auch in kooperativer Form angestrebt wird, um die Jugend­
lichen auf die nachfolgende Fachbildung qualifizierend vor­
zubereiten [3]. Die zu erstellende Ausbildungsordnung muß 
das Berufsgrundbildungsjahr inhaltlich und organisatorisch 
berücksichtigen (Die Zuordnung des Ausbildungsberufes 
"Werkstoffprüfer" erfolgte zum Berufsfeld VI Chemie, Physik, 
Biologie). Dem Gliederungsprinzip berufliche Grundbildung/ 
berufliche Fachbildung ist im Ausbildungsrahmenplan curri­
cular zu entsprechen. 

Zur Ermittlung der relevanten Ausbildungsinhalte ist eine 
breit gefächerte Arbeitsplatzanalyse in allen betroffenen, d. h. 
"Werkstoffprüfer" ausbildenden und beschäftigenden Wirt­
schaftszweigen (E1sen- und Stahlindustrie, Maschinenbauin­
dustrie, Elektroindustrie, Fahrzeugbau u. a.) und verschiede­
nen Materialprüfanstalten durchzuführen. Die Berücksichti­
gung branchenspezifischer Ausbildungsinhalte in der Werk­
stoffprufer-Ausbildung erscheint wegen der Vielzahl betrof­
fener Wirtschaftszweige sinnvoll und nötig. Eine Gliederung 
der Ausbildung in Fachrichtungen bzw. ein Angebot indivi­
duell nach Neigung des Auszubildenden unter Berücksichti­
gung betrieblicher und schulischer Möglichkeiten zusammen­
stellbarer Ausbildungsblöcke könnte dem ständigen Sinken 
der Ausbildungszahlen von "Werkstoffprüfern" möglicher­
weise Einhalt gebieten. 

Mobilität und Flexibilität als Voraussetzungen zur Anpassung 
an die standigem Wandel unterliegenden Berufs- und Be­
schäftigtenstrukturen sind nur über die Erfüllung der berufs­
pädagogischen und bildungspolitischen Forderungen nach 
mobilen und flexiblen Ausbildungssystemen zu gewährlei­
sten. über die berufliche Grundbildung hinaus sollte daher 
die Werkstoffprufer-Ausbildung jedoch grundsätzlich im Kon­
text der anderen im naturwissenschaftlich-technischen Be­
reich angesiedelten Ausbildungsberufe gesehen werden. Die 
durch Vergleich von Qualifikationskomponenten festzustel­
lende Verwandtschaft des Ausbildungsberufes "Werkstoffprli­
fer" zu Ausbildungsberufen wie Baustoffprüfer, Stoffprüfer, 
Chemielaborant, Physiklaborant u. a. kann Grundlage einer 
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sinnvollen, integrierend organisierten Ausbildung in diesem 
Bereich darstellen. Ansätze zu einem Ausbildungssystem im 
naturwissenschaftlich-technischen Bereich liegen bereits vor 
und sollten konsequent weiter verfo!gt werden [4]. 

Anmerkungen 

[1] Unter Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer und ar­
beltstechnischer Merkmale empfiehlt s1ch eine Zuordnung der in 
der Werkstoffprufung gebräuchlichen Arbeitsverfahren zu den fol­
genden v1er Kategonen 

1 Physikalische Meß- und Prufverfahren, 
2 Mechanische und mechanisch-technologische Prufverfahren. 

Joachim Karbowski 

3. Metallographische Prüfverfahren, 
4. Zerstörungsfreie Prüfverfahren. 

[2] Die von den hier zugrundegelegten industriellen Gegebenhellen 
stellenweise abweichenden Verhaltnisse 1n Materialprüfanstalten 
und -instituten sollen in diesem Rahmen nicht berucks1chtlgl wer­
den, da h1er ,.Werkstoffprufer" nur 1n geringer Zahl beschäftigt 
Sind. 

[3] Vgl. Bildungsgesamtplan und Stufenplan zu Schwerpunkten der 
beruflichen B1ldung der Bund-Lander-Kommission für Bildungspla­
nung 

[4] Vgl. Stern, I. und Trapp, H. D.: Modellversuch zur Neu­
ordnung der Berufsausbildung 1m naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich, in. BWP 4/1975, S. 19 II. 

Ausbildungsgänge für Abiturienten 

1. Bildungspolitische und forschungsorganisatorische Aspekte 

Die in den letzten Jahren mehr und mehr sich öffnende 
Schere zwischen studierwilligen Abitiurienten und dem Ange­
bot an Hochschulplätzen hat eine bildungspolitisch höchst 
brisante Problematik entstehen lassen. Sie berührt nicht nur 
den Schul- und Hochschulbereich, sondern auch oder gerade 
den Bereich der beruflichen Bildung, da die Abiturienten, 
die ihre Studienabsicht nicht verwirklichen können, gezwun­
gen sind, ihre berufliche Ausbildung abseits der Hochschule 
zu suchen. Angesichts der derzeitigen Bildungsverfassung 
ist für sie dieser an der Hochschule vorbeiführende (Aus-) 
Weg jedoch alles andere als selbstverständlich. Mehr noch, 
er offenbart in aller Deutlichkeit erhebliche Disproportionali­
täten in der Bildungsplanung und Bildungspolitik, die die 
Betroffenen voll zu spüren bekommen. Daher war es nur 
folgerichtig, daß kompetente Stellen der Bereiche Schule, 
Hochschule und Berufsbildung mit Nachdruck diesen negati­
ven Erscheinungen entgegenzuwirken suchten. 

Kraft seines gesetzlichen Auftrags stand hierbei die Mitwir­
kung des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung von 
vornherein außer Zweifel. Lediglich der Zeitpunkt der Ein­
beziehung der "Abiturientenproblematik" in das offizielle 
Forschungsprogramm war vorübergehend eine offene Frage. 
Nach außen fand sie ihre Beantwortung durch das in das 
Forschungsprogramm 1975/77 aufgenommene Projekt Nr. 
3 032 02 mit dem Titel: 

Bestandsaufnahme vorhandener und Entwicklung von 
außeruniversitären beruflichen Bildungsgängen für Abi­
turienten 

und seiner sachlichen und zeitlichen Aufgliederung in das 

Teilprojekt 1 (1975): 

Oberprüfen von ausgewählten bereits praktizierten Bil­
dungsgängen außerhalb des Hochschulbereichs auf ihre 
Eignung insbesondere zur beruflichen Qualifizierung von 
Abiturienten 

Teilprojekt 2 (1976): 

Entwickeln neuer berufsqualifizierender Bildungsgänge 
außerhalb des Hochschulstudiums insbesondere für Abi­
turienten 

Teilprojekt 3 (1977): 

Erproben insbesondere für die berufliche Qualifizierung 
von Abiturienten außerhalb des Hochschulstudiums neu­
entwickelten Bildungsgänge. 

Dem ging die Klärung der Frage voraus, in welchem For­
schungsbereich des BBF - Erwachsenenbildungs- oder Aus­
bildungsordnungsforschung - die Abiturientenproblematik 
anzusiedeln sei. Nach eingehender Analyse der für den einen 

wie für den anderen Bereich sprechenden Argumente fiel die 
Entscheidung zugunsten der Ausbildungsordnungsforschung. 
Sie war nicht nur formal/organisatorischer Natur, sondern 
besaß den weitaus wichtigeren inhaltlichen Aspekt, der be­
sagt, daß aus der Sicht des BBF die berufliche Bildung von 
Abiturienten außerhalb der Hochschule als Aus b i I d u n g 
und nicht als Weiterbildung im Sinne des BBiG begriffen 
wird. 

Die zu Beginn des Jahres 1975 einsetzende eigentliche Pro­
jektarbeit wurde in der zweiten Jahreshälfte 1974 vorberei­
tet. Bereits vorliegende wissenschaftliche Untersuchungen so­
wie die von verschiedenen Seiten abgegebenen Statements 
zur Abiturientenproblematik wurden aufgearbeitet und inner­
halb der in Betracht kommenden Abteilungen des BBF wur­
de nach Ansätzen recherchiert, die auf eine "Abiturienten­
relevanz" einzelner Aus- und Weiterbildungsgänge schließen 
ließen. 

Wesentliches Ergebnis dieser Vorbereitungsarbeiten war, daß 
die Strukturmerkmale des Berufsfeldes "Wirtschaft und Ver­
waltung" besonders günstige Voraussetzungen für Abiturien­
tenausbildungen bieten und daß der in diesem Berufsfeld be­
reits praktizierte Bildungsgang zum Wirtschaftsassistenten 
offenbar dem Wunsch der Wirtschaft entgegenkommt, für 
bestimmte Führungsaufgaben auf Nachwuchskräfte zurück­
greifen zu können, die im Gegensatz zu den Hoch- und 
Fachhochschulabsolventen eine betont p r a x i so r i e n­
t i er t e Ausbildung auf entsprechend hohem Niveau durch­
laufen haben. Daher war es nur natürlich, daß unter den 
praktizierten Bildungsgängen, die gernaß des ersten Teil­
projektes auf ihre Eignung zur beruflichen Qualifizierung 
von Abiturienten analysiert werden sollten, der zum Wirt­
schaftsassistenten fuhrende Bildungsgang ausgewählt wurde. 

2. Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten 

Die zu Beginn der Projektbearbeitung durchgeführte Aufnah­
me des IST-Zustandes der praktizierten Bildungsgänge zum 
Wirtschaftsassistenten fand in einer nach bestimmten Kri­
terien untergliederten Synopse ihren Niederschlag. Sie zeig­
te, daß die von der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahl­
industrie, den Großbetrieben der chemischen Industrie, den 
Berufsakademien in Baden-Württemberg und Schleswig-Hol­
stein sowie der Handelskammer Harnburg durchgeführten 
Bildungsgänge alles andere als miteinander vergleichbar 
sind. 

Teils sind sie als Erstausbildung (Eisen- und Stahlindustrie, 
Berufsakademien), teils als berufliche Weiterbildung (Chem. 
Industrie) konzipiert. Die für den Bildungsgang veranschlag­
te Zeitdauer reicht von 12 (Chem. Industrie) über 24 (Berufs-
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akademien) bis hm zu 36 Monaten (Eisen- und Stahlindustrie). 
D1e Anerkennung des Bildungsganges ist entweder auf weni­
ge herausragende Betriebe einer Branche (Chem. Industrie). 
auf mehrere Betriebe einer Branche (Eisen- und Stahlindu­
stne) oder aber auf emen mehr oder minder engen Wirt­
schaftsraum ohne Betnebs- oder Branchenfixierung be­
schränkt (Berufsakademien). Hinsichtlich der Eingangsvoraus­
setzungen ergeben sich Unterschiede dadurch, daß einmal 
das Abitur die e1nz1ge Eingangsvoraussetzung ist (Eisen- und 
Stahlindustrie, Berufsakademien). zum anderen aber auch 
Nichtabitunenten nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 
die Möglichkeit haben, den Bildungsgang zu durchlaufen 
(Chem. Industrie). Die voneinander abweichenden Lerninhalte 
sind daher nur eine Folge der vorangestellten Unterschiede, 
so daß am Ende an Gemeinsamkeiten nur die duale Anlage 
des Bildungsganges und die Bezeichnung .,Wirtschaftsassi­
stent" verbleiben 

3. Lösungsansätze für die besondere Problematik beruflicher 
Ausbildung von Abiturienten außerhalb der Hochschule 

D1eses uneinheitliche Bild des fur eine berufliche Ausbildung 
von Abiturienten außerhalb der Hochschule prädestinierten 
Bildungsganges zum Wirtschaftsassistenten führte im weite­
ren Verlauf der Projektbearbeitung dazu, die erforderlichen 
Schntte zu seiner Ordnung gemaß § 25 BBiG einzuleiten. 
Dam1t jedoch betrat das BBF in Ermangelung von anderen, 
bereits emer Ordnung nach § 25 BBiG unterworfenen Abi­
turientenausbildungsgängen Neuland, so daß den zu erwar­
tenden Ergebnissen Modellcharakter bezogen auf alle weite­
ren entsprechend zu ordnenden Ausbildungsgänge für Abi­
turienten außerhalb der Hochschule zukam. 

Insofern galt es vorrangig die Probleme aufzugreifen, die 
sich aus der besonderen .. Beschaffenheit" der Auszubilden­
den in Gestalt ihres Alters, ihrer Lebenserfahrung und Lern­
fähigkeit und ihrer an eine nichthochschulische berufliche 
Ausbildung geknüpften Erwartungen ergeben. Es sind dies 
vornehmlich die aus der für Abiturienten entfallenden Berufs­
schulpflicht resultierende Frage nach dem geeigneten Lern­
ort für die theoretische Ausbildung, die Eingliederung des 
Abitunentenbildungsganges in das System bereits etablierter 
Aus- und Fortbildungsgange i. S. einer (annähernd) gleich­
wertigen Ausbildungsalternative zum Hochschulstudium sowie 
d1e m1t dem Inhalt des Ausbildungsganges verbundene Pro­
blematik der eindeutigen Bestimmung der Eingangsvoraus-

Heinrich Tillmann 

setzung. Verkürzt wiedergegeben, sieht das BBF am Beispiel 
der Wirtschaftsassistenten-Ausbildung folgende Lösungs­
ansätze für diese Schlüsselprobleme: 

- Im Rahmen der dual angelegten Wirtschaftsassistenten­
Ausbildung findet die Theorievermittlung an Lernorten 
statt, die auf der jeweiligen örtlich/regionalen Ebene ohne 
Ansehung ihrer Organisationsform oder ihres Unterstel­
lungsverhältnisses dafür die besten Voraussetzungen bie­
ten. Die Auswahl der Lernorte sollte zweckmäßigerweise 
bei den Kammern liegen. Aufgrund dieser Besonderheit 
werden zur Sicherstellung einer einheitlichen Vermittlung 
des theoretischen Stoffes neben der Ausbildungsordnung 
bundesseitig .,Materialien" zu erarbeiten sein, die die 
Stelle eines Rahmenlehrplans emnehmen. 

Im System der etablierten Berufsbildungsgange im kauf­
mannischen Bereich steht die fachpraktisch und theore­
tisch angelegte Wirtschaftsassistenten-Ausbildung im Sin­
ne emer (annahernd) gleichwertigen Alternative zum 
Hochschulstudium auf gleicher Stufe mit der ausschließ­
lich theoretisch ausgerichteten Fachhochschulausbildung 
zum graduierten Betriebswirt. 

- Soll ein außeruniversitarer Abiturientenausbildungsgang 
mehr als nur ein Ausweg aus der .,numerus-clausus-Si­
tuation" sein und darüber hinaus ein zunehmendes Ein­
dringen von Abiturienten in traditionelle, vorwiegend den 
Haupt- und Realschülern vorbehaltene Ausbildungsberufe 
verhindern, so ist er eindeutig als solcher zu bezeichnen. 
Am klarsten geschieht das durch die ausdruckliehe Nen­
nung des Abiturs als Eingangsvoraussetzung. Zu prüfen 
wird sein, inwieweit dadurch die bildungspolitischen Po­
stulate .,Durchlässigkeit" und .,Chancengleichheit" eine 
Beeinträchtigung erfahren, wobei schon jetzt gesagt wer­
den kann, daß die Anpassung der Ausbildungsmhalte an 
das Wissensniveau der Abiturienten allein diese Proble­
matik - wenn sie angesichts der noch zu erwartenden 
Abiturientenzahlen überhaupt durchschlägt - nicht aus­
räumt, sondern allenfalls verdeckt. 

Unabhangig von der Aufnahme dieser kurz skizzierten Pro­
blemlosungsansätze durch die Sozialpartner, betrachtet sie 
das BBF bereits als einen ersten Beitrag zu der im Stufen­
plan zu Schwerpunkten der beruflichen Bildung geforderten 
Erarbeitung von .. Leitlinien" für den Ausbau des Schwer­
punktes .,BerufsqualifJzierende Bildungsgange im Tertiaren 
Bereich außerhalb der Hochschulen." 

II 

Ordnungsaufgaben des BBF 1m Bereich der beruflichen 
Weiterbildung 
Um die Ordnungsaufgabe des Bundes in der beruflichen 
Weiterbildung *) näher zu charakterisieren, sollen zunächst 
die wesentlichen Merkmale des Weiterbildungsbereichs und 
seiner ordnungspolitischen Situation beleuchtet werden, die 
diesen bzgl. seiner .,Regelungsbedürftigkeit" und seiner Re­
gelungsmöglichkeiten aus der Sicht des Bundes vom Be­
reich der Ausbildung unterscheiden. 

') Der InZWISChen ubliche Begriff berufliche Weiterbildung als Ober­
begnff fur Anpassungs-, Aufstiegsfortbildung, Umschulung, Rehabili­
tatiOn ist 1m gultigen BBiG nicht gebraucht, aber 1m Entwurf des 
neuen BBiG vorgesehen. Die Begriffsbildung ist also z. Z. nicht 
abgeschlossen. 

.,Regelungsbedürftigkeit" des Weiterbildungsbereichs 

ln der beruflichen Weiterbildung ist die Vielfalt an Bildungs­
angeboten weder von den Nachfragenden auf diesem .,Bil­
dungsmarkt", noch von den Abnehmern der im Weiterbil­
dungsbereich erworbenen Qualifikationen (Beschäftigungs­
system) voll zu übersehen. Dadurch ist der Weiterbildungs­
markt in semer Funktion für den Einzelnen wie für die Ge­
sellschaft und deren Beschäftigungssystem teilweise stark 
behmdert. Diese Tatsache gewinnt mit zunehmender Mobili­
tat der Arbeitnehmer noch an Gewicht. 

Durch die Tätigkeit der bereits vor lnkrafttreten des Berufs­
bildungsgesetzes (BBiG) existierenden Ordnungsinstanzen 
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(Länder, Kammern, Fachverbände etc.) konnte keine über­
greifende Transparenz des Weiterbildungsbereichs erreicht 
werden [1]. 

Ein Instrumentarium, mit dessen Hilfe hier bundeseinheitlich 
Abhilfe zu schaffen wäre, müßte insbesondere herbeiführen: 

- eine bessere Information über das Weiterbildungsangebot 

- die Vergleichbarkelt von Weiterbildungsangeboten 

- die Durchsetzung von Qualitätsmaßstäben für qualifizie-
rende Maßnahmen 

- die Einheitlichkeit "wichtiger" Qualifikationen. 

Determinanten der Regelungsmöglichkeiten im Weiterbil­
dungsbereich 

Folgende Merkmale unterscheiden den Weiterbildungsbereich 
vom Bereich der Ausbildung bzgl. bundesweiter Regelungs­
möglichkeiten: 

Berufliche Weiterbildung ist überwiegend stark am Beschäf­
tigungssystem orientiert. Infolgedessen müssen die Qualifi­
zierungsmöglichkeiten entsprechend der starken Arbeitstei­
ligkeit des Beschäftigungssystems erheblich vielgestaltiger 
und praxisbezogener als im Ausbildungsbereich sein. 

Darüber hinaus wirkt die enge Bindung der Beschäftigten an 
ihren Arbeitsplatz in der Weise, daß häufig nur kurzfristige 
Freistellungen vom Arbe1tsprozeß für Weiterbildungsveran­
staltungen möglich sind. 

Das Weiterbildungsangebot muß wegen des Einflusses von 
technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick­
lungen eine erhebliche Anpassungsfähigkeit besitzen. 

Die freie Initiative sowohl der Nachfragenden ("Erwachsene") 
nach Bildungsangeboten w1e der Träger tritt starker in den 
Vordergrund. Unter den Weiterbildungstragern nimmt der 
Staat nur eine untergeordnete Rolle wahr, der Großteil des 
Weiterbildungsangebots wird von anderen Trägern bereitge­
stellt. 

Es herrscht eine gegenüber dem Ausbildungsbereich ver­
stärkte Kompetenzsplitterung. 

Die Möglichkeiten einer effektiven Regelung durch den Bund 
sind durch diese Umstande begrenzt. 

Forschung des BBF zur Realisierung der Ordnungsaufgabe 
des Bundes 

Die Ordnungsaufgabe des Bundes im Weiterbildungsbereich 
läßt sich also dadurch charakterisieren, daß "öffentliche Ver­
antwortung einerseits und die notwendige Flexibilitat des 
Weiterbildungssystems andererseits in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander" realisiert werden sollen [2]. 

Diese relativ offene Aufgabenstellung hat zur Folge, daß 
Rechtsverordnungen als Ordnungsinstrumente des Bundes 
im Weiterbildungsbereich n1cht die gleiche Rolle spielen kön­
nen wie im Ausbildungsbereich. 

Es ist vielmehr jeweils zu prüfen, 

ob der angesprochene Qualifikationsbereich überhaupt 
durch den Bund geordnet werden soll (OrdnungsbedLirf­
tigkeit), 

- welche Ordnungsstrukturen für den jeweiligen Qualifika­
tionsbereich gelten sollen und 

- ob das im BBiG zur Verfügung gestellte Ordnungsinstru­
mentarium für die Ordnungsaufgabe als zweckmäßig an­
gesehen werden kann, bzw. welche der zur Verfügung 
stehenden Ordnungsmöglichkeiten eingesetzt werden soll 
mit dem Ziel, einen effektiven Einsatz dieses Instruments 
im Rahmen eines abgestimmten Gesamtkonzepts sicher­
zustellen. 

Diese Fragen verlangen eine grundsätzliche Behandlung und 
müßten vor der Bearbeitung konkreter Ordnungsaufgaben 
bereits im Rahmen einer Gesamtkonzeption (z. B. in Form 
von Kriterienkatalogen) beantwortet sein. 

D1e einschlägige Forschung 1m BBF (Hauptabteilung Erwach­
senenbildungsforschung) befaßt sich mit der Klärung dieser 
Grundsatzprobleme und der Vorbereitung, Erprobung und 
Überarbeitung konkreter Ordnungsmstrumente. Die folgende 
Darstellung dieser Arbeiten legt ihr Schwergewicht auf "in­
strumentelle" Fragestellungen. Die Frage nach den Struk­
tunerungspnnzlpien ist Gegenstand eines spateren Beitrags 
und wird hier nur gestreift. 

Ordnungsinstrumente in der Weiterbildung 

Eine sinngemaße Interpretation der im BBiG angesproche­
nen Regelungsvollmachten des Bundes setzt eine über den 
Rahmen des BBiG hinausreichende Betrachtung der Ord­
nungsproblematik voraus [3]. Sie muß davon ausgehen, daß 
SICh d1e Anforderu01gen an eine zweckmäß1ge Regelung der 
Weiterbildung, orientiert an den oben formulierten Ordnungs­
aufgaben, differenzierter stellen als im AusbildungsbereiCh 
und nur durch ein System verschiedener, den Ordnungsauf­
gaben zweckmäßig angepaßter Ordnungsinstrumente erfüllt 
werden können. Im Rahmen emer solchen Betrachtung las­
sen sich der Stellenwert von Rechtsverordnungen des Bun­
des als Ordnungsmstrumente (Notwendigkeit und Zweck­
maßigkeit), die Bedingungen ihrer Wirksamkeit und Ergan­
zungsmöglichkeiten durch andere Instrumente beurteilen [4]. 

Aufgaben der Forschung liegen m d1esem Zusammenhang 
darin, die Eignung der verfügbaren Ordnungsinstrumente für 
die Ordnungsaufgaben zu untersuchen und Möglichkeiten fur 
die RealiSierung eines abgestimmten Ordnungssystems zu 
entwickeln. Auf Bundesebene stehen z. Z. im wesentlichen 
die folgenden Ordnungsinstrumente zur Verfügung. 

Die Vollmacht für den Bund, die Weiterbildung im Sinne 
einer Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit von Qualifika­
tionen durch Rechtsverordnungen zu regeln, ist durch § 46 
BBiG *) gegeben und durch folgende Merkmale gekennzeich­
net: 

- Die Vollmacht ist falkulativ, d. h. ihr Einsatz kann nach 
Zweckmaßigkeitsgesichtspunkten erfolgen 

Sie ist als Teil eines Stufenkonzepts nach GLiltigkeits­
bereichen formuliert: § 46.1 erteilt den zuständ1gen Stel­
len die Ermächtigung, fLir ihren regionalen Bereich Re­
gelungen zu erlassen, § 46.2 gibt dem Bund die Möglich­
keit, bundeseinheitliche Regelungen vorzunehmen**). 

- Gleichzeitig ist ein Spielraum nach Art der fur die Rege­
lung einzusetzenden Ordnungsinstrumente vorgesehen: 
§ 46.1 enthält nur die Möglichkeit, Fortbildungsprüfungen 
zu regeln, § 46.2 läßt weiteren Interpretationsspielraum 
und ist auch bereits neben der Regelung von Fortbil­
dungsprüfungen zur Regelung von Fortbildungslehrgän­
gen eingesetzt worden. 

Neben diesen Regelungsmöglichkeiten, die der Festlegung 
einheitlicher Qual1f1kat1onsniveaus d1enen, stehen Ordnungs­
instrumente, die primar der Durchsetzung von Qualitätsmaß­
stäben in der We1terb1ldung dienen können, aber auch - in 

*) Neben Sonderregelungen fur e1nzelne Berufsbereiche, msbeson­
dere Fortbildung zum Me1ster m verschiedenen W1rtschaftsbere1-
chen, Ausbildereignungsverordnung etc. sow1e neben der entspre­
chenden Regelungsmogl1chke1t nach§ 42 der Handwerksordnung. 

*') ln Erganzung soll h1er angemerkt werden, daß auch fur den Be­
reich der reg1onalen Regelungen Bemuhungen bestehen, eine über­
regionale Abstimmung zu erreichen: Fur d1e Prufungstat1gkeit der 
zustand1gen Stellen hat der Bundesausschuß fur Berufsbildung 
R1chtlm1en zur Vereinheitlichung der Prufungsverfahren erlassen 
Der Deutsche lndustne- und Handelstag wendet sich mit Empfeh­
lungen für emhe1tl1che Abschlusse an d1e lndustne- und Handels­
kammern. Eine bundeseinheitliche Abst1mmung auf der Lander­
ebene w1rd durch Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz an­
gezielt. 
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Abstimmung mit den o. a. Rechtsverordnungen - zur Ver­
besserung der Transparenz im Weiterbildungsbereich einzu­
setzen sind. 

ln diese Gruppe von Ordnungsmöglichkeiten gehören die 
Verleihung von Gütesiegeln auf Antrag der Weiterbildungs­
träger [5) sowie die Qualitätsbeurteilung von Fortbildungs­
maßnahmen, die nach § 34 AFG gefördert werden [6]. 

Der Bundesausschuß für Berufsbildung hat darüber hinaus 
zur Förderung besserer Information einen allgemeinen Be­
rufsbildungspaß eingeführt. Eine Beurteilung seiner Wirksam­
keit ist z. Z. noch nicht möglich. 

Die Arbe1t des BBF richtet sich darauf, die Abstimmungs­
möglichkeiten zwischen den genannten Ordnungsinstrumen­
ten zu untersuchen, eme systematische Erfahrungssammlung 
bzgl. ihrer Wirksamkeit emzuleiten und bereits vorhandene 
Erfahrungen aus der Ordnungstätigkeit anderer Ordnungs­
instanzen im Weiterbildungsbereich, insbesondere mit Zerti­
fikatssystemen nach dem Baukastenprinzip (Teilabschlüssen), 
aufzuarbeiten. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen für die 
bessere Einschätzung der Wirkungsweise von Ordnungs­
instrumenten des Bundes nutzbar gemacht und zur Unter­
suchung von Abstimmungs- und Kooperationsmöglichkeiten 
des Bundes mit anderen Ordnungsinstanzen herangezogen 
werden. Faktoren, die in diesem Zusammenhang eine be­
sondere Rolle spielen, sind: Flexibilität, Geltungsbereich und 
Abstraktionsniveau von Regelungen, Organisation ihrer 
Durchfuhrung und Molivierung der durch die Regelung Be­
troffenen für die Ziele des Ordnungsgebers [7). 

Kriterien für den Einsatz von Fortbildungsregelungen 

Bzgl. einer sinnvollen Nutzung der durch § 46.2 BB1G zur 
Verfügung gestellten Ordnungsinstrumente entstehen nach 
den vorangegangenen Überlegungen zwei Fragen: 

- Unter welchen Bedingungen ist der Einsatz von Fortbil­
dungsprüfungsordnungen bzw. Forbildungsordnungen 
nach § 46.2 zweckmilBig bzw. geboten angesichts der Tat­
sache, daß weitere Ordnungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen? 

- Wie läßt sich die Ordnungsfrage in konkreten Berufsberei­
chen beantworten, solange die aus der ersten Frage fol­
genden Grundsatzprobleme nicht geklärt sind? 

Zunächst ist festzustellen, daß Rechtsverordnungen nach § 
46.2 wegen der zu erfüllenden Formvorschriften und wegen 
der Langwierigkeil des Erlaßverfahrens relat1v starre Ord­
nungsmittel sind, deren Einsatz im dynamischen Weiterbil­
dungsbereich sorgfältig abgewogen werden muß. Hier ent­
steht die Frage nach einem sinnvollen Gleichgewicht zwi­
schen Ordnung des Weiterbildungsbereichs in Wahrnehmung 
staatlicher Verantwortung und Flexibilität der dafür einge­
setzten Regelungen [8]. 

Zur Behandlung der ersten Frage wird im BBF z. Z. an einem 
Kriterienkatalog gearbeitet, der dem Ordnungsgeber in Zu­
kunft die Entscheidung erleichtern soll, unter welchen Um­
ständen Fortbildungsregelungen nach § 46.2 als akzeptabel 
bzw. wünschenswert angesehen werden konnen. Diese Ar­
beit erfolgt im Informationsaustausch mit dem BMBW und 
dem Unterausschuß 0 2 des Bundesausschusses für Berufs­
bildung. 

Wie bereits oben angemerkt, besteht die wesentliche Schwie­
rigkeit bei der Entwicklung dieses Kriterienkatalogs darin, 
daß eine Gesamtkonzeption der bundeseinheitlichen Ordnung 
1m We1terbildungsbereich, mit Hilfe derer der Regelungsbe­
darf beurteilt werden konnte, z. Z. nicht existiert [9). 

Das Angebot des Gesetzgebers an die Berufsgruppen, von 
den Ordnungsmöglichkeiten des § 46 BBiG durch Antrag an 
den Bund Gebrauch zu machen, birgt in dieser Situation we­
gen der sozial- und tarifpolitischen Vorteile einer Fortbil­
dungsregelung die Gefahr in sich, daß ad-hoc-Ordnungs-

Strukturen entstehen, die zusätzliche Unklarheiten in einen 
bereits reichlich unklaren Bereich hineintragen, statt Trans­
parenz zu schaffen. 

Bei der Formulierung des Kriterienkatalogs muß dieser Ge­
fahr durch das Kriterium des (bildungspolitisch begründeten) 
Regelungsbedarfs begegnet werden. 

Ein solcher Regelungsbedarf kann z. B. vorliegen, wenn 

- eine unkaardinierte Ordnungsentwicklung in verschiede­
nen regionalen Bereichen zu unzumutbaren Folgen für 
die Betroffenen führt oder 

- die Notwendigkeit einer Förderung bzw. Absicherung "ge­
sellschaftlich wichtiger" Qualifikationen entsteht. Diese 
werden allerdings im allgemeinen durch besondere Ge­
setze geregelt (z. B. Arbeitssicherheitsgesetz). 

Neben den Bedarfskriterien sollte der Kriterienkatalog Kri­
terien enthalten, die die Zweckmäßigkeit der Regelung si­
cherstellen. Insbesondere sollten die Durchführungsbedin­
gungen einer vorgesehenen Fortbildungsregelung (vorrangig 
die Frage der notwendigen Ressourcen) und ihre Folge­
wirkungen (insbesondere im Bildungssystem: Nutzung vor­
handener Kapazitäten, Lenkung von Weiterbildungsinteres­
sen, Zugänglichkeil von Qualifikationen) so sorgfältig wie 
möglich geprüft werden. 

Ferner sind für die Beurteilung der Zweckmäßigkeit einer 
Regelung ihre konkrete Ausgestaltung (Regelungstatbestän­
de, Abstraktionsniveau) sowie vorgesehene Ergänzungen 
durch andere Ordnungsinstrumente (insbesondere: Durch­
fuhrungsempfehlungen) heranzuziehen. 

Beim Einsatz eines solchen Kriterienkatalogs besteht für An­
tragsteller und Beurteilungsinstanz gleichermaßen das Pro­
blem der Informationsbeschaffung zu den einzelnen Kriterien. 
Dennoch gibt es genügend Anlaß, darauf nicht zu verzichten 
[10). Deshalb sollen auch entsprechende Anforderungen an 
Antragsteller bzw. Antragsverfahren empfohlen werden. 

Besteht in einem zu ordnenden Bereich große Unsicherheit 
bzw. mangelnde Erfahrung uber die angeschnittenen Proble­
me, so sollte zunächst eine Regelung nach § 46.1 vorgezo­
gen werden, ehe man - nach hinreichender Erfahrungs­
sammlung - bundeseinheitliche Regelungen ins Auge faßt. 

Bearbeitung von Grundsatzfragen in exemplarischen Berei­
chen 

Die Projektarbeit des BBF, soweit Sill fachliche Bildungs­
inhalte und -z1ele der beruflichen Weiterbildung in einzelnen 
Berufsbereichen zur Vorbereitung zweckmäßiger Ordnungs­
maßnahmen analysiert, steht unter den dargestellten Um­
standen (ungeklärte Grundsatzfragen) vor dem Problem, 
durch Einzelentscheidungen ggf. unbeabsichtigt und unkon­
trolllert Prajudizien für umfassendere bildungspolitische Kon­
zepte zu schaffen. 

Das gilt insbesondere für den Einsatz von Fortbildungsord­
nungen in bisher ungeordneten Weiterbildungsbereichen [11]. 

Andererseits ist die Notwendigkeit ersichtlich, dringliche 
Ordnungsprobleme in einzelnen Bereichen sofort anzupak­
ken, z. B. um unzumutbare Folgen des ungeordneten Zu­
standes zu beseitigen (s.o.). Gleichzeitig hat dies den Vor­
teil, daß Grundsatzfragen in konkreter, d. h. praxisorientier­
ter Form vorgeklart werden, was die Arbeit auf wichtige Pro­
blemstellungen einschränkt. 

Die z. Z. in Arbeit befindlichen einschlagigen Forschungs­
projekte tragen zur Klarung der Grundsatzfragen schwer­
punktmäßig folgendermaßen bei [12): 

1. bzgl. der Strukturierungsprinzipien für 
W e i I e r b i I d u n g s b e r e i c h e werden folgende Fragen 
bearbeitet: 

Die Beschreibungsmöglichkeiten, die Vergleichbarkeit und 
Festlegung (insbesondere bzgl. Stufung) von Aufstiegs-
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qual1fikationen sind das Hauptproblem der Projektarbei­
ten in den Bereichen Datenverarbeitung, kaufmännische 
und technische Fortbildung und im Projekt "Fortbildung 
zum lndustnemeister". 

Dort steht darüber hinaus d1e Frage nach branchenüber­
greifenden Gliederungs- und Vereinheitlichungsprinzipien 
fur die Führungsqualifikationen der Industriemeister zur 
Bearbeitung an [13]. 

2. b z g I. d es E i n s atz e s g e e i g n e t e r 0 r d nun g s­
i n s t r u m e n t e werden in den Projekten schwerpunkt­
mäßig folgende Problemkomplexe bearbeitet: 

Regelung geschlossener Bildungsgänge oder/und Rege­
lung von Teilqualifikationen nach dem Baukastenprinzip 
im Bereich der Datenverarbeitung und der kaufmänni­
schen Fortbildung, um ein der Dynamik dieses Bereichs 
angepaßtes flexibles praxisorientiertes Ordnungssystem 
zu erhalten. 

Sammelverordnung oder System von Einzelverordnungen, 
Fortbildungsordnung oder Fortbildungsprufungsordnung 
zur branchenübergreifenden Vereinheitlichung von Füh­
rungsqualifikationen fur lndustnemeister? 

Aus- oder Fortbildungsprufungsordnung zur Regelung des 
Abschlusses Flughafenfacharbeiter für bereits im Beruf 
stehende Erwachsene 

Ergänzung von Prüfungsordnungen für Berufskraftfahrer 
und Industriemeister durch Empfehlungen zur Gestaltung 
von Lehrgängen 

3. D u r c h f ü h r u n g s p r o b I e m e b e i R e c h t s v e r -
o r d n u n g e n werden untersucht 

in bezug auf das Nachholen der Facharbeiterprüfung 
durch bereits im Beruf stehende Berufskraftfahrer 

und die Realisierung der vorgesehenen Fortbildungsprü­
fungsordnung für Industriemeister (dieses umfangreiche 
Problem wird Gegenstand eines Modellversuchs werden.) 

Die in den dargestellten Projektzusammenhängen entwickel­
ten Vorstellungen zur Ordnungsproblematik werden zusam­
mengeführt und in einer ubergreifenden Analyse der Grund­
satzfragen nutzbar gemacht: So ist z. B. die Arbeit an den 

Kari-Heinz Gratehen und Reinhold Neuber 

Kriterien für den Einsatz von Fortbildungsregelungen auf die 
Ergebnisse der genannten Forschungsprojekte angewiesen. 
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durch Mangel an statistischen Daten behindert 

(12] Vgl. Jahresbenchi 1973 und 1974 des BBF (Mai 1975) und die 
Projektbenchis aus F 4 m diesem Heft. 

[13] D1eser Fragenkomplex hat neuerdings durch den BLK-Stufenplan 
fur den tert1aren Bereich außerhalb der Hochschulen besondere 
Aktual1tat erhalten. Vgl : Bund-Landsr-Kommission fur Bildungs­
planung Stufenplan zu Schwerpunkten der beruflichen Bildung, 
Abschnitt C 111., Juni 1975. 

Zur Ordnungsproblematik im Bereich kaufmännischer 
Fortbildung 

Im Bereich der kaufmännischen Fortbildung besteht heute 
eine kaum noch überschaubare Vielfalt von Bildungsab­
schlussen, die auch unter Berufung auf die fur diesen Be­
reich zu fordernde Flexibilität weder aus der Sicht der Fort­
bildungsinteressenten noch aus der Sicht des Beschilfti­
gungssystems für sinnvoll erachtet werden kann. Neben den 
bereits früher vorhandenen Fortbildungsmöglichkeiten zum 
Fachkaufmann werden heute diverse Abschlüsse zum Fach-

wirt und zum Praktischen Betriebswirt angeboten; darüber 
hinaus kann man sich mmdestens noch zum Technischen 
Kaufmann, Marktwirt, lmmobilienwirt, Managementassistenten 
und Wirtschaftsassistenten fortbilden. 

Schon die folgende grobe Ubersicht, die im wesentlichen aul 
Material von 1972 fußt und Management- sowie Wirtschafts­
assistenten ausklammert, zeigt, wie schwierig eine Bewer­
tung und Zuordnung der einzelnen Bildungsgange ist. 
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Vergleichende Obersicht der Zeitstrukturen für Fortbildungsgänge zum Fachkaufmann, Fachwirt und Betriebswirt 

Fur d1e nachfolgenden Gr•f•ken gelten folgende Emschrankungen und Pram1ssen 

1 D1e Darstellung beschrankt s1ch auf d1e Gegenuberstellung der Fortbildungen zum 
- Fachkaufmann 
- Fachwirt 
- Betnebswtrt 

2 Dte zugrunde gelegten lnformitlonen re1chen b1s 1971 zu ruck und smd mcht voltstand1g 

3. D1e Graf1ken geben nur Aufschluß uber d1e ze1tl1che Gesamtstruktur, d•e lnhilte wurden n•cht 
vergltchen Ean Vergle1ch ZWISChen Vollze1t- und Tellzeltmaßnahmen ISt daher ebenso w•e e1n 
Vergletch der Tellzeltmaßnahmen untereinander kaum mogl1ch 

4 Btldungsangebote 1n verschiedenen Stadten unter gle•chen Abschlußbezeichnungen und gle1chem 
ze•tl1chen Ablauf wurden zusammengefaßt 

5 Angegeben 1st der Jeweils medngste geforderte Schulabschluß 
- Lebensalter 16 Jahre 1st gleichzusetzen mit Hauptschulabschluß 
- Lebensalter 17 Jahre 1st gleichzusetzen m1t Realschulabschluß 

6 Es w•rd von emer ungekurzten dreLjahngen Berufsausb•ldungsze1t ausgegangen. 

Abbildung 1· Fortbildung zum Fachkaufmann - Bilanzbuchhalter 

a Vollzeltform 

Lebensalter 

30 

28 

Lebensalter 

26 

24 

(1) Fortbildungsdauer zwe1 Wochen 
(2) dre• Wochen 

Abb1ldunv 3. Fortbildung zum Betnebsw1rt 
m1t sqnst Zusatzbezeichnungen 

a Vollzeltform b Teilze1tform 

Lebensalter 

Lebensalter 

..; Be•sp1el Bildungs­
angebot emer Groß­
stadt 

Lebensalter 

/ 
,/ 

/ / 
16 ""'"1-11'"'1"'21"--'C....C..L-..J 

Abbildung 4 Fortbildung zum 
Prakt•schen Betr1ebsw1rt 

a Vollzeltform 

Lebensalter 

7 Als BerufspniXIS 1St d1e Jeweils kurzestegeforderte Ze1t angegeben 

8 Fortb•ldung 1n TeilzeLtform setzt voraus, daß neben dem voll ausgeubten Beruf 
d1e Fortbildung 1n der Fre1ze1t (abends, Wochenenden) erfolgt 

9 Ze1chenerklarung 
Berufsausb•ldung 
BerufspraXIS 

-- Fortbildung 1n Vollzeltform 
Fortbildung m TellzeLtform 

Quellen 

1 BundeSilnstah fur Arbeit 
- .,E1nnchtungen zur beruflichen Bildung" 1973 
-.,Informationen fur d•e Beratungs- und Verm1ttlungsd1enste" 

1972- 1975 

2 M1tte1lungen und Prospektmatenal von lndustne· und Handelskammern, Verbanden und 
I nteressengeme•nschaften, Unternehmen und Schulen. 

Abbildung 2. Fortb•ldung zum Fachwirt 

Lebensalter 

b TellzeLtform 

Lebensalter 

b lndustne­
fachwlrt 

c Personal­
fachwlrt 

d Vers•cherungs· 
fachwlrt 

Lebensalter 

Lebensalter 

24 24 

Lebensalter 

22 22 22 

20 20 

20 

18 18 18 

16 16 16 

Abbildung 5. Fortbildung zum staathch gepruften Betnebswirt 

a Verschiedene 
Fortbildungsangebote 

Lebensalte I 

b Fortbildungaufgrund der 
.. Rahmenordnung fur d1e 
Ausbildung von staatlich 
gepruften BetnebswLrten'' 

(1) Fortbildung m Hessen und N1edersachsen 

(2) Fortb•ldung m Berhn, Bremen, Hamburg, 
Nordrhern-Westfalen und Rhe1nland-Pfalz 

(3) Fortbildung 1n Baden-Wurttemberg, Bayern. 
Schlesw1g-Holste1n und Saarland. 
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Ein Vergleich der dargestellten Bildungsgänge führt minde­
stens zu folgenden Fragestellungen: 

1. Sind die Absolventen von auf gleichen Zugangsvoraus­
setzungen aufbauenden Bilanzbuchhalterkursen in Voll­
zeitform, die hinsichtlich threr Dauer von 2 Wochen bis 
zu 6 Monaten differieren, gleich hoch qualifiziert? (Abb. 
1a) 

2. Führt die unterschiedliche Dauer von Teilzeitlehrgängen 
für Bilanzbuchhalter zu gleichen Endqualifikationen? 
(Abb. 1b) 

3. ln welchem Maße ist das differenzierte Angebot von 
Bildungsgängen zum Bilanzbuchhalter innerhalb einer 
regionalen Emheit am Bildungsbedarf und am Bedarf im 
Beschäftigungssystem orientiert? (Abb. 1 c) 

4. Erreichen Absolventen von Fachwirtelehrgängen mit un­
terschiedlicher Fortbildungsdauer gleiches Qualifikations­
niveau? (Abb. 2) 

5. Welche Qualifikationsunterschiede ergeben sich aus un­
terschiedlichen Zugangsvoraussetzungen und Fortbil­
dungszeiten von Betriebswirte-Lehrgängen? (Abb. 3, 4, 5) 

6. Schließen zeitlich gleiche Fortbildungsmaßnahmen, die 
zu gleichen Abschlußbezeichnungen führen, mit unter­
schiedlichen Qualifikationen ab? (Abb. 2 u. 3b) 

7. Liegt der Grad der Praxisorientierung der Praktischen 
Betriebswirte über dem der Fachkaufleute und Fach­
wirte, die teilweise längere Praxiszellen durchlaufen? 
Sind Fachkaufleute und -wirte aufgrund ihrer z. T. län­
geren Fortbildungszeiten (Teilzeit) höher qualifiziert als 
Praktische Betriebswirte? 

8. Folgt aus langerer Berufspraxis zwingend breitere Be­
rufserfahrung? Ergibt sich daraus bei gleicher Fortbil­
dungsdauer eine höhere Qualifikation? 

9. Welche Qualifikationsunterschiede ergeben sich aus ver­
schiedenen schulischen Voraussetzungen (Hauptschul-, 
Realschulabschluß) bei sonst gleich langen Bildungs­
phasen? 

10. Welche Folgen haben unterschiedliche schulische Zu­
gangsvoraussetzungen für die Chancen im Beschäfti­
gungssystem? Führt ein mittlerer Bildungsabschluß zwin­
gend zu einer höheren Qualifikation als ein Hauptschul­
abschluß? Inwieweit ist das mögliche Qualifikationsdefi­
zit eines Hauptschülers durch längere Berufspraxis aus­
gleichbar? 

11. Die Rahmenordnung für die Ausbildung von Staatlich 
geprüften Betriebswirten [1] ermöglicht drei verschiede-

ne Zeitabläufe für die Fortbildung in Vollzeitform (Abb. 
5b). Staatlich geprüfte Betriebswirte in Hessen und Nie­
dersachsen benöttgen ein Jahr Berufspraxts. Sind sie 
niedriger qualifiziert als ihre Kollegen in Berlin, Bre­
men, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland­
Pfalz, die zwei Jahre Berufspraxis nachweisen müssen? 
Wie verhalt sich dte Qualiftkation dieser Betriebswirte 
gegenüber der der Betriebswirte aus Baden-Württem­
berg, Bayern, Schleswig-Holstem und Saarland, wo als 
Zugangsvoraussetzung ein mittlerer Bildungsabschluß 
gefordert wird? 

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert emen inhaltlichen 
Vergleich der verschiedenen Bildungsgänge. Das BBF, das 
em Forschungsprojekt fur diesen Bereich hat, ist daher ge­
zwungen, zunachst diese Fragen im Rahmen einer verglei­
chenden Analyse zu klären, um die Bildungsgänge inhaltlich 
bewerten zu können [2]. 

Fi.Jr den Bereich der Fachwirte wurde vom DIHT 1973 ein 
Konzept entwtckelt, das bemerkenswerte Ordnungsansätze 
enthalt. Dieses Konzept wurde mit Einschränkungen auch 
vom DGB und von der DAG akzeptiert [3]. 

Weitere Arbeitsschritte des BBF sollten unter Einbeziehung 
der Erfahrungen wichtiger Träger auch im Hinblick auf den 
Qualifikationsbedarf mnerhalb des Beschäftigungssystems 
aufzeigen, wie weit das DIHT-Konzept 1n überarbeiteter Form 
auch für den Bereich der Betriebswirte weiterentwickelt wer­
den kann 

Im Gegensatz zum technischen Beretch fehlen im kaufmänni­
schen Bereich noch hinretchend ausgeprägte Berufsvorstel­
lungen. Gleichzeitig erschwert das zahlenmaßige Anwachsen 
der kaufmannischen Tatigkeiten die Herausbildung eigenstän­
diger Berufskomplexe [4], wodurch auch die im Rahmen des 
BBF-Projekts zu leistende Zuordnung der einzelnen Fortbil­
dungsgänge schwieriger wird. 

Es wäre sinnvoll, wenn bis zu einer Klärung der Qualifika­
tionsstrukturen im Bereich der kaufmännischen Fortbildung 
keine weiteren Entwicklungen mehr forciert würden. 

Anmerkungen 

[1] GMBI. 1975, Nr. 3 v 29 1. 1975, S. 52, HSt II b 3/1973. 

[2] .. Vergleichende Analyse exemplanscher Fortbildungsgange zum Be­
triebswirt", Forschungsauftrag des Bundes1nst1tuts für Berufsbll­
dungsforschung. 

[3] K I a u s e, D Die Fachwirtekonzeption des Deutschen Industrie­
und Handelstages; R 1 e g er t, B.: N 1 er haus, H · 
Fachwirt - Beruf oder Illusion, alle m Die Deutsche Berufs- und 
Fachschule, 4/75, S 243 II , S. 253 II , S. 261 II. 

[4] S t o o ß, F : Der Beruf des kaufmannischen Angestellten - Ver­
gangenhell - Gegenwart - Zukunft - Institut für Arbeitsmarkt­
und Berufsforschung 1974, S. 4 - unveroffentlichtes Manuskript 

Dieter T. Blume, Ulrich Basler und Friedrich Carl Huisgen 

Zur Ordnungsproblematik im Bereich der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung (DV) hat den Stellenwert einer Schlüs­
seltechnologie mit großem Einfluß auf alle Fachbereiche er­
worben. Demgegenüber ist die Aus- und Weiterbildung in 
diesem Bereich durch das außergewöhnlich innovationstrach­
tige Wachstum und das anfängliche Fehlen von Ordnungs­
maßnahmen weitgehend unstrukturiert geblieben und intrans­
parent geworden und weist erhebliche qualitative Mängel auf. 

Daraus ergibt sich einerseits die Notwendigkeit einer umfas­
senden empirischen Erhebung der entstandenen DV-Berufs­
typen und der vorhandenen Btldungsmaßnahmen. Anderer­
seits stellt stch das Problem einer aus den Anforderungen 
der Praxis abgeleiteten Strukturierung und inhaltlichen Be­
stimmung der Aus- und Weiterbildungsgänge durch den Ein­
satz sinnvoller Ordnungsmaßnahmen. 
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1. Entwicklung der DV-Berufe und DV-Aus- und Weiterbildung 

Der relativ Junge Berufsbereich der DV-Berufe umfaßt z. Z. 
ca. 300 000 Beschäftigte und entwickelte sich erst innerhalb 
der letzten 20 Jahre. Die Aus- und Weiterbildung im DV-Be­
reich lag bis ca. 1970 fast ausschließlich in den Händen der 
Produzenten von Rechnern und privaten Bildungsinstitutio­
nen. Das führte zu nur schwer vergleichbaren Qualifikationen 
des DV-Fachpersonals. Ebenfalls fehlt d1e eindeutige, tätig­
keitsbezogene Definition der entstandenen DV-Berufstypen. 
Auch die quantitative Entwicklung war schwer abzuschätzen. 
Um eine Übersicht über diesen Bereich, seine Entwicklungs­
stadien und die dort wahrzunehmenden Aufgaben zu erhal­
ten, wurde vom Bundesminister für Forschung und Techno­
logie ein ad hoc-Ausschuß "Ausbildung von DV-Fachkräften" 
einberufen, der die notwendigen Erhebungen [1] veranlaßte 
und die gewonnenen Erkenntnisse in den "Empfehlungen 
für den Ausbau der DV-Ausbildung" [2] niedergelegt hat. Er 
kommt zu folgenden bildungspolitisch relevanten Aussagen: 

- Für den größten Te1l des DV-Personals ist eine Erhöhung 
der Qualifikation notwendig. 

Aufgrund des zunehmenden Vordringens der Datenverar­
beitung in neue Anwendungsbereiche und im Zusammen­
hang mit dem Trend zur Dezentralisierung bis hin zum 
direkten Einsatz am Arbeitsplatz in den Fachbereichen 
entsteht die Notwendigkeit, einer großen Zahl von dv­
fremden Fachkräften zusätzliche DV-Qualifikationen zu 
vermitteln. 

D1e gegenwartige Struktur der DV-Aus- und Weiterbildung 
1st nur zum Teil geeignet, den sich aus diesen Tenden­
zen ergebenden Anforderungen gerecht zu werden. 

D1ese Aussagen entsprechen dem Ergebnis der bisherigen 
Entwicklung. 

Seit einigen Jahren hat auf den Ebenen der Hochschule 
(Diplom-Informatiker), Fachhochschule (Informatiker grad.) 
und Fachschulen mit staatlichem Abschluß (Betriebswirt-DV, 
Informatiker) eine Formalisierung begonnen, die eine Ver­
besserung der Transparenz und Vergleichbarkeit von Aus­
und Weiterbildungsmaßnahmen bewirkt. Hingegen ist der 
ubrige Bereich mit wenigen Ausnahmen durch eine Unstruk­
turiertheit großen Ausmaßes charakterisiert, so daß in die­
sem Bereich die besonderen Bemühungen zur Stabilisierung 
und Ordnung der Aus- und Weiterbildung einsetzen müssen. 
Die Gewichtigkeit dieser Ebene w1rd dadurch deutlich, daß 
bisher ca. 3/• des DV-Fachpersonals hier ihre DV-Aus- und 
Weiterbildung erhalten haben. 

2. Die Ausgangslage für strukturierende Maßnahmen 

Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß im Feld beruflicher Tä­
tigkeiten ca. 50 DV-Berufstypen entstanden smd. Sie weisen 
untereinander vielfach eine mehr oder weniger breite Über­
schneidung der einzelnen Tätigkeitsbereiche auf und stellen 
oftmals nur durch Spezialisierung entstandene Varianten dar. 
Innerhalb der einzelnen DV-Berufstypen besitzen die be­
schaftigten Personen unterschiedliche Abschlüsse berufsbil­
dender Schulen (Diplom-Informatiker, Informatiker grad., 
staatlich geprüfter Fachschul-lnformatiker, institutsinterne 
Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen usw.). Eine Zuordnung 
von Schulabschlußarten zu bestimmten DV-Berufstypen ist 
nur in wenigen Fällen möglich (z. B. Programmierer): Entwe­
der ist eine geringe Berufsbezogenheil erkennbar (Hoch­
schulen) oder die Schulabschlüsse bez1ehen sich auf ganze 
Anwendungsbereiche (z. B. Bereich Wirtschaftswissenschaften 
durch den Fachschui-Betriebswirt-DV). 

Die bisherige DV-Aus- und Weiterbildung erfolgte überwie­
gend in Form einer Folge von mehr oder weniger abge­
stimmten Kursen (Baukastenprinzip). Es handelte sich größ­
tenteils um einzelne, voneinander unabhängige aber sich er­
gänzende Lehrangebote, allerdings ohne ein aufeinander ab­
gestimmtes und gegenseitig anrechnungsfähiges Zertifikat­
system. Durch zwischenzeitliche Phasen betrieblicher Anwen-

dung war die Kopplung von Funktionsanforderungen zum 
Lernangebot gegeben. Auf den Erfolg dieses Lehrsystems 
begründet sich die Überlegung, im DV-Bereich die geschlos­
senen Ausbildungsgänge durch ein systematisiertes Modular­
system zu ergänzen. Voraussetzung hierfür ist die Erfassung 
der Anwendungsfunktionen und die Erstellung eines daraus 
abgeleiteten Systems der Lernziele und Lerninhalte. 

Aufgrund der erlaBten Funktionen erscheint die Strukturie­
rung der Berufsanforderungen und die Entwicklung von "DV­
Berufsgrundtypen" mit einem Basisgerüst von anwendungs­
bezogenen Qualifikationsmerkmalen möglich. Im Vergleich 
mit dem Lehrangebot, könnte hiermit auch bei geschlossenen 
Lehrgängen der funktionale Bezug eng hergestellt werden. 
Damit w1rd eine Orientierungshilfe für die Aus- und Weiler­
bildungsseite geschaffen. Andererseits könnten die Bildungs­
maßnahmen daraufhin geprüft werden, ob und inwieweit sie 
die Basisanforderungen der "DV-Berufsgrundtypen" abdek­
ken. 

3. Einsatz von Ordnungsmaßnahmen 

Bisher wurden bei Ordnungsmaßnahmen DV-Aus- und Wei­
terbildungsgange meist isoliert betrachtet, ohne die übergrei­
fende Gesamtlage der DV-Tätigkeiten und die gegenüberste­
henden Bildungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Folge 
ist, daß aufgrund der gemachten Erfahrungen die Zweck­
maßigkelt einzelner Bildungsgänge in Frage gestellt und ihre 
Auflösung oder ihre Modifizierung derzeitig diskutiert wird 
(Beispiel: DV-Kaufmann). 

Erst die Zusammenstellung der Gesamtstruktur betrieblicher 
Anforderungen an DV-Fachkraften sowie die entsprechende 
Darstellung aller DV-Bildungsmaßnahmen kann die Basis für 
den Einsatz zweckmäßiger und ausgewogener Ordnungs­
maßnahmen liefern. 

4. Arbeiten des BBF im DV-Bereich 

Innerhalb der Hauptabteilung F 4 sind 1n der Vergangenheit 
einzelne DV-Aus- und Weiterbildungsgänge und der Einsatz 
von Ordnungsmaßnahmen im Rahmen von Fachausschuß­
arbeiten diskutiert worden [3]. Um eine längerfristige und 
umfassende Bearbeitung des Problemkreises zu ermöglichen, 
wurde mit H1lfe des Ministers für Forschung und Technolo­
gie eine Projektgruppe "Aus- und Weiterbildung von DV­
Fachkräften" eingesetzt, die sich durch ihre Zusammenarbeit 
m1t dem oben genannten ad hoc-Ausschuß "Ausbildung von 
DV-Fachkräften" beim BMFT in den notwendigen Informa­
tionsstand setzte und zugleich eine kritische Beurteilung der 
durchgeführten Erhebungen und ermittelten Sachverhalte 
vornahm [4]. 

Die vorliegenden Ergebnisse stellten jedoch keine ausrei­
chende Grundlage dar, um die Struktur des Aus- und Wei­
terbildungsbereichs beurteilen und den Einsatz von Ord­
nungsmaßnahmen vorbereiten zu können, zumal bei den Er­
hebungen des ad hoc-Ausschusses das Hauptinteresse auf 
der Gewinnung quantitativer Daten gelegen hatte. Die kriti­
sche Beurteilung der Erhebungsansätze, der Methoden zt:Jr 
Qualifikationserhebung sowie der Ergebnisse, führten zur 
Vorbereitung weiterer Erhebungen. Gleichzeitig wurde eine 
zweckmaßigere Erhebungsmethodik entwickelt, die z. Z. 
exemplarisch fLir zwei DV-Berufstypen (Programmierer, DV­
Organisator) erprobt wird. Als Ergebnis der Erhebungen wird 
die Erfassung der Tätigkeitsfunktionen und ihre Qualifika­
tionsanforderung für die Qualifikationsbestimmung erwartet. 
D1e empirisch erhobenen DV-Berufstypen werden aufgrund 
d1eser ErgebniSSe auf ihre Inhalte und Abgrenzungen über­
prLift, dann werden die Qualifikationsanforderungen be­
stimmt. Eine genauere Erhebung der Qualifikationsanforde­
rungen ist insbesondere für die Einführung von Teilabschlüs­
sen (je Moduleinheit) von Wichtigkeit. 

Gleichzeitig befaßt sich die Projektgruppe mit der Erfassung 
und Darstellung der Gesamtstruktur des DV-Aus- und Wei­
terbildungsbereichs. Vergleichende Untersuchungen sollen 
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zur Eingrenzung und Abschatzung der qualitativen Leistungs­
fähigkeit des Bildungsangebotes führen. Mit Hilfe der erho­
oenen Funktionsanforderungen fur DV-Fachkräfte und ihre 
Berufstypen werden die Überlegungen für die Systematisie­
rung eines Bildungsangebotes nach dem Baukastenprinzip 
(Modularsystem) fortgeführt. 

Grundanliegen der Tätigkeiten der Projektgruppe ist die 
Auswahl zweckmäßiger Ordnungsmittel, mit deren Hilfe die 
Anpassungsfahigkeit und Lenkung der Ausbildungsqualität 
im Bildungsangebot unterstützt werden kann. Beim derzei­
tigen Diskussionsstand herrscht die Einsicht vor, daß Rechts­
verordnungen für geschlossene Bildungsgänge diesen An­
forderungen kaum gerecht werden können, weshalb das 
Schwergewicht auf d1e Entwicklung eines ausgewogenen Zer­
tifikatsystemes und die Untersuchung seiner Realisierungs­
möglichkeiten liegen sollte. 

Dietrich Scholz 
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Zur Ordnungsproblematik im Bereich der Weiterbildung 
zum Industriemeister 

Bedeutung des Weiterbildungsbereiches Industriemeister 

Im Bereich der Weiterbildung zu Führungskräften im Unter­
nehmen spielt auf der untersten Führungsebene die Weiter­
bildung zum Handwerks- und Industriemeister eine sehr 
wichtige Rolle. Versteht man unter beruflicher Weiterbildung 
nicht nur einen formalen Bildungsprozeß, dem sich ein Indi­
viduum nach Eintritt 1n das Beschäftigungssystem unterzieht, 
sondern einen Bildungsprozeß, der unter dem Einfluß der 
Berufspraxis zustande gekommen ist [1], dann gilt die Wei­
terbildung zum Industriemeister als nahezu einzige institu­
tionalisierte Maßnahme, die den Aufstieg des Arbeiters in 
die untere Führungsebene eines Unternehmens vorzuberei­
ten hilft. Demgegenüber sind Ingenieur- und Fachschultech­
nikerbereiche nach Befunden aus einer Studie des lAB und 
des Mikrozensus überwiegend der Erstausbildung [1) und 
die Weiterbildung zu REFA-, Schweiß- u. a. Fachkräften 
hauptsächlich den "Spezialistenberufen" zuzurechnen. 

Handwerks- und Industriemeister 

Die derzeitige Regelung der Handwerksmeister- und der ln­
dustriemeisterprüfung unterscheidet sich in einigen wesent­
lichen Punkten. Ihr Aufzeigen soll in diesem Zusammenhang 
zur Verdeutlichung und Bewertung des Weiterbildungs- und 
Funktionsbereiches "lndustriemeister" beitragen. 

- Die handwerkliche Meisterprüfung (im Jahre 1972 ca. 
40 000 bestandene Prüfungen [2)) wird von einer staat­
lichen Prüfungsbehörde abgenommen. Die Geschäftsfüh­
rung liegt bei der Handwerkskammer. Die Prüfungsinhalte 
sind gemäß § 45.2 HWO durch den Bundesminister für 
Wirtschaft durch Rechtsverordnung geregelt worden. 

Die Industriemeisterprüfung (im Jahre 1974 ca. 4500 be­
standene Prüfungen [3)) wird vor einem Prüfungsaus­
schuß einer Industrie- und Handelskammer unter Beach­
tung der geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere§ 46.1 
BBiG, abgelegt. 

Die Industriemeisterprüfung schließt im Gegensatz zur 
Handwerksmeisterprüfung mit keinem staatlich aner­
kannten Abschluß ab. 

- D1e handwerkliche Meisterprüfung berechtigt 

- zur Ausbildung von Lehrlingen, 

- zum Führen eines Handwerksbetnebes. 

Sie 1st Voraussetzung 

- zum Führen des Meistertitels im entsprechenden Hand­
werk (die 124 Berufe des Handwerks sind in der 
Handwerksordnung aufgeführt). 

Ein Titelführungsschutz besteht für die Industriemeister­
prüfung nicht. Sie erbringt den theoretischen Nachweis 
zum Führen eines der Fachrichtung entsprechenden Indu­
striemeisterbereiches (etwa 80-100 verschiedene Fach­
richtungen [4)) in einem lndustneunternehmen. 

Staatliche Regelungsnotwendigkeit im Industriemeisterbereich 
Verschiedene Träger - Industrie- und Handelskammern, Be­
rufsfortbildungswerk des DGB, Fachverbände u. a. - berei­
ten die Teilnehmer in TeilzeJt- und Abendlehrgängen sow1e 
im Fernunterricht und dessen Mischformen auf die Prüfung 
vor. 

Trotzdem fehlen 

- emheitliche Fachrichtungsbezeichnungen für vergleichbare 
Weiterbildungsinhalte und Prüfungsanforderungen, 

- einheitliche Prüfungsordnungen, 

- einheitliche Rahmenstoffpläne. 

Die Gesamtstundenzahlen der Lehrgänge und die Gewich­
tung der einzelnen Unterrichtsfächer weichen erheblich von­
einander ab [5].*) 

Darüber hinaus hat eine Befragung von ca. 1000 Industrie­
meistern ergeben, daß der Funktionsverlust des Industrie­
meisters auch von vorhandenen Mängeln in der Weiterbil­
dung abhängig 1st [6). 

") Eine Aufl1stung samtlicher vorhandener Fachrichtungen. deren Maß­
nahmetrager und prufende IHK mit Angabe der Gesamtstundenzah­
len und der Lehrgangsform ist vom BBF im Dezember 1975 vorge­
sehen 
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Die Vorbereitung von Vorschlägen zu einer zukünftigen staat­
lichen Regelung mit den Zielen der Vereinheitlichung und 
Verbesserung (ggf. auch Durchlässigkeit) des Weiterbildungs­
bereiches Industriemeister ist dem BBF im Rahmen eines 
Forschungsauftrages ubertragen worden. Er bereitet aus den 
beschriebenen Gründen und aus der Tatsache, daß weit über 
70 verschiedene Industriemeisterberufe zu erfassen, zu ord­
nen und zu regeln sind, große Schwierigkeiten. 

in enger Zusammenarbeit mit einem Fachausschuß des BBF 
(FA 4-1 "Ausbildung der Meister in Industrie und Hand­
werk") und weiteren Experten wird seit 2 Jahren an dieser 
Aufgabe gearbeitet. 

Ausgehend von einem branchen- und betriebsgroßenunab­
hängigen Funktionsbild, das den Industriemeister als Füh­
rungskraft im Bereich der Fertigung ausweist [7], und unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Weiterbildungspraxis 
werden die Anforderungen zum Industriemeister in 3 Qua­
lifikationsbereiche unterteilt. Diese Unterteilung g1lt für alle 
Branchen und Funktionen und umfaßt 

- d1e fachrichtungsubergreifenden Qualifikationen 

- die berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen und 

- die fachspezifischen Qualifikationen. 

Im erstgenannten Bereich sind insbesondere Qualifikationen 
zusammengefaßt, die teilweise als extrafunktionale bzw. pro­
zeßunabhangige Qualifikationen (z. B. Kommunikationsfähig­
keit, Kooperationsfähigkeit) zu bezeichnen sind und sich teil­
weise aus den Managementfunktionen des Industriemeisters 
ableiten (z. B. Planen und Disponieren, verantwortungsbe­
wußtes Entscheiden, kostenbewußtes Handeln). 

Der berufs- und arbeitspädagogische Bereich wird durch den 
Inhalt der Ausbildereignungsverordnung abgedeckt werden, 
der Bestandteil der lndustriemeister-Weiterbildung sein wird. 

Im fachspezifischen Bereich hat eine Erhebung bei etwa 130 
Experten aller Branchen und Fachrichtungen ergeben, daß 
auch hier eine gemeinsame Beschreibungsform möglich ist, 

Erika Mohns 

die jedoch durch Formulierung von branchenspezifischen 
Prüfungsanforderungen zu konkretisieren ist. 

Um eine bedarfsgerechte Entwicklung der Lehrgänge nicht 
zu verhindern [8], wird sich die angestrebte Regelung nach 
§ 46.2 BBiG zunächst auf die Prüfungsanforderungen be­
schränken. 

Nach diesem Konzept lassen sich verordnungstechnisch die 
für alle Fachrichtungen einheitlichen Prüfungsanforderungen 
des fachrichtungsübergreifenden und des berufs- und ar­
beitspädagogischen Bereichs und der "gemeinsame Sockel" 
(Themenkreise) des fachspezifischen Bereichs in einer Sam­
melverordnung zusammenfassen. Die branchenspezifischen 
Prüfungsanforderungen können unter Berücksichtgung des 
"gemeinsamen Sockels" in Anlagen zur Sammelverordnung 
gesondert geregelt werden. 

Z. Z. werden Entwürfe in den Branchen Metall, Elektro, Che­
mie und Textil durch entsprechende Fachgruppen entwickelt 
und gepruft. Die Abstimmung dieser schwierigen Arbeiten 
wird sich noch geraume Zeit hinziehen, so daß eine Ver­
öffentlichung nicht vor Mitte 1976 erwartet werden kann. 
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Ordnungsmaßnahmen für Berufstätige ohne Ausbildungsberuf 

Weite Schichten unserer Bevölkerung bleiben durch die 
Struktur des derzeitigen Bildungssystems unberücksichtigt. 
Zwei Gruppen dieser Schicht (uber 1/2 Million Kraftfahrer und 
ca. 5000 Flugzeugabfertiger) werden durch die nachfolgend 
genannten Forschungsprojekte des BBF erfaßt und an das 
Bildungssystem herangefuhrt. 

1. Berufskraftfahrer 

Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer wurde mit Wirkung 
vom 1. 1.1974 durch eine RVO des BMVerkehr[1] nach §25 
BBiG geregelt. Sie dauert zwei Jahre und kann entweder 
in der Fachrichtung Guterverkehr oder in der Fachrichtung 
Personenverkehr erfolgen. D1e Mindestaltersvorschriften für 
das Erlangen der Fahrerlaubnis für Fahrzeuge der Klasse 2 
(21 Jahre) oder zur Fahrgastbeförderung (23 Jahre) machen 
diese Verordnung problematisch 

Deshalb wurde vom BMVerkehr eine Richtlinie [2] herausge­
geben, die in Fallen der Ausbildung zum Berufskraftfahrer 
die Herabsetzung des Mindestalters fur das Führen von Klas­
se-2-Fahrzeugen von 21 auf 18 Jahren gestattet. Wenn man 
davon ausgeht, daß im 3. Ausbildungshalbjahr der Klasse-2-
Führerschein erworben werden soll, dann könnte ein min­
destens 161!2 Jähriger in das Ausbildungsverhältnis Fachrich-

tung Güterverkehr eintreten. Es liegt also zwischen Haupt­
schulabschluß und Ausbildungsbeginn eine Zeitspanne, die 
durch Ausübung irgendwelcher anderer Tätigkeiten über­
brückt werden muß. 

Im Bereich des Personenverkehrs sieht es noch ungunstiger 
aus. Am Mindestalter für die Fahrgastbeförderung hat sich 
nichts geändert. Da für diese Fachrichtung das Befördern 
von Personen Ausbildungsinhalt ist, kann die Facharbeiter­
prüfung zwangsläufig erst nach Vollendung des 23. Lebens­
jahres abgelegt werden. Damit erscheint es zumindest für 
diesen Fachbereich fragwürdig, daß d1e Verordnung in ihrem 
eigentlichen Sinne wirksam wird. 

Verordnungen nach § 25 BBiG für Berufe, 1n denen aufgrund 
irgendwelcher Bestimmungen nur Erwachsene tätig sein dür­
fen, werden 1mmer die Gefahr in sich tragen, daß sie an 
ihrem eigentlichen bildungspolitischen Ziel vorbeigehen. in 
den meisten Fallen werden sie mehr als Grundlage für die 
berufliche Umschulung (§ 47 BBiG) und als Voraussetzung 
fur die Zulassung zur Prüfung in besonderen Fällen (§ 40 (2) 
BBiG) dienen als der Erstausbildung von Erwachsenen. 

Im Falle des Berufskraftfahrers war vorauszusehen, daß die 
Verordnung zunächst nicht, oder nur wenig, in der Erstaus-
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bildung zum Tragen kommen würde, sondern überwiegend 
in dem Bereich der Fortbildung, der auf das "Nachholen 
einer bisher fehlenden Abschlußprüfung gerichtet ist" [3]. 

Von dieser Möglichkeit, durch Ablegen einer externen Prü­
fung nach § 40 (2) BBiG in den Besitz des Facharbeiterbrie­
fes zu gelangen, wird in großem Umfang Gebrauch gemacht. 
Dadurch scheint ein ganz neuer Weiterbildungszweig ent­
standen zu sein. Grundsatzlieh kann sich jeder Kraftfahrer, 
der eine mindestens 4jährige Berufserfahrung im Güter- oder 
Personenverkehr nachweisen kann, zur Facharbeiterprüfung 
bei der IHK anmelden. Man muß jedoch davon ausgehen, 
daß verschiedene Kenntnisse und Fertigkeiten, die die Aus­
bildungsverordnung vorschreibt, zum Bestehen der Prüfung 
aufgefrischt bzw. ergänzt werden müssen. Daher werden in 
zunehmendem Maße von unterschiedlichen Veranstaltern 
Fortbildungslehrgänge, teils in Vollzeitform, teils berufsbe­
gleitend durchgeführt, in denen schon beruflich tatige Kraft­
fahrer auf die Prufung vorbereitet werden. Schätzungsweise 
haben bisher etwa 2500 Kraftfahrer die Externenprüfung ab­
gelegt. 

Das BBF hat diese Entwicklung gesehen und deshalb im 
Rahmen des Forschungsprojekts "Aus- und Fortbildung von 
Berufskraftfahrern" den Schwerpunkt seiner Arbeiten auf die 
Entwicklung eines Konzepts für die Durchführung derartiger 
Vorbereitungslehrgänge gelegt. Diese Arbeiten sollen jedoch 
nicht in einer Verordnung enden, sondern als Empfehlung an 
die Träger solcher Veranstaltungen gerichtet werden. Es ist 
anzunehmen, daß die BA die Berücksichtigung dieser Emp­
fehlung zur Voraussetzung einer Fortbildungsförderung 
macht. 

2. Flugzeugabfertiger 

Aufgrund der mit der Ausbildungsverordnung für Berufskraft­
fahrer gemachten Erfahrungen wurde bei Inangriffnahme die­
se$ Projekts die Frage nach dem geeignetesten Ordnungs­
mittel in den Vordergrund gestellt. 

ln dem nachfolgenden Schaubild werden die gesetzlichen 
Anforderungen nach § 25 und § 46 (2) gegenübergestellt und 
ihre mögliche oder nötige Erfüllung im Rahmen einer Ver­
ordnung dargestellt. 

Gegenüberstellung der Ordnungsmöglichkeiten am Beispiel des Flugzeugabfertigers 

Gesetzestext: 

1 
A. d1e Bezeichnung des Ausbildungs­

berufes 

B. d1e Bezeichnung des Abschlusses 

A. die Ausbildungsdauer 

B 

A. d1e Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
Gegenstand der Berufsausbildung 
sind 

B 

eme Anleitung zur sachlichen und 
zeitlichen Gliederung der Fertigkelten 
und Kenntnisse 

A. Prufungswesen 

B. Ziel der Prüfung 

Inhalt der Prufung 

die Prüfungsanforderungen 

das Prufungsverfahren 

d1e Zulassungsvoraussetzungen 

A. Berechtigung zum Einstellen und 
Ausbilden 

B. 

A. § 25 BBiG 

Als Grundlage fi.Jr eine geordnete und 
einheitliche Berufsausbildung sowie zu 
ihrer Anpassung an d1e technischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Erfordernisse und deren Entwicklung 
kann der Bundesminister. . . . . . . .. 
fur d1e Ausbildungsberufe Ausbildungs­
ordnungen erlassen. 

Die Ausbildungsordnung hat mindestens 
folgendes festzulegen: 

Flughafenfacharbeiter 

sie soll n1cht mehr als dre1 und nicht 
wen1ger als zwei Jahre betragen 

Ausbildungsberufsbild 

Ausbildungsrahmenplan 

§§ 34 bis 43 BBiG 

§§ 20 bis 24 BBiG, Ausbilder-Eignungs­
verordnung 

B. § 46 (2) BBIG 

Als Grundlage für eme geordnete und 
einheitliche berufliche Fortbildung sowie 
zu 1hrer Anpassung an die technischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Erfordernisse und deren Entwicklung 
kann der Bundesminister ............ . 
durch Rechtsverordnung . . . . .. . 
bestimmen. 

Geprufter Flugzeugabfert1ger 

nicht festgelegt 
(s1e kann also wen1ger als zwei Jahre 
betragen, z. B. Fortbildungslehrgang 
11h Jahre) 

nicht festgelegt 
(ein curricularer Lehrplan kann in Form 
einer Empfehlung beschrieben, über 
einen gewissen Zeitraum erprobt und 
neueren Erkenntnissen angepaßt werden) 

staatlich anerkannter Abschluß 

Auflistung der Fertigkeiten und Kennt­
nisse, deren Können und Kennen in der 
Prufung nachgew1esen werden soll 

Festlegen der Prufungsteile, der Form 
und der Bewertung 

Richtlinien fur Fortbildungsprüfungs­
ordnungen des Bundesausschusses fi.Jr 
Berufsbildung 

Lehrgangsteilnahme oder 4jahnge Tatlg­
keit als Vorfeldarbeiter oder Prüfung 
als Lufttransportbearbeiter der Bundes­
wehr 

nicht festgelegt 
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Es ist zu erkennen, daß eine Regelung nach § 46 (2) ein weni­
ger starres Ordnungsmittel und den Verhältnissen besser an­
zupassen ist, als eine Regelung nach § 25. Das BBF und der 
mitarbeitende Arbeitskreis werden deshalb dem BMBW eine 
Verordnung nach § 46 (2) vorschlagen. 

Problematisch 1st d1e Tatsache, daß dieser Fortbildung kein 
einschlägiger Beruf zugrunde liegt, auf den direkt aufgebaut 
werden kann. Es sind zwar berufliche Tätigkeiten ausgeübt 
worden, und teilweise liegen auch Ausbildungsabschlüsse 
vor, aber eben in Berufen, die kaum oder gar nicht in Zu­
sammenhang mit der Tätigkeit des Flugzeugabfertigers ge­
bracht werden können. 

Em weiterer Grund für den Vorschlag einer Regelung nach 
§ 46 (2) ist das Alter der Personen, die diese Arbeiten auf 
dem Flughafen ausüben durfen. Aufgrund der Unfallschutz-

Sabine Adler und Rolf Kleinschmidt 
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vorschritten mussen sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Das bedeutet, daß schon andere berufliche Tätigkeiten aus­
geübt und berufliche Erfahrungen gesammelt wurden. Das 
ist zwar laut Gesetz kein Hinderungsgrund für eine Erstaus­
bildung nach § 25, aber in der Praxis wird sich kaum ein 
Lehrverhältnis für Erwachsene einbürgern Vielmehr besteht 
dann die Gefahr, daß diese Verordnung - wie schon beim 
Berufskraftfahrer dargestellt - lediglich über die Externen­
pri.Jfung des § 40 (2) abgewickelt wird; und das kann nicht 
der Sinn emer Ausbildungsverordnung sein. 

Anmerkungen 

[1] Bundesgesetzblatt I, S. 1518, vom 31. 10. 1973. 

[2] Verkehrsblatt. Amtsblatt des BMV, Heft 22, S 832/33 

[3] Arbeitsforderungsgesetz. § 43 

Berufsbildung Jugendlicher und Erwachsener 
Ein Beitrag zur Unterscheidungsproblematik 

1. Einleitung 

Die Frage nach den Unterschieden zwischen der Berufsaus­
bildung und der beruflichen Weiterbildung wird immer wie­
der gestellt und interessiert vor allem die Praktiker, die mit 
jugendlichen und erwachsenen Lernenden arbeiten, staat­
liche Institutionen, die gewisse Abgrenzungskriterien zur Er­
füllung z B. förderungsrechtlicher Vorschriften benotigen, 
sowie Träger beruflicher Bildungseinrichtungen. 

Die folgenden Ausführungen sind nicht unter dem Gesichts­
punkt der Fortfuhrung von Abgrenzungsbemuhungen zwi­
schen beruflicher Erstausbildung Jugendlicher und beruf­
licher Weiterbildung Erwachsener zu sehen. Die Autoren fol­
gen 1m Gegenteil den Aussagen des Strukturplans, der eine 
enge Abstimmung und Verzahnung von Erstausbildung und 
Weiterbildung in emem integrierten Bildungssystem fordert. 
Auf der anderen Seite ist jedoch anzuerkennen, daß sich 
vor allem die derzeitige rechtlich-organisatorische Situation 
und die Lebenssituation des erwachsenen Lernenden von der 
des jugendlichen Lernenden in wesentlichen Punkten unter­
scheiden 

Die wesentlichsten Merkmale der Bereiche Bildungssystem, 
Lebenssituation und Lernverhalten sind in der folgenden Ta­
belle für Jugendliche und Erwachsene einander gegenüber­
gestellt worden. Der erläuternde Text geht vor allem auf die 
Weiterbildungssituation ein, da für diesen Bereich noch 
immer ein Darstellungsdefizit zu verzeichnen ist. 

2. Gegenüberstellung von Unterscheidungsmerkmalen 
zwischen der Berufsbildung Jugendlicher und 
Erwachsener 

Jugend l1cher*) I Erwachsener**) 

Bildungssystem/Regelungen 

Ausbildungsgang formal und Weiterbildungsgang we1tgehend 
praktisch 1n Bildungssystem 1n- noch nicht in Bildungssystem in-
tegriert tegriert 

wen1ger unemheitliches formales une1nhe1tl1ches formales Ein-
Eingangsniveau und -alter gangsniveau und -alter 

Ausbildungsabschluß ist aner- Anerkennung des Welterbil­
kannte Voraussetzung fur e1ne dungsabschlusses fur we1tere 
Reihe weiterer Bildungsgänge Bildungsgänge ist ollen 

Jugend I icher*) I Erwachsener**) 

stärkere Einheitlichkeit und unemhe1tliches und weitgehend 
Transparenz des Ausbildungs- intransparentes Weiterbildungs-
angebots angebot 

Ausbildungsgang 1st staatlich Wellerbildungsgang ist 1n der 
geordnet und anerkannt Regel weder staatlich geordnet 

noch anerkannt 

Ausbildungsverhaltn1s besteht externes Wellerbildungsverhält­
ausnahmslos als pnvatrechtl1- nis besteht in der Regel als pn­
cher Vertrag m1t den Vertrags- valrechtlicher Vertrag mit den 
partnern Ausbildender, Auszu- Vertragspartnern Trager und Bil-
bildender und Erziehungsbe- dungsnehmer 
rechtigter 1nterne Weiterbildung in der Re­

gel ohne gesondertes Vertrags­
verhaltnis 

Durchführung der Abschlußpru- Durchführung der Abschlußprü­
fung 1st gesetzlich geregelt; sie fung nur 1m schulischen Bereich 
erfolgt durch d1e zustand1gen 1 gesetzlich geregelt; im außer­
Stellen schulischen Bereich in der Re-

gel keine gesetzliche Regelung. 
Abnahme von Abschlußprufun­
gen erfolgt in den einzelnen Be­
reichen durch d1e zuständigen 
Stellen 

Ausbilder und Lehrer mussen Ausbilder und Lehrer unterlie­
staatllchen Eignungsanforderun- gen in der Regel ke1nerlei Iest­
gen genugen gelegten Eignungsanforderun-

gen 

(Berufs-) Schulpflicht durch Ge- keme Verpflichtung zur Teilnah­
setzgebung der Länder geregelt me an einer Weiterbildungsmaß­

nahme 

Ausbildung unter 18 Jahren darf 
nur 1n anerkannten Ausbildungs­
berufen, d. h nach Ausbildungs­
ordnungen, erfolgen 

Wellerbildung kann nach Ausbil­
dungsordnungen, Fortbildungs­
ordnungen, gesetzlichen Rege­
lungen der Länder oder - wie 
z. Z. uberw1egend - ohne ge-
setzliche Grundlage erfolgen 

für Berufsausbildung im dualen für Teilnahme an Weiterbii­
System sind Ausbildungsvergü- dungsmaßnahmen wird keine 
tung und deren Höhe im Aus- Vergutung gezahlt, Ausnahme· 

*) berufliche Erstausbildung Jugendlicher nach Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) oder Handwerksordnung (HWO)- 1m Sekundarbereich 11 

**) berufliche Fortbildung und Umschulung Erwachsener als Te1le der 
beruflichen We1terb1ldung - im Quartarbereich 
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Jugend I icher*) I Erwachsener**) 

bildungsvertrag festgelegt und tarifliche Regelung bei Bildungs-
tariflich geregelt urlaub 

vor allem beim Besuch beruf- eine Förderung nach dem AFG 
licher Vollzeitschulen 1st eine oder nach Landesgesetzen ist 
Förderung nach dem BAFöG möglich 
mögl1ch 

Kosten für außerschulische (be­
triebliche) Berufs- (Erst-)Ausbil­
dung werden von den d1e Aus­
bildung durchfuhrenden Stellen 
(m der Regel Betriebe der Wirt­
schaft) aufgebracht Kosten fur 
schulische Berufs-(Erst-)Ausbil­
dung werden von öffentlichen 
Haushalten aufgebracht 

Bund hat die Zuständigkeit für 
die Regelung der außerschuli­
schen (betrieblichen) Berufs­
(Erst-) Ausbildung. Länder ha­
ben d1e Zustandigk611 fur die 
Regelung der schulischen Be­
rufs-(Erst-)Ausbi ldung 

Lebenssituation 

Alter 15-18 (21) Jahre 

Kosten für 
interne Weiterbildungsmaß­
nahmen werden ganz oder 
teilwe1se durch öffentliche 
oder private Arbeitgeber auf­
gebracht. 
externe Weiterbildungsmaß­
nahmen werden ganz oder 
teilweise von öffentlichen 
Haushalten aufgebracht 
kommerzielle Weiterbildungs­
maßnahmen werden ganz 
oder teilweise durch Eigen­
finanzierung der Teilnehmer 
aufgebracht. 

Kosten für schulische V'JGiterbll­
dungsmaßnahmen werden von 

I 
öffentlichen Haushalten aufge­
bracht 

Bund hat Möglichkelten der Re­
gelung emes Fortbildungsgangs 
und zur Regelung einer Prü­
fungsordnung Länder haben die 
Zuständigkeit zur Regelung der 
schu I ischen Weiterbild ungsgän­
ge 

Alter ab 18 (21) Jahre 

Gesundheitszustand in der Re- Gesundheitszustand zum Teil 
gel unbeeintrachtigt beemträchtigt 

volles Schutzbedürfnis, weil min- gemindertes 
derjährig we1l mündig 

Schutzbedürfnis, 

eingeschränkte Haftungspflicht volle Haftungspflicht 

korperliehe und ge1st1ge Rei- körperliche und geist1ge Reifung 
fung noch nicht abgeschlossen in der Regel abgeschlossen 

Abhängigkeit vom Elternhaus, e1genständig, eigenes Einkorn­
bedingte Eigenverantwortlichkeit men, evtl. fur Familie verant-

weitgehende ldent1tat von Lern­
und Arbeitsrolle. Lernsituation 
weltgehend auf Arbeitssituation 
abgestimmt 

wortlich 

Lern- und Arbeitsrolle smd nicht 
1mmer identisch; Lernsituation 
n1cht 1mmer auf Arbeitssituation 
abgestimmt Magliehe Beein­
trächtigungen der Berufssitua-
tion durch Teilnahme an Wei­
terbildung 

von Gesellschaft als Normalfall 

1 

weitgehend gesellschaftlich nicht 
akzeptierte Lernsituation akzeptierte Lernsituation 

Lernverhalten J 

höhere Lerngeschwmd1gke1t, geringere Lerngeschwindigkeit, 
d h. geringerer Zeitbedarf für d. h größerer Zeitbedarf für den 
den Lernprozeß Lernprozeß 

geringere Genauigkeit und Sorg- größere Genauigkeit und Sorg-
falt im Lernprozeß fall im Lernprozeß 

volle psychomotorische 
tionsgeschwindigkeit 

Reak- verringerte psychomotorische 
Reaktionsgeschwindigkeit 

im Gedachtnisbere1ch besseres im Gedächtnisbereich in der Re­
Kurzzeitgedächtnis gel schlechteres Kurzzeitge­

dächtnis, häufiger gutes Lang­
zeitgedächtnis, Gedächtnislei­
stungen mit zunehmendem Alter 
oft spezialisiert (z. B. Berufs­
gedächtnis) 

im Lernprozeß kann kaum auf Lernleistung m1t zunehmendem 
bisherige berufliche Erfahrungs- Alter stärker von der Möglichkeit 

Jugendlicher*) I Erwachsener**) 

bareiche zurückgegriffen werden der Emordnung neuer Informa­
tionen in bisherige Erfahrungs­
bereiche abhang1g 

im Lernprozeß beobachtbares 1m Lernprozeß beobachtbare 
Verhalten im psychischen Be- Verandarungen im psychischen 
reich: Bere1ch 

größere Risikobereitschaft 

wenig verfestigte Einstellun­
gen und Haltungen 
geringere Unsicherheit und 
Angstl1chke1t gegenüber neu­
an Situat1onen 

geringere Beeinträchtigung 
von auf Dauer n ich! benutzten 
und kaum geforderten Funk­
tionen im psychophysischen 
Bereich, die für Erstausbil­
dung relevant sind 

abnehmende Risikobereit-
schaft 
verfestigte Einstellungen und 
Haltungen 
Unsicherheit und Ängstlich­
keit gegenüber neuen Situa­
tionen, vor allem gegenüber 
StreBsituationen 
starkere Beeinträchtigungen 
von auf Dauer nicht benutz­
ten und kaum geforderten 
Funktionen 1m psychophysi­
schen Bereich, die für Wei­
terbildung relevant sind 

Wahrnehmungs- und Sinneslei- Abnahme einzelner Wahrneh­
stungen in der Regel voll vor- mungs- und Sinnesleistungen 
handen vor allem im Bereich 

der Hörgeschwindigkeit, 
der Hörfrequenz, 
des allgemeinen Hörvermö­
gens, 
der Sehschärfe, 
der Sehgeschwind1gke1t sow1e 
der Lichtempfindlichk611 

allgemeiner Erfahrungsbereich größere allgemeine und beruf­
ist noch relativ klein, beruflicher liehe Erfahrungen wirken auf 
Erfahrungsbereich noch nicht den Lernprozeß ein 
ausgebildet 

Einstellungen noch leichter ver­
änderbar 

Lernfahigke1t 1n Gruppe gle1chen 
Alters mit vergleichbarem So­
Zialisationshintergrund wen1ger 
vanabel 

oft verfestigte Einstellungen, von 
denen man s1ch im Lernprozeß 
nur schwierig lösen kann, daher 
fallt das Umlernen oft schwerer 
als das Erlernen neuer Sachver­
halte 

Lernfah1gkeit 1n Gruppe gleichen 
Alters mit vergleichbarem Sozia­
lisationshintergrund mit zuneh­
mendem Alter stärker variabel 

Lernsituation aus der Schulzeit Lernsituation ist 1n der Regel 
noch gewohnt ungewohnt, das Lernen muß erst 

wieder gelernt werden 

Lerntechniken aus der Schulzeit angemessene Lerntechniken feh-
noch vertraut und geubt len oft 

hoher Komplexitätsgrad bereitet bei hohem Komplexitätsgrad 
weniger Schw1erigke1ten des Lernstoffes erschwertes Ler-

nen 

bei einer Darstellung des Lern- bei ganzheitlicher Darstellung 
stoffes in Teilen leichteres Ler- des Lernstoffes leichteres Lernen 
nen 

Lernprozeß durch Außeneinflus­
se weit geringer störanfällig 

Lernfähigkeit vom Sinngehalt 
des Lernstoffes weniger abhän­
gig 

Lernprozeß durch Außeneinflüs­
se leicht störanfällig 

Lernfähigkeit starker vom Sinn­
gehalt des Lernstoffes abhängig 

Vertrauen 1n die Lernfähigkeit haufig geringes Vertrauen in d1e 
ist noch relativ ungestört eigene Lernfähigkeit; oft Be­

fürchtungen vor überhöhten Er­
folgserwartungen der sozialen 
Umwelt (z. B. Kollegen, Vorge­
setzte, Familie) 

Lernmotivation weniger z1elge- Lernmotivation ist konkret und 
nchtet und -bestimmt relativ stab1l, sie ist vorwiegend 

berufsorientiert 

generell le1chtere Anregbarkelt 
zum Lernen 

Anregbarkelt zum Lernen kann 
durch vorausgegangene Berufs­
tätigkeit (z. 8 Verrichtung mono­
toner, repetitiver Teilarbeiten) 
herabgesetzt sein 
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3. Zu Bildungssystem*) und Regelungen 

Die Berufsausbildung Jugendlicher war bislang ein mit dem 
Bildungssystem nur lose verbundener Bereich. Erst die Be­
mühungen um die Etablierung eines Gesamtbildungssystems 
u. a. mit dem Ziel der Integration von allgemeiner und be­
ruflicher Bildung und der Durchlässigkeit von Bildungsgän­
gen haben zu einer - allerdings bislang mehr formalen -
Einbeziehung der beruflichen Bildung in das Bildungssystem 
geführt. Dabei ist die berufliche Bildung nach den Zielvor­
stellungen des Strukturplans für das Bildungswesen [1] dem 
Sekundarbereich II zugeordnet worden, dem auch alle ande­
ren Bildungsgänge für 14- bis 18 Jährige zugerechnet wer­
den. Die angestrebte Integration stößt auf eine Reihe von 
Schwierigkeiten, die sich vor allem aus politischen Zustän­
digkeiten sowie Organisation und Struktur der beruflichen 
Bildung ableiten lassen. 

Die Berufsausbildung Jugendlicher vollzieht sich überwie­
gend im dualen System, d. h. an den Lernorten Betrieb und 
Schule. Für den betrieblichen Teil der Ausbildung ist der 
Bund, für den schulischen Teil sind aufgrund der Kulturho­
heit die Bundesländer zuständig. Bei der Berufsausbildung 
handelt es sich um einen weitgehend geregelten Bereich 
(durch Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne) mit an­
erkannten Ausbildungsabschlüssen (z. B Facharbeiter, Ge­
selle, Gehilfe). Berufsausbildung findet außerdem in beruf­
lichen Vollzeitschulen statt, deren Besuch entweder auf die 
Ausbildungszeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf an­
gerechnet wird oder zu einem Abschluß in einem anerkann­
ten Ausbildungsberuf führt. Als sog. Gelenkstelle zwischen 
allgemeinen und beruflichen Schulen sowie zur Erhöhung 
von Mobilitat wird in zunehmendem Maße das Berufsgrund­
bildungsjahr eingeführt, das - als erste Stufe einer neuge­
gliederten Berufsausbildung - in Vollzeitschulen oder im 
dualen System in kooperativer Form durchgeführt wird [2]. 

Der Bereich der Weiterbildung ist nach den Aussagen des 
Strukturplans formal - ebenso wie die Berufsausbildung -
ein Bestandteil des Bildungssystems. ln der Praxis stellt er 
jedoch bislang emen kaum mit dem Bildungssystem verbun­
denen, noch nicht einmal definitorisch klar umrissenen Be­
reich dar. Um die Vielzahl der unterschiedlichen und sich 
zum Teil widersprechenden Definitionen nicht unnötig zu er­
höhen, wird hier von der weitgehend bekannten, wenn auch 
nicht unumstrittenen Begriffsbestimmung des Strukturplans 
ausgegangen, die auch im Regierungsentwurf für ein neues 
Berufsbildungsgesetz aufgegriffen wurde. Danach wird Wei­
terbildung als "Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisier­
ten Lernens nach Abschluß einer ersten Bildungsphase und 
nach Aufnahme einer Berufstätigkeit" [3] angesehen und für 
den beruflichen Bereich als Fortbildung und Umschulung so­
Wie für den sozio-kulturellen Bereich als Erwachsenenbil­
dung definiert [4]. Die steigende Bedeutung beruflicher Wei­
terbildung - im Rahmen dieser Arbeit verstanden als beruf­
liche Fortbildung und Umschulung - laßt sich wie folgt be­
gründen: Änderungen in den technologisch-ökonomischen 
Bedingungen lassen eine berufliche Erstausbildung rasch ver­
alten, d. h. es besteht eine immer größer werdende Diskre­
panz zwischen dem erlernten Beruf und der ausgeübten Ta­
tigkeit. Dies bedeutet ft.ir die Berufstatigen, daß sie ihre in 
Berufsausbildung und durch Berufserfahrung erworbenen 
Qualifikationen nur zum Teil weiterverwenden können und 
durch neue ergänzen bzw ersetzen müssen. 

Berufliche Weiterbildung vollzieht sich bei unterschiedlicher 
Kompetenz an unterschiedlichsten Lernorten (z. B. Betriebe, 
schulische Einrichtungen unterschiedlicher Rechtsform) bei 
unterschiedlicher Trägerschaft (z. B. staatliche Träger, kom­
munale Träger, Betriebe, Verbände, Gewerkschaften, Kam­
mern, Vereine). Es existieren meist keine festgelegten und 
staatlich geregelten Weiterbildungsinhalte. Abschlüsse füh­
ren - mit Ausnahme der an beruflichen Vollzeitschulen so­
wie der bei öffentlich-rechtlichen Stellen oder auch bei aner-

•) Vgl vor allem fur den schulischen Bereich detaillierte Darstellungen 
in den Abbildungen 1 bis 4. 

kannten Berufsverbänden erworbenen - in der Regel nicht 
zu allgemein anerkannten Berechtigungen. Kennzeichen die­
ses Bildungsbereichs sind also Uneinheitlichkeit und lntrans­
parenz, aber auch vielfach Flexibilität und Pluralität. 

Die Einbeziehung auch der beruflichen Wellerbildung m das 
Bildungssystem ist, wie oben gesagt, noch kaum erfolgt. An­
sätze hierzu sind in den wachsenden Betrebungen einzelner 
Bundesländer zur Schaffung von Weiterbildungs-/Erwachse­
nenbildungsgesetzen und Gesetzen zur Regelung des Bil­
dungsurlaubs zu sehen. 

4. Zur Lebenssituation 

Jugendliche und erwachsene Lernende befinden sich zum 
Teil in einer durch das Alter bedingten recht unterschied­
lichen Lebenssituation. Die Lebenssituation Jugendlicher ist 
dadurch gekennzeichnet, daß - im Gegensatz zum Erwach­
senenalter- der Prozeß der körperlichen und geist1gen Rei­
fung noch nicht abgeschlossen und gerade in d1esem Le­
bensabschnitt mit besonderen Problemen verbunden ist. Der 
Jugendliche lebt in der Regel im Elternhaus, in dem er ver­
sorgt wird, durch das seine Ansprüche und Rechte wahrge­
nommen und vertreten werden und das seine Bildungsein­
stellungen und -entscheidungen wesentlich beeinflußt. Letz­
tere stellen auch für den Lernenden im Erwachsenenalter 
bedeutende Einflußgrößen dar, die das Lernverhalten weit­
gehend bestimmen. Die Lebenssituation des Erwachsenen 
ist demgegenüber insbesondere dadurch bestimmt, daß er 
eigenständig ist, seinen Lebensunterhalt in der Regel 
selbst verdient, seine Interessen selbst wahrnehmen muß, 
unter Umstanden für eine Familie verantwortlich ist, an den 
gemeinschaftlichen Lasten und Verpflichtungen beteiligt ist 
und sich häufig neben beruflichen und familiaren Verpflich­
tungen weiterbildet. Als ein wichtiger, die Lebenssituation 
beeinflussender Faktor kann der Gesundheitszustand ange­
sehen werden, der beim Jugendlichen in der Regel noch 
unbeeinträchtigt ist, wahrend gesundheitliche Beeinträchti­
gungen mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher werden 
wobei Art der Berufstätigkeit, Arbeitsbedingungen sowie 
gesamte vorhergehende Lebenssituation und -ft.ihrung eine 
große Rolle spielen. 

Für den Jugendlichen stellt sich die Lernsituation im all­
gemeinen als ein von ihm selbst und der Gesellschaft akzep­
tierter Normalfall dar. Aufgrund der Vorstellung von zwei 
voneinander getrennten Lebensphasen - der Lern- und Bil­
dungsphase für das Kindes- und Jugendlichenalter sowie 
der Anwendungsphase für das Erwachsenenalter - wird Er­
wachsensein dagegen vielfach noch mit "nicht-mehr-ler­
nen-müssen" gleichgesetzt. Beim Lernen im Erwachsenen­
alter handelt es sich deshalb nach dem eigenen Selbstver­
ständnis und dem gesellschaftlichen Verständnis um eine 
noch nicht vollakzeptierte Ausnahmesituation. Hinzu kommt, 
daß es sich z. B. bei der Wiederaufnahme des beruflichen 
Lernens oft nicht um eine freiwillige, sondern um eine durch 
die technisch-ökonomischen Veränderungen im Beschäfti­
gungssystem erzwungene Entscheidung handelt, um drohen­
der beruflicher Umsetzung oder Arbeitslosigkeit zu entge­
hen. Für das Lernen im Erwachsenenalter bedeutet das, daß 
der erwachsende Lernende nicht nur das Lernen beungün­
stigende Faktoren wie z. B. zeitliche Mehrbelastung, finan­
zielle Einbußen, soziale Belastungen und Umorientierung­
gen sowie berufliche Schwierigkeiten zu bewältigen hat, son­
dern daß er zudem auch wenig gesellschaftliche Anerken­
nung und Unterstützung erwarten kann. 

5. Zum Lernverhalten 

Die Bereiche Lernfähigkeit, Lernschwierigkeiten, Lernwider­
stände und Lernmotivation sind hier der Übersichtlichkeit 
wegen in einem Komplex zusammengezogen. Die Verdeut­
lichung der Unterschiede des Lernverhaltens Jugendlicher 
und Erwachsener, wie sie von der Praxis teilweise gewünscht 
wird, läßt sich aufgrund derzeit vorliegender Forschungs-



26 S. Adler u. R. Kleinschmidt, Berufsbildung Jugendlicher u. Erwachsener BWP 6/75 

Bildungsgänge im Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland (Abb. 1-4) 
erarbeitet von Walter Fahle, Rolf Kleinschmidt und Manfred Kleinschmitt 

Abb. 1: B1ldungsgange, d1e zu den drei Qualifikationsebenen .. Haupt­
schulabschluß'. ,.mittlerer Bildungsabschluß (Abitur I)" und .. fachge­

bundene/allgememe Hochschulreife (Ab1tur II)" fuhren 
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ergebnisse nur unter Vorbehalten durchführen. Eine kritische 
Betrachtung dieser Ergebnisse zeigt zudem, daß Erwachsene 
hinsichtlich ihres Lernverhaltens nicht als eine einheitliche 
Gruppe zu sehen sind, sondern daß zwischen und in den 
Erwachsenenaltersgruppen wesentlich zu differenzieren ist. 
Bei der Behandlung des Lernverhaltens soll hier vorwie­
gend auf die Besonderheiten der erwachsenen Lernenden 
eingegangen werden, da das Lernverhalten Jugendlicher vor 
allem für den schulischen Bereich bisher in der Literatur be­
vorzugt behandelt wurde und als sog. Normalfall angesehen 
wird, von dem sich die Besonderheiten bei der Erwachsenen­
bildung abheben. 

Abb. 2: B1ldungsgange, die auf der Qualifikationsebene .. Hauptschul­
abschluß" aufbauen 
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Zu den verschiedenen Bereichen des Lernverhaltens ist fest­
zustellen, daß das Alter allein n1cht bestimmend ist, sondern 
insbesondere sozio-ökonomisch-kulturelle Bedingungen, die 
auch das Lernverhalten Jugendlicher im großen Umfang be­
einflussen. Die wichtigsten dieser Bedingungen sind die pri­
märe und sekundäre, aber auch die berufliche Sozialisation, 
geschlechtsspezifische Entwicklungsmöglichkeiten, allgemei­
ne und berufliche Lebensbedingungen (z. B. familiare und so­
ziale Bedingungen, Art der Berufstatigkeit, Wohn- und Frei­
zeitbedingungen), epochaltypische Sozialisationseinflüsse, 
"Ausgangsbegabung" sowie berufliche und außerberufliche 
Trainings- und Anregungssituation. Die besondere Auswir-
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kung dieser Bedingungen auf das Lernen im Erwachsenen­
alter dürfte vor allem darin zu sehen sein, daß sie sich durch 
die Länge der Einwirkungsdauer auf das Individuum ver­
stärken und besonders prägend sind. 

Auf die wichtigsten altersunabhangigen sowohl das Lernver­
halten Jugendlicher als auch Erwachsener beeinflussenden 
Bedingungen soll hier kurz zusammenfassend eingegangen 
werden. Dabei steht die primäre (familiale) und sekundäre 
(schulische) Sozialisation bedeutungsmäßig im Vordergrund. 
Durch Sozialisation werden dem Individuum teils bewußt teils 
unbewußt die in der jeweiligen Gesellschaftsschicht aner-

Abb. 3: B1ldungsgange, d1e auf der Qualifikationsebene "mittlerer Bil­
dungsabschluß (Abitur I)" aufbauen. 
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kannten und praktizierten Wert- und Normorientierungen, 
Einstellungen, Motrve, Verhaltensweisen und Erwartungshal­
tungen vermittelt. Diese werden in einem Maße verinnerlicht, 
daß sie nur noch schwer zu verändern smd. Je nach Schicht­
zugehörigkeit wird dabei z. B. dem Lernen eine mehr oder 
weniger große Bedeutung zugemessen, entsteht gegenüber 
dem Lernen eine mehr "erfolgszuversichtliche" oder "miß­
erfolgsangstliche" Einstellung, wird ein das Lernen in schu­
lichen und außerschulischen Institutionen begünstigender 
bzw. erschwerender "Sprachcode" vermittelt und wird eine 
höhere oder geringere Lernmotivation geschaffen [5]. Es hat 
sich geze;gt, daß die Sozialisationsleistungen der Mittel­
schicht mit den Anforderungen, die in der Schule und im 
allgemeinen auch im Beruf gestellt werden, in der Regel 
übereinstimmen. Aus diesem Grund haben Angehörige die­
ser Schicht es leichter, Schule und Ausbildung erfolgreich 
zu durchlaufen, und sind besser motiviert und befähigt, an 
Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Dazu kommen 
die materiellen Voraussetzungen, die in der Mittelschicht 1n 

der Regel günstiger sind und eme längere und bessere 
Schul- und Ausbildung ermöglichen. 

Die o. g. Sozialisationsfaktoren wirken sich auf die in Schule 
und Ausbildung zu erbringende Lernleistung und damit ent­
scheidend fur die spatere Berufspositron aus, die w1ederum 
ihrerseits die Lernfähigkeit beeinflußt. Dre in Kindheit, Ju­
gendalter und Berufsausbildung erreichte Lernfahigkeit wird 
mimlieh vor allem durch Übung erhalten. 

Qualifizierte Berufstatigkeiten, die in der Regel nur aufgrund 
von Mittelschichts-Sozialisationsleistungen zu erreichen sind, 
verlangen eine ständige Ubung von Fähigkeiten und Fertig­
keiten. Bei Menschen, bei denen ganze Funktionsbereiche 
(z. B. intellektuelle) aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht be­
ansprucht werden, zeigen sich aber in diesen Bereichen 
auch die frühesten Ausfälle [6]. Die Folgen sind ein Nach­
lassen der Lernfähigkeit und große Umstellungsschwierig­
keiten und Unsicherheiten in neuen Anforderungssituationen 
wie z. B. der Lern- und Prüfungssituation. Von ahnlicher Be­
deutung sind auch die außerberuflichen Lebensbedingl.!ngen 
Anregende Lebensbedingungen, die Fähigkeiten und Fertig­
kelten fordern, können auch als eine Art Training der Lern­
fähigkeit angesehen werden, das den Lernprozeß positiv 
beeinflußt. 

Zur Motivation ist festzustellen, daß sie durch sozio-ökono­
misch-kulturell bedingte Einstellungen und deren Bestati­
gung durch die soziale Umwelt wesentlich mehr bestimmt 

Abb. 4: B1ldungsgange, die auf der Qualifikationsebene "fachgebun­
dene/allgememe Hochschulreife (Abitur II)" aufbauen 
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wird als durch das Alter. Hinsichtlich der Motivation, die im 
Erwachsenenalter zur Aufnahme einer beruflichen Bildungs­
maßnahme führt, ist zu sagen, daß der Erwachsene in der 
Regel vor allem davon überzeugt sein muß, daß er den An­
forderungen des Arbeitsplatzes durch Teilnahme an beruf­
licher Weiterbildung besser gerecht werden kann, daß Wei­
terbildung ihm be1 der Suche nach einem geeigneten Ar­
beitsplatz wesentlich helfen wird bzw. daß Weiterbildung ihm 
reale Aussichten für eine Verbesserung der Berufs- und Ein­
kommenssituation und emes sozialen Status eröffnet [7]. 
Unterschiedlich zu Jugendlichen erscheint die Lernmotiva­
tion Erwachsener starker auf existentielle Ziele (z. B. Verbes­
serung der Berufs- und Einkommensposition, Anpassung) 
ausgerichtet zu sem. Erwachsene dürften aufgrund ihrer bis­
herigen Berufs- und Lebenserfahrung eme konkrete und lang­
fristige Zielkonzeption und somit eine stärkere und stabilere 
Lernmotivation als Jugendliche aufweisen. 

Die These. nach der ab dem 30. Lebensjahr die Lernfahigkeit 
Erwachsener bedingt durch den biologischen Alterungspro­
zeß unabanderbar nachläßt, ist aufgrund neuerer Untersu­
chungen in dieser globalen Aussage nicht mehr haltbar [8]. 
Bei der Untersuchung der Lernfähigkeit Erwachsener haben 
sich zwar eine Reihe von Komponenten, die in einem ur­
sachlichen Zusammenhang mit dem biologischen Alterungs­
prozeß zu sehen sind und die Auswirkungen auch auf die 
Lern- und Leistungsfahigkeit Erwachsener haben, herausge­
stellt. Dabei müßte allerdings genauer zwischen und in den 
unterschiedlichen Erwachsenenaltersgruppen differenziert 
werden. Die Lernfäh1gkeit, wie bislang monokausal und ein­
dimensional durch das Alter bestimmt zu sehen, erscheint 
jedenfalls nicht zulässig [9]. Altersbedingt erscheinen dage­
gen gewisse Umstrukturierungen des Lernprozesses wie z. B. 
die mit zunehmendem Alter wachsende Bedeutung von Mo­
tivation, Art der Darbietung des Lernstoffs und Anschaulich­
keit fur den Lernerfolg [10]. 

Weiterhin hat sich gezeigt, daß die die Lernfähigkelt beein­
trächtigenden altersbedingten Komponenten sich weitgehend 
auf Veränderungen im Bereich der Gedächtnisleistungen, vor 
allem des sog. Kurzzeitgedächtnisses - die früher als die 
entscheidenden Kriterien für die Lernfahigkeit angesehen 
wurden -. einige Veränderungen im Bereich der Intelligenz, 
insbesondere der sog. "flüssigen" Intelligenz, die die Wen­
digkeit, Kombinationsfahigkeit und Umstellung betreffen, der 
Reaktionsgeschwindigkeit und veränderter Wahrnehmungs­
und Sinnesleistungen sowie auf eine gewisse Oberaktivle­
rung zentralnervoser Prozesse und eine gewisse Unange­
paßtheit einschränken lassen. 

Der Geschwindigkeitsfaktor ist dabei der bedeutsamste Fak­
tor für die Annahme, die Lernfähigkeit im Erwachsenenalter 
lasse nach. Es hat sich herausgestellt, daß die Leistungs­
geschwindigkeit mit zunehmendem Alter abnimmt und Er­
wachsene einen erhöhten Zeitbedarf für Lernprozesse benö­
tigen. Eine generelle Abnahme der Lernfahigkeit darf jedoch 
daraus nicht geschlossen werden. Wird nämlich der Ge­
schwindigkeitsfaktor fortgelassen, erreichen Erwachsene oft 
die gleichen oder zum Teil auch größere Lernleistungen als 
Jüngere. Die geringere Lerngeschwindigkeit kann darüber 
hinaus durch größere Genauigkeit, größere Sorgfalt und grö­
ßere Ausdauer ausgeglichen werden. Als noch nicht hinrei­
chend erforschte Gründe für den erhöhten Zeltbedarf Erwach­
sener sind die Tendenz zum Nachlassen des Kurzzeit­
gedächtnisses, Abnahme einzelner Wahrnehmungs- und Sin­
nesleistungen und u. U. zunehmende Unsicherheit und ab­
nehmende Risikobereitschaft im Lernprozeß zu nennen. 

Die hier fur die Lernfahigkeit aufgezeigten Besonderheiten 
1m Erwachsenenalter lassen sich für die Prüfungssituation, 
die gegenüber der Lernsituation eine erhöhte StreBsituation 
darstellt, in verstärktem Maß nachweisen. Dabei ist zu be­
denken, daß die meisten Prüfungen für Jugendliche konzi­
piert und ohne wesentliche Modifikationen auch für Erwach­
sene angewandt werden. Das bedeutet u. a., daß die gleiche 

Lösungsgeschwindigkeit gefordert wird, daß das Ungewohn­
te der Prüfungssituation nicht berücksichtigt wird, daß mehr 
über das Kurzzeitgedächtnis abzurufendes Faktenwissen an­
stelle von Problemlösungs- und Anwendungswissen gefordert 
wird und daß der Bezug zu tatsächlich am Arbeitsplatz ge­
stellten Anforderungen nicht hergestellt wird. Als negativ 
beeinflussend wirken sich bei Erwachsenen evtl. stärker als bei 
Jugendlichen das gesellschaftliche Problem der Beziehung 
von Leistungsangst und sozio-ökonomischem Status [11] 
sowie die u. U. bestehende Konkurrenzsituation mit Jugend­
lichen in der Prüfungssituation aus. 

6. Folgerungen 

Die bislang erfolgte Trennung zwischen Ausbildung und Wei­
terbildung wird sich durch die infolge der raschen technisch­
ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung auftreten­
den Veränderungen künftig nicht mehr aufrechterhalten las­
sen. Die traditionelle Vorstellung, der im Jugendalter erlern­
te Beruf reiche für das gesamte Berufsleben aus, d. h. die 
Trennung zwischen einer relativ kurzen Lernphase und einer 
über Jahrzehnte dauernden Anwendungsphase, muß revi­
diert werden. Sie wird ersetzt werden müssen durch einen 
vom Eintritt in die Berufsausbildung bis gegen Ende der Be­
rufstätigkeit angelegten durchgängigen Prozeß, in dem Lern­
und Anwendungsphasen aufeinander bezogen sind und sich 
mehrfach abwechseln. 

Im Zuge einer solchen Entwicklung kommt der Ausbildung 
mehr die Funktion einer Grundlage zu, auf die der über das 
gesamte Erwerbsleben dauernde Qualifizierungsprozeß auf­
baut. Dabei sollte von der bisherigen strikten Trennung von 
Jugendlichen und Erwachsenen abgegangen werden und der 
Lernprozeß von der Aufnahme der Berufsausbildung bis ge­
gen Ende der Erwerbstätigkeit als ein Kontinuum mit je­
weils altersgruppenspezifischen Auspragungen angesehen 
werden. Innerhalb dieser durchgehenden Bildungskonzeption 
sind dann d1e altersgruppenbedingten Unterschiede festzu­
stellen, in ihren Auswirkungen auf den Lernprozeß zu unter­
suchen, in den Lernprozeß mit einzubeziehen und für diesen 
nutzbar zu machen. 

Die o. g. Konzeption ist zwar bereits Thema bildungspoliti­
scher Diskussionen, bis zu ihrer Umsetzung wird allerdings 
noch einige Zeit vergehen. Aufgrund des Forschungsdefizits 
im Weiterbildungsbereich sollten, um auch die bereits heute 
praktizierte Weiterbildungspraxis unterstützen zu können, die 
Bereiche Organisation von Lernprozessen, Ermittlung von 
Bildungsinhalten, Methodenanwendung, Medieneinsatz, Qua­
lifizierung der Lehrkräfte/Dozenten sowie Ausstattung der 
Bildungsstätten im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die ge­
wonnenen Erkenntnisse könnten dann später in eine Ge­
samtkonzeption "Berufliche Bildung" eingebracht werden. 
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AUS DER ARBEIT DES BBF 

Norbert Wollschläger 

Im Blickpunkt: der Ausbilder*) 

Zu den Alltagsschwierigkeiten der in Wissenschaft und Pra­
xis mit Fragen der beruflichen Bildung betrauten Personen 
zahlt noch immer der empfmdl1che Mangel an aussagefähi­
gen Statistiken. Insbesondere wurden bisher kaum Angaben 
veröffentlicht, die eme hinreichend zuverlässige Darstellung 
jenes Personenkreises ermoglichten, der in der betrieblichen 
Praxis mit Ausbildungsfunktionen beauftragt ist; neben den 
in der Diskussion haufig genannten Schätzwerten liegen Er­
gebnisse aus regional begrenzten Untersuchungen vor [1], 
deren Repräsentat1vität für das gesamte Bundesgebiet unge­
wiß ist. Das Fehlen zuverlassiger Daten über das betrieb­
liche Ausbildungspersonal ist ebenso ein erhebungstechni­
sches w1e ein rechtlich definitorisches Problem. D1e im Be­
rufsbildungsgesetz (BBiG) enthaltenen rechtlichen Negativ­
Formulierungen ("Nicht geeignet ist, wer n1cht ... ") haben 
die begriffliche Konfusion nicht bereinigt [2]; vielmehr mußte 
diese Regelungsllicke dazu führen, daß sich auch in den 
Verzeichnissen der zuständigen Stellen (Kammern) entspre­
chende Unsicherheiten als Abweichungen von der Realitat 
widerspiegeln. 

Gernaß § 33 BBiG ist jeder Ausbildende verpflichtet, unver­
züglich nach Abschluß eines Berufsausbildungsvertrages den 
zustandigen Stellen die Bestellung von Ausbildern anzuzei­
gen. Ungeklärt ble1bt allerdmgs, ob den zustandigen Stellen 
alle innerhalb einer Ausbildungsstätte mit Ausbildungsfunk­
tionen betrauten Personen gemeldet werden müssen oder 
ob es zur Einhaltung dieser Vorschrift hinreicht, den Kam­
mern lediglich eine oder zwei nach außen hin fur d1e Aus­
bildung verantwortlich zeichnende Personen anzuzeigen. Zu­
satzliche Zweifel und Unsicherheiten bemhaltet die Frage, ab 
welcher Art von Ausbildungstätigkeit nach Inhalt, Umfang, 
Dauer und Häufigkelt ein Betriebsangehoriger als Ausbilder 
einzustufen und der zustand1gen Stelle zu melden ist. so 
daß auch den für die Kontrolle der Berufsausbildung zu­
ständigen Instanzen der Kreis des in der betrieblichen Pra­
xis tatsächlich mit Ausbildungsfunktionen betrauten Perso­
nals häufig verborgen bleibt. 

Wenngleich die Erfassung der Ausbilder in den Karteien der 
zustandigen Stellen und die Eintragungen auf diesen Kar­
teien mit der beineblichen Realität nicht voll übereinstimmen 
konnen, stellt das Instrument der Karteiregistrierung eine 
brauchbare Alternative dar, um unter Verzicht auf eine nicht 
zuletzt auch aus forschungsökonomischen Gründen kaum zu 
realisierende Totalerhebung zu aussagefähigen Daten zu ge­
langen. Die nachfolgenden Angaben basieren auf einer 
schriftlichen Befragung bei allen zuständigen Stellen in der 
Bundesrepublik, die vom Bundesinstitut für Berufsbildungs­
forschung (BBF) durchgeführt wurde und inzwischen prak­
tisch abgeschlossen ist [3]. Die Studie liefert erstmals flir 
alle Ausbildungsbereiche Daten uber die Struktur der Aus-

*) Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "Erhebung zur Lage 1n der 
Berufsblidung". Das Projekt wird in der Hauptabteilung "Struktur­
forschung", Abteilung "Statistische Analysen und lnformatlonssyste­
me", durchgeführt. 

bilder und Ausbildenden nach Art ihrer Ausblldungstat1gkelt 
und ihrer fachlichen Eignung im Sinne des Berufsbildungs­
gesetzes. Aus erhebungstechnischen Gründen wurden mner­
halb der Untersuchung unter Ausbilder und Ausbildenden 
nur solche (naturlichen) Personen verstanden, die zum Erhe­
bungszeitpunkt [4] innerhalb der einzelnen Zuständigkeits­
bzw. Kammerbereiche tatsächlich ausbildeten bzw. den zu­
ständigen Stellen als für bestehende Berufsausbildungsver­
haltnisse verantwortlich gemeldet waren und d1e hierfur not­
wendigen formalen Qualifikationen (berufliche und person­
liehe E1gnung) - entsprechend den Kammerunterlagen -
besaßen. 

Anzahl der Ausbilder/Ausbildenden 

ln 81 Industrie- und Handelskammern waren am Jahresende 
1972 msgesamt 248 500 Personen registriert, d.e tatsächlich 
ausbildeten bzw den zustandigen Stellen als für bestehende 
Berufsausbildungsverhaltnisse verantwortlich gemeldet wa­
ren [5]. Demgegenüber betrug die Anzahl der registrierten 
Ausbilder/Ausbildenden bei den 45 Handwerkskammern zum 
entsprechenden Zeitpunkt 195 300. Das be1 den 13 zustän­
digen Stellen im Landwirtschaftskammerbereich registrierte 
betriebliche Ausbildungspersonal umfaßte zum Erhebungs­
zeitpunkt 26 800 Personen. 

Tabelle 1 
Anzahl der Ausbilder/Ausbildenden 1972 

Zustand 1g keits- Ausbilder/ Auszubildende 
bereich Ausbildende 1972 Insgesamt 

1972 insgesamt 

Industrie- und Han- 248 500 721 654 
delskammerbereich 

Handwerks- 195 300 434 251 
kammerbere1ch 

Landwirtschafts- 26 800 28 073 
kammerbere1ch 

Alter der Ausbilder/Ausbildenden 

Obgleich sich aus der altersmäßigen Gliederung des bei den 
zustandigen Stellen registrierten Ausbildungspersonals un­
mittelbar keine Rückschlüsse auf die Qualität der Ausbil­
dungstätigkeit ableiten lassen, so belegen jedoch diese Da­
ten neben den unterschiedlichen fachlich-beruflichen Gliede­
rungen deutliche Abweichungen in den Strukturmerkmalen 
der Ausbilder bzw. Ausbildenden verschiedener Ausbildungs­
bereiche. Rund drei Viertel aller Ausbilder in der Landwirt­
schaft sind in den Jahren vor 1930 geboren, während ver­
gleichsweise der entsprechende Anteil der in diesen Jahr­
gängen geborenen Ausbilder im Zuständigkeitsbereich der 
Industrie- und Handelskammern unter 50 Prozent lag. 
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Tabelle 2 
Alter der Ausbilder/Ausbildenden 1972 

Ausbilder/ Ausbi 1- IHK-Bere1ch HwK-Bere1ch LwK-Bereich 
dende nach Ge- 1n °/o in% ln •;. 

burtsjahrgängen 

geb 1 d J 1946 
I 4,5 2,7 0,6 

und spater 

geb. i. d. J 1940 b1s 16,4 12,8 2,9 
einschließlich 1945 

geb i. d. J. 1930 bis 30,3 33,0 20,8 
einschließlich 1939 

geb. i. d. J. 1920 bis 27,9 25,3 49,6 
einschl1eßl1ch 1929 

geb. i. d. J. 1910 b1s 14,9 16,7 21,2 
einschließlich 1919 

geb i. d. J. 1900 bis 5,4 7,7 4,5 
emschl1eßl1ch 1909 

geb 1. d. J. 1899 0,6 1,8 0,4 
und früher 

100 
I 

100 
I 

100 

Art der Ausbildungstätigkeit 

Anders als im Bereich der Schulen, in dem für das Ausbil­
dungspersonal durch Laufbahn- und Dienstrecht die einzel­
nen Aufgabenbereiche und damit verbundenen Qualifika­
tionsanforderungen differenziert beschrieben sind, gibt es 
für das Ausbildungspersonal im außerschulischen Bereich 
nur eine rechtliche Differenzierung in der Verantwortung für 
d1e Ausbildung: 

- selbst Ausbildende 

hauptberuflich beauftragte Ausbilder 

nicht hauptberuflich beauftragte Ausbilder. 

Obschon mit d1eser (rechts-)fbrmlichen Aufteilung keine Ge­
wichtung nach Niveau oder Qualität der Ausbildungstätigkeit 
verbunden ist, muß davon ausgegangen werden, daß haupt­
beruflich beauftragte Ausbilder gegenüber selbst Ausbilden­
den und nicht hauptberuflich beauftragten Ausbildern zumin­
dest tendenziell eine stärkere Kontinuität und Systematik in 
1hrer Ausbildungstätigkeit erwarten lassen. Die in Tabelle 3 
vorgenommene AufschlusseJung belegt signifikante struktu­
relle Unterschiede zwischen den einzelnen Ausbildungsberei­
chen. 

Tabelle 3 
Ausbilder/Ausbildende nach Art der Ausbildungstätigkeit 1972 

Art der Ausbil- Industrie- und Handwerks- Landwirtsch-
dungstatigkeit Handels- kammer- kammer-

kammer- bereich bereich 
bereich 

selbst Ausbildende 36,1% 82,1% 92,1% 

hauptberuflich be- 8,0% 4,0 °/o 0,8% 
auftragte Ausbilder 

nicht hauptberuflich 53,0% 3,7% 6,7% 
beauftragte Ausb 

nicht feststellbar 2,9% 10,2% 0,4% 

100,0% 100,0% 100,0% 
-

Der Anteil der selbst Ausbildenden (Betriebsinhaber) an der 
Gesamtheit des registrierten Ausbildungspersonals 1st 1m Be­
reich der Handwerkskammern mehr als doppelt so hoch wie 
im Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Handelskam­
mern; im Agrarbereich liegt der entsprechende Anteil sogar 
noch über 90 Prozent. Während im Bereich der Industrie­
und Handelskammern etwa jeder dritte Ausbilder zugleich 
auch Betriebsinhaber ist, stellen im Bereich der Landwirt­
schaft die selbst Ausbildenden mit Abstand die stärkste 
Gruppe unter den Ausbildern. Entsprechend ist der Kreis 
der hauptberuflich tätigen Ausbilder vernachlässigbar ge­
nng: 0,8 Prozent gegenüber 4 Prozent im Handwerks- und 
8 Prozent im Industrie- und Handelskammerbereich. 

Fachliche (berufliche) Eignung der Ausbilder/Ausbildenden 

Für diejenigen Personen, die selbst ausbilden (Ausbildende) 
oder vom Ausbildenden als Ausbilder bestellt sind, fordert 
das Berufsbildungsgesetz persönliche, fachliche und erwei­
terte Eignungen (vgl. z. B. §§ 20, 76 und 80 BBiG). Um eine 
grobe Vorstellung von den formalen fachlichen Qualifikatio­
nen des bei den zuständigen Stellen registrierten Ausbil-

Tabelle 4.1 
Fachliche Eignung der Ausbilder/Ausbildenden 1972 
I HK-Bereich 

Art der fachlichen E1gnung Ausbilder/ 
Ausbildende 1972 
Anteil in Prozent 

Abschlußprufung einer dem Ausbildungs- 75,0 
beruf entsprechenden Fachrichtung 

Abschlußprufung einer Hoch-, Fachhoch- 10,9 
oder Ingenieurschule in einer dem 
Ausbildungsberuf entsprechenden 
Fachnchtung 

Widerrufflehe Zuerkennung 2,9 
der fachlichen Eignung 
(§ 76 Abs. 3 BBiG) 

Berechtigung zur Fortsetzung der 11,2 
Berufsausbildung (§ 111 BBiG) 

100,0 

Tabelle 4.2 
Fachliche Eignung der Ausbilder/Ausbildenden 1972 
HwK-Bereich 

Art der fachflehen Eignung Ausbilder/ 
Ausbildende 1972 
Anteil in Prozent 

Meisterprüfung m einer dem Aus- 93,9 
bildungsberuf entsprechenden Fach-
nchtung 

Abschlußprufung einer Hoch-, Fachhoch- 1,6 
oder Ingenieurschule in einer dem 
Ausbildungsberuf entsprechenden 
Fachrichtung 

Widerrufflehe Zuerkennung der lach- 4,2 
Iichen Eignung (§ 22 Abs 3 HwO) 

Berechtigung zur Fortsetzung der 0,3 
Berufsausbildung nach dem Tode des 
selbständigen Handwerksmeisters 
(§ 22 Abs. 4 HwO) 

100,0 
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dungspersonals zu gewmnen, wurde den Kammern im Er­
hebungsbogen eine L1ste von Ausbildungsabschlussen vor­
gegeben, mit der fur jeden Ausbilder bzw. Ausbildenden ein 
Abschluß ermittelt werden sollte [6]. Erwartungsgemäß stel­
len die im Berufsbildungsgesetz bzw. in der Handwerksord­
nung genannten "Fundamentalqualifikat;onen" (sprich: Ab­
schlußprüfung bzw. Meisterprüfung in einer dem Ausbil­
dungsberuf entsprechenden Fachrichtung) den höchsten An­
teil der Nennungen an fachlichen Eignungen, aufgrund derer 
dem bei den Industrie- und Handelskammern sowie den 
Handwerkskammern gemeldeten Ausbildungspersonal die 
Ausbildungsberechtigung zuerkannt worden ist (vgl. Tabelle 
4.1 und 4.2). 

Im krassen Gegensatz hierzu stehen d1e Angaben für den 
Landwirtschaftskammerbereich. Sie sind Ausdruck tiefgreifen­
der Probleme, die unmittelbar aus der okonomischen Struk­
tur der Landwirtschaft selbst resultieren: Über 67 Prozent 
der Auszubildenden werden ausschließlich im elterlichen Be­
trieb ausgebildet; nur 4,4 Prozent der Jugendlichen, die 1972 
die Abschlußprüfung als Landwirt ablegten, waren mehr als 
ein Jahr in einer außerelterlichen Lehre [7] Dies obwohl, 
wie Experten bekunden, "im Bereich Landwirtschaft relativ 
wenig Eltern, die ihre Kinder im eigenen Betrieb ausbilden, 
heute die erforderliche Ausbildungsqualifikation haben" [8]. 
Da nur etwa ein Drittel aller betroffenen Personen in der 
Landwirtschaft den in § 80 Abs. 1 BBiG genannten Eig­
nungsvoraussetzungen hatte entsprechen können, hatte der 
Gesetzgeber bei der Festlegung von Mmdeststandards be­
züglich der fachlichen Eignung die strukturellen Schwierig­
keiten und Besonderheiten der Berufsausbildung im Agrar­
bereich zu berücksichtigen. "Um begründete Ausnahmen zu 
ermöglichen und Übergangsschwierigkeiten zu lösen", kann 
die nach Landesrecht zustandige Behörde auch solchen Per­
sonen, die keine der in § 80 Abs. 1 BBiG genannten erforder­
lichen Qualifikationen erfüllen, die fachliche Eignung nach 
Anhören der zustandigen Stelle widerruflich zuerkennen (vgl. 
§ 80 Abs. 3 BBiG). Die Möglichkeit der befristeten (widerruf­
lichen) Anerkennung der Ausbildungsbefugnis, wie sie das 
BBiG auch für andere Ausbildungsbereiche vorsieht, findet 
in der Landwirtschaft eine beispiellose Ausprägung: Knapp 
zwei von drei Ausbildern besitzen die fachliche Eignung auf­
grund der widerruflichen Zuerkennung. Während vergleichs­
weise im Jahre 1972 der Anteil der Personen, denen die Aus­
bildungsbefugnis widerruflich zugesprochen wurde, im Indu­
strie- und Handelskammerbereich durchschnittlich 2,9 Pro­
zent, im Handwerkskammerbereich 4,2 Prozent des betriebli­
chen Ausbildungspersonals nicht überstieg, betrug die ent­
sprechende Quote im landwirtschaftlichen Ausbildungsbereich 
61,7 Prozent. Insoweit handelt es sich bei dieser vom Gesetz­
geber eingeräumten Möglichkeit nicht um begründete Aus­
nahmen, sondern noch 1mmer um das am häufigsten anzu­
treffende Eignungskriterium, ..... und man kann hier wohl 
davon ausgehen, daß die Ausbilder zum überwiegenden Teil 
nicht die heute notwendige Qualifikation besitzen" [9]. (Vgl. 
hierzu Tabelle 4.3): 

Tabelle 4.3 
Fachliche Eignung der Ausbilder/Ausbildenden 1972 
LwK-Bereich 

Art der fachlichen Eignung Ausbilder/ 
Ausbildende 1972 
Anteil in Prozent 

Meisterprüfung 1n emer dem Aus- 27,2 
bildungsberuf entsprechenden Fach-
nchtung 

Abschlußprüfung einer Hoch-, Fach hoch- 5,3 
oder Ingenieurschule in einer dem 
Ausbildungsberuf entsprechenden 
Fachrichtung 

Anerkannte Prufung 2,5 
(§ 80 Abs. 1, Nr 3 BBiG) 

Widerrufliche Zuerkennung 61,7 
der fachlichen E1gnung 
(§ 80 Abs 3 BBiG) 

Berechtigung zur Fortsetzung der 3,3 
Berufsausbildung(§ 111 BBiG) 

100,0 

Anmerkungen 

[1] Vgl. Batelle-Jnst1tut e V.: Gegenwartiger Stand und Entwicklungs­
möglichkelten m der Aus- und Fortbildung von Berufsausbildern 1n 
Hessen. Bericht uber einen Forschungsauftrag des Hassischen 
Soz1almm1sters, Frankfurt/Main 1973 

[2] Vgl Sc h u I z, W und Ti Ich, H.: QualifiZierung von Ausbildern 
zu Padagogen? Em Be1trag zur Intensivierung und Systemat1s1erung 
der padagogischen Qualifizierung von Ausbildern. Erfahrungen m1t 
Versuchslehrgangen in Berlin Schriften zur Berufsbildungsfor­
schung. Band 29 S. 168 f 

[3] Vgl AI t hoff, H. und Wo I I s c h I a g er, N. (unter Mitarbe1t 
von Ursel Hildmann). Erhebung zur Lage 1n der Berufsausbildung 
Erste Ergebnisse aus e1ner laufenden Untersuchung Forschungs­
proJekt des BBF. Verv1elfalt1gtes Manusknpt. Berlm 1974 

[4] Als Stichtag 1st m der Regel das Jahresende 1972 herangezogen 
worden. Da em1ge zustand1ge Stellen den Stand zu d1esem Zelt­
punkt jedoch n1cht mehr ermitteln konnten, wurde in einigen 
Fallen der Stand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung (September 
bis Dezember 1973) herangezogen Eme exakte Stichtagszählung 
war daher n1cht immer möglich; gegebenenfalls auftretende Ver­
zerrungen m der Zahlung durften jedoch außerst geringfug1g sem 

[5] Der Deutsche Industrie- und Handelstag bezifferte d1e Zahl der 
1m I HK-Bereich tatigen Ausbilder mit ca. 250 000. Vgl. Deutscher 
lndustne- und Handelstag (Hrsg.): Berufsbildung 1972173. D1e Be­
rufsausbildungsarbeit der lndustne- und Handelskammern Sehnl­
Ienreihe des DIHT, Heft 138, Bonn 1973, S. 61 

[6] Aus erhebungstechnischen Grunden konnte Jeweils nur eme Emzel­
nennung der zum Ausbilden berechtigenden beruflichen Eignung 
vorgenommen werden, so daß die Angaben Uberschneidungen beim 
Vorl1egen mehrerer Ausbildungsabschlusse n1cht berucks1chtigen. 

[7] Vgl. Bundesubersicht: Zusammenstellung über praktische Berufs­
ausbildung m der Landwirtschaft - Berichtszeit 1 1. 1972 b1s 
31. 12. 1972. Hrsg. vom Bundesmmister fur Ernahrung, Landwirt­
schaft und Forsten. II A 7- 2093- 97/72, S. 2 

[8] Pr i e w, H.: Berufsausbildung 1m Agrarbereich. Interpretation der 
Bundesubersieht 1972. ln: Ausbildung und Beratung m der Land­
wirtschaft Heft 5. 1973. S. 96 

[9] Ebd. S 106. 

MITTEILUNGEN 

Der Landesausschuß für Berufsbildung bei der Niedersäch­
sischen Landesregierung hat 1n semer Sitzung am 22. 9. 1975 
eine Empfehlung an die Landesregierung Niedersachsen ver­
abschiedet. Die Empfehlung befaßt sich mit der prekären 
Situation an den niedersächsischen Berufsschulen und der 
künftigen Lehrerversorgung. Unter anderem heißt es: 

"Der Landesausschuß für Berufsbildung fordert ... die Lan­
desregierung auf, genügend Planstellen im Haushalt 1976 

für das berufsbildende Schulwesen bereitzustellen. Alle aus­
gebildeten Assessoren und die benöt1gten Lehrer fur Fach­
praxis müssen eingestellt werden können. 

Eine weitere Vernachlässigung des berufsbildenden Schul­
wesens muß zu bildungs- und sozialpolitischen Spannungen 
führen. Der Staat kann dabe1 nicht nur Forderungen ge­
genüber der Wirtschaft erheben, er muß auch selbst die 
Konsequenzen daraus ziehen und neue Prioritäten in der 
Bildungspolitik setzen". 



Mitteilungen des BBF BWPS/75 

Untersuchung "Ausbilder im Betrieb" 

Das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung hat im Rah­
men des Forschungsprojekts zur Aus- und Weiterbildung des 
Ausbildungspersonals einen Auftrag an das Sampie lnst1tut, 
Hamburg, vergeben, d1e Situation der Ausbilder im Betrieb 
zu untersuchen. Die Untersuchung wendet sich an betrieb­
liche Ausbildungspersonen mit unterschiedlichen Funktionen. 
S1e soll über Aufgaben und Probleme der Ausbildungsperso­
nen bei der Ausbildung praxisorientierte Hilfen für lehrplan­
mäßige Entscheidungen zur Aus- und Weiterbildung von 
Ausbildern liefern. Der Auftrag soll im Juni 1976 beendet 
sein. 

angehörten. Die 273 Seiten umfassende Publikation, der 
mehrere Tabellen beigegeben sind, kann durch das UNES­
CO-Institut für Pädagogik, 2 Harnburg 13, Feldbrunnenstr. 70, 
bzw. das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 
53 Sonn-Bad Godesberg, Stresemannstr. 2, bezogen werden. 

-UNESCO- D.-

Internationale Tagung im Haus Sonnenberg 

Studie über Curriculum-Entwicklung in der Bundesrepublik 

"Curriculum-Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland" 
lautete der Titel einer Studie, die soeben vom Bundesmini­
sterium für Bildung und Wissenschaft veröffentlicht worden 
ist. Ausgeführt wurde die Untersuchung von einer Arbeits­
gruppe beim UNESCO-Institut fur Pädagogik in Hamburg, 
der lnge Classen-Bauer, Gottfried Hausmann und ln Ku Kim 

Unter dem Rahmenthema "Bildungspolitik und Berufsbil­
dungssysteme in Ost und West - mit besonderer Ben.ick­
sichtigung der Lage in den beiden Teilen Deutschlands" fand 
vom 6. -13. Dezember 1975 eine vom Internationalen Ar­
beitskrels Sonnenberg (lAS) und vom BBF gemeinsam ver­
anstaltete internationale Tagung im Internationalen Haus 
Sonnenberg/Oberharz statt. Die Leitung der Tagung hatten 
Prof. Dr. Joachim Münch, Kaiserslautern, der das Einfüh­
rungsreferat hielt, und Eberhard Wagner, Braunschweig. An 
der Eröffnungsveranstaltung nahm Bundesminister Helmut 
Rohde teil. - Die Ergebnisse der Tagung sollen veröffent­
licht werden. 

Mitteilungen des BBF 

Es wird den im folgenden genannten 
Fernlehrinstituten die Berechtigung er­
teilt, die Eignung der Lehrgänge durch 
das Gütezeichen des Bundesmstituts 
(Abb.) kenntlich zu machen. 

Kurzbeschreibung Nr. 122 

Der Fernlehrgang 

Elektronik E 534/2 
ist vom BBF als geeignet beurteilt worden. 

Fernlehreinrichtung: 
Studiengemeinschaft 
Werner Kamprath Darmstadt KG, 
6102 Pfungstadt, Ostendstraße 3. 

Lehrgangsziel: 
Vermittlung faktenorientierten theore­
tischen Wissens in ausgewählten An­
wendungsfächern nach den Lehrplänen 
staatlicher Fachhochschulen der Fach­
richtung Elektronik. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit Ingenieur- bzw. Fachhoch­
schulabschluß. Geeignet zur Vorberei­
tung auf die staatliche Ingenieurprüfung 
in den entsprechenden Fächern. 

Lehrgangsinhalte: 
Elektronische Bauelemente und Tech­
nologie: Technologische Grundlagen­
Halbleiterphysik - Kondensatoren und 
Widerstände - Röhren - Halbleiter­
bauelemente (Widerstände, Photohalb­
leiter, Dioden, Transistoren, Thyristor, 
Diac, Triac, FET-Bauelemente, mono­
lithisch integrierte Halbleitertechnik, 
Technologie der IC's). 

Elektronische Grundschaltungen: Grund­
schaltungen der Impulstechnik: Lineare 
und nichtlineare Impulsschaltungen -
Schalterbetrieb von Röhren, Dioden und 
Transistoren - Begrenzer - Multi-

Vom BBF er­
teiltes Güte­
zeichen für 
Fernlehrgange 
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Vibratoren - Schmitt-Trigger - Sperr­
schwinger - Logische Verknüpfungs­
schaltungen - Torschaltungen. 

Verstärkerschaltungen: Aktive Dreipole 
- Elementarschaltungen - Vierpol­
kennwerte - Verstärkergrundschaltun­
gen - Leistungs- und Wärmebilanz -
mehrstufige Verstärkerschaltungen -
Operationsverstärker - Differenzver­
stärker - Oszillatorschaltungen - Ver­
stärkerberechnungen. 

Elektronische Meßtechnik: Digitale Meß­
technik: Zähler - Digitale Meßwertaus­
gabe - DIA- und ND-Umsetzer- Di­
gitales Messen elektrischer und nicht­
elektrischer Größen (Zahlverfahren, Co­
dierverfahren). 

Analoge Meßtechnik: Meßverstärker -
Analoge Meßwertausgabe - Elektro­
nenstrahloszilloskop - Analoges Mes­
sen elektrischer und nichtelektrischer 
Größen (Ausschlagverfahren, Nullver­
fahren). 

Antriebe und Leistungseleklronik: An­
triebe - Stromrichter - Schutzmaß­
nahmen - Netzgeräte - Anwendun­
gen. 

Elektronische Rechenanlagen und Da­
tenverarbeitung: 
Analogrechner: Rechenelemente - Ein­
und Ausgabegeräte - Steuerung 
Programmierung - Anwendungen 
Fehlerbetrachtung. 

Digitale Rechenanlagen: Aufbau 
Grundlagen der Digitaltechnik (Zahlen­
systeme, Bool'sche Algebra - Schal-

tungen der Rechnerlogik - Speicher -
Ein- und Ausgabegeräte - Rechner­
aufbau und Arbeitsweise - Systemauf­
bau - Kanalkonzept - Vielfachpro­
grammierung - Zeitmultiplex-Verfah­
ren - Datenfernübertragung - Maschi­
nencode - Programmieren in FOR­
TRAN. 

Hochfrequenztechnik: 
Elektromagnetische Schwingungen 
Modulationsarten - Prinzip der draht­
losen Signal-übertragung - Bauele­
mente - Schwingkreise - Theorie der 
HF-Leitung - Hohlleitertechnik - dm­
und cm-Wellen. 

Fernsehtechnik: Grundbegriffe - Sen­
der- Studiotechnik- Empfängertech­
nik - Meßverfahren - Farbfernseh­
technik - Radartechnik. 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 15 Std. 
wöchentlicher Studienzeit) 18 Monate. 

Umfang des Lehrmalerials: 
46 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 3000 
Seiten DIN A 4, eine Anleitung für das 
Fernstudium. 

Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung: DM 1 670,-
bei monatlicher Zahlungs-
weise (19 x DM 99,-): DM 1 881,­
Für diesen Lehrgang wurden Auflagen 
erteilt; die Erfüllung der Auflagen ist 
dem BBF bis zum 15. März 1976 nach­
zuweisen. 

Kurzbeschreibung Nr. 123 

Der Fernlehrgang 

Sicherheitstechnik für Ingenieure E 531 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 

Fernlehreinrichtung: 
Studiengemeinschaft 
Werner Kamprath Darmstadt KG, 
6102 Pfungstadt, Ostendstraße 3. 

Lehrgangsziel: 
Vermittlung von Kenntnissen in Teilge­
bieten der nach dem Arbeitssicherheits­
gesetz (ASiG) geforderten Fachkunde. 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 



BWP 6/75 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit Ingenieur- bzw. Fachhoch­
schulabschluß. 

Lehrgangsinhalte: 
Einführung in die Arbeitssicherheit -
Betriebliche Organisation der Arbeits­
sicherheit - Wirtschaftlichkeitsfragen 
zur Unfallverhütung - Unfallmeldewe­
sen, Unfallursache, Unfallstatistik - Ar­
beitssicherheit und Planung - Sicher­
heitstechnik- Grundlagen des Arbeits­
schutzes (Sicherheitsvorschriften) - Er­
gonomische Gesichtspunkte der Arbeits­
sicherheit - Checklisten, Inspektions­
listen, Prüfhinweise - Arbeitsanalyse, 
Sicherheitsanalyse, Instandhaltungspla­
nung - Arbeitsschutzausrüstungen -
Rechtliche Fragen - Psychologische 
und pädagogische Fragen der Unfall­
verhütung - Arbeitshygiene und Be­
rufskrankheiten (Arbeitsmedizin). 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 15 Std. 
wöchentlicher Studienzeit) 12 Monate. 

Umfang des Lehrmaterials: 
14 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 800 Sei­
ten DIN A 4, eine Anleitung für das 
Fernstudium. 

Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung: DM 1 187,-
bei monatlicher Zahlungs-
weise (13 x DM 99,-): DM 1 287,­
Für diesen Lehrgang wurden Auflagen 
erteilt; die Erfüllung der Auflagen ist 
dem BBF bis zum 31. März 1976 nach­
zuweisen. 

Kurzbeschreibung Nr. 124 

Der Fernlehrgang 
Studienlehrgang im Steuerrecht 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 

Fernlehreinrichtung: 
Studienlehrgänge zum Wirtschaftsprüfer 
Wirtschaftsprüfer Dr. P. Goetze, 
6200 Wiesbaden-Dotzheim, 
Im Kreuzer 26. 

Lehrgangsziel: 
Vorbereitung auf den steuerrechtliehen 
Teil der Prüfungen zum Steuerberater 
und Wirtschaftsprufer. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen, die in steuerberatenden Be­
rufen und auf dem Gebiet des Prüfungs­
wesens tatig sind. 

Zulassungsbedingungen: 
E:nzelheiten über die Zulassungsbedin­
gungen für die Prüfungen vor den zu­
standigen Stellen sind zu entnehmen: 

a) dem Gesetz über die Rechtsverhält­
nisse der Steuerberater und Steuer­
bevollmächtigten (Steuerberatungs­
gesetz) vom 16. August 1961, abge­
ändert durch das Zweite Gesetz zur 
Änderung des Steuerberatungsge­
setzes vom 11. August 1972, § 5; 

b) der WPO §§ 8 und 9. 

Alle Autoren dieses Heftes sind Mit­
arbeiter des BBF, 1 Berlin 31, Fehr­
belliner Platz 3 

Mitteilungen des BBF 

Lehrgangsinhalte: 
Steuerrecht: Abgabenrecht, insbeson­
dere Reichsabgabenordnung einschließ­
lich Steuerstrafrecht und Steuerstrafver­
fahren - Recht der Einkommensteuer 
- Körperschaftsteuer - Vermögen­
steuer - Erbschaftsteuer - Umsatz­
steuer - Gewerbesteuer - Grund­
steuer - Lastenausgleichsabgaben -
Grunderwerbsteuer - Diverse Verkehr­
steuern - Bewertungsgesetz - Zollge­
setz - Zolltarifgesetz - Verbrauch­
steuergesetze - Recht der Finanz­
monopole. 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 15 Std. 
wöchentlicher Studienzeit) 12 Monate; 
2 Wochen Nahunterricht (68 Std.). 
Umfang des Lehrmaterials: 
10 Lehrbriefe, 10 Ergänzungshefte, Auf­
gaben und Fallstudien mit Musterlösun­
gen (mit insgesamt ca. 2300 Seiten DIN 
A4). 
Lehrgangskosten: 

DM 850,-
Nahunterricht: DM 800,-
Zulassungsgebühr: z. Z. DM 125,-
Prüfungsgebühr (Stber.): z. Z. DM 300,­
Prüfungsgebühr (Wpr.): z. Z. DM 400,­
(Bei einer Anzahlung von DM 500,­
kann in Monatsraten von DM 100,- ge­
zahlt werden.) 

Für Teilnehmer an diesem Lehrgang ge­
währen die Arbeitsämter - wenn die 
dafür bestimmten Voraussetzungen er-
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füllt sind - Leistungen im Rahmen der 
individuellen Förderung der beruflichen 
Fortbildung und Umschulung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Für Teil­
nehmer, die nach dem AFG gefördert 
werden, ist Nahunterricht obligatorisch. 
Fur diesen Fernlehrgang wurden Auf­
lagen erteilt; die Erfüllung der Auflagen 
ist dem BBF bis zum 30.September 1975 
nachzuweisen. 

Widerruf 

(betr.: Kurzbeschreibung Nr. 4) 

Das Lehrinstitut flir Industrie und Hand­
werk im Leuchtturm Verlag Zebisch KG, 
Konstanz, bietet den Fernlehrgang Bau­
wesen (Hochbautechnik) nicht mehr an. 

Das Gütezeichen des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung ist damit 
erloschen und darf für den o. g. Fern­
lehrgang nicht mehr verwendet werden. 

Widerruf 

(betr.: Kurzbeschreibung Nr. 28) 

Das REFA-Institut Darmstadt bietet den 
Fernlehrgang "Refa-Fernlehrgang 
Technisches Rechnen für das Arbeits­
studium" nicht mehr an. 

Das Gütezeichen des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung wurde wi­
derrufen und darf für den o. g. Fern­
lehrgang nicht mehr verwendet werden. 

BHW1 Die Bausparkisse, 
die es ihren Kunden leichter macht. 

DasBHWisC 
die Bausparkasse 
für DeUCschlands 

ölfeldliehen 
DlensC! 

BHW 
die Bausparkasse 
fur Deutschlands 
offentliehen Dienst 
325 Hameln 



Soeben erschienen 

Schriften zur Berufsbildungsforschung 

Berufsreife: Merkmale und Instrumente zu ihrer Untersuchung 

von Peter Hagmüller, Wolfgang Müller und Helge Schweizer. Mit einer Einleitung von Michael 

Müller-Heck 

172 Seiten, 1. Auflage, 1975. Best -Nr. 91840, kart. DM 18,- Band 31 
Berufsreife ist Grundvoraussetzung für jeden Jugendlichen, der nach Verlassen des Sekundarbe­
reichs I eine berufsqualifizierende Ausbildung im Sekundarbereich II bewältigen will. Die Autoren 
der vorliegenden Veröffentlichung ziehen in Form emer Literaturexpertise eine Bilanz bisheriger 
Forschungsarbeiten zum Thema Berufsreife. Im Anschluß daran werden sowohl praxisorientierte 
Hinweise als auch Anregungen für weitere Forschungsvorhaben gegeben. 

Die Anwendung moderner Problemlösungsverfahren für die Planung der curricularen Rahmenbe­
dingungen beruflicher Grundbildung 

von Susanne Römer 

Band 32 99 Seiten, 1. Auflage, 1975. Best.-Nr. 91841, kart. DM 16,-

Bei der Umsetzung der allgemeinen Zielvorstellungen hinsichtlich der curncularen Ausgestaltung 
des Berufgrundbildungsjahres zeigt sich, daß eine Fülle unterschiedlicher lnterpretationsmöglich­
keiten, ungeklärter Alternativen und offener Fragen einer Lösung bedürfen. Hier setzt die vorlie­
gende Studie an, die versucht, dem Bildungsplaner Wege zur Erarbeitung von Entscheidungshilfen 
für d1e Lösung aktueller Probleme der Berufsgrundbildung aufzuzeigen. ln den dargelegten Lö­
sungsansätzen und Anwendungsbeispielen steht die Zieltindung sowie die Bewertung und Auswahl 
konkreter Maßnahmen zur Gestaltung der curricularen Rahmenbedingungen beruflicher Grundbil­
dung im Vordergrund. 

Qualilikationsforschung. Eine Literaturexpertise über ihre Bedeutung für die Berufsbildungsforschung 

von Armin Hegelheimer, Christel Alt und Helga Foster-Dangers 

219 Seiten, 1. Auflage, 1975. Best.-Nr. 91842, kart. DM 22,- Band 33 
D1e Bedeutung der Qualifikationsforschung für die Zwecke der Berufsbildungsforschung zu unter­
suchen und ihre Antworten für Fragestellungen der Curriculumentwicklungs- und Ausbildungsfor­
schung zu sichten, ist Gegenstand des vorliegenden Berichts. Die Autoren haben in einer Expertise 
vorwiegend deutscher und angelsächsischer Literatur die vorliegenden Ergebnisse der Qualifika­
tionsforschung zusammengestellt und gewürdigt. Ihre Untersuchung dient der weiterführenden Klä­
rung eines wichtigen Forschungsgebiets der Berufs- und Berufsbildungsforschung. 

Fordern Sie unser ausführliches Verzeichnis "Berufliche Bildung" an! 

Hermann Schroedel Verlag KG 

Fachbereich Berufliche Bildung 

3000 Hannover 81 
Zeißstraße 1 0 

Telefon 0511/834074 


